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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz . vom XXXXXXX über 
die Auslieferung und die Rechtshilfe in Straf
sachen (Auslieferungs- und Rechtshilfege

setz- ARHG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. HAUPTSTÜCK 

All g,e m ein e Be s tim m u n gen 

Vorrang zwischenstaatlicher Vereinbarungen 

§ 1. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
finden nur insoweit Anwendung, als in zwischen
staatlichen Vereinbarungen nichts anderes be
stimmt ist. 

Allgemeiner Vorbehalt 

§ 2. Einem ausländischen ,Ersuchen darf nur 
entsprochen werden, wenn die öffentliche Ord
nung oder andere wesentliche Interessen der 
Republik österreich nicht verletzt werden. 

Gegenseitigkeit 

Bedingungen 

§ 4. Bedingungen, die ein anderer Staat an
läßlich der Bewilligung einer Auslieferung, 
Durchlieferung oder Ausfolgung, der Leistung 
von Rechtshilfe oder im Zusammenhang' mit der 
übernahme der Strafverfolgung, der überwa
chung oder der Vollstreckung gestellt hat und die 
nicht zurückgewiesen wurden, sind einzuhalten. 

Kosten 

§ 5. Kosten, die durch die Bewilligung einer 
Auslieferung oder Ausfolgung, durch die Lei
stung von .Rechtshilfe oder im Zusammenhang 
mit der übernahme der Strafverfolgung, der 
überwachung oder der Vollstreckung im Inland 
entstanden sind, hat die Republik österreich zu 
tragen, sofern auch insoweit die Gegenseitigkeit 
gewährleistet ist. Für die durch Leistung von 
Rechtshilfe entstandenen Sachverständigengebüh
ren sowie für Kosten einer Durchlieferung ist 
stets Ersatz durdl den ersuchenden Staat zu ver
langen. 

§ 3. (1) Einem ausländischen Ersuchen darf Vorschriften über die Einfuhr, Ausfuhr und 
nur -entsprochen werden, wenn gewährleistet Durchfuhr 
ist, daß' auch der ersuchende Staat einem gleich- § 6. Die in zöll-, devisen- öder monopol recht-
artigen österreichischen Ersuchen entsprechen lichen Vorschriften oder in Vorschl1iften über den 
würde. Warenverkehrenthaltenen Beschränkungen oder 

(2) Ein Ersuchen nach diesem Bundesges,etz Verbote der Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr' 
darf von einer österreichischen Behörde nicht von Gegenständen, einschließlich von Waren 
ge-stellt wenden, wenn ,einem ,gleichartigen Er- und Werten, stehen der nach den Bestimmungen 
suchen eines anderen Staates nicht entsprochen dieses Bundesgesetzes zulässigen Ausfolgung, 
werden könnte, es sei denn, daß ein Ersuchen Durchbeförderung oder übersendung von Gegen
aus besonderen Gründen dringend geboten er- ständen nicht entgegen. 
scheint. In diesem Fall ist der ersuchte Staat auf 
das Fehlen der Gegenseitigkeit hinzuweisen. 

(3) Ist die Einhaltung der Gegenseitigkeit zwei
felhaft, so ist hierüber eine Auskunft des Bun
desministers für Justiz einzuholen. 

(4) Binem anderen Staat kann im Zusammen
hang mit einem Ersuchen nach diesem Bundes
ges-etz die Gegenseitigkeit zugesichert werden, 
wenn eine zwischenstaatliche Vereinbarung nicht' 
besteht und wenn es nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes zulässig wäre, einem gleich
artigen Ersuchen dieses Sta'ates zu entsprechen. 

Reisedokumente 

§ 7. Personen, die nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes einem anderen Staat über
geben oder von einem anderen Staat übernom
men werden; benötigen für den Grenzübertritt 
weder ein Reisedokument (Reisepaß oder Paß
ersatz) noch einen Sichtvermerk. 

Vorbeugende Maßnahmen 

§ 8. Eine vorbeugende 'Maßnahme im Sinne 
dieses Bundesgesetzes ist eine mit Freiheitsent-

4 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 51

www.parlament.gv.at



2 4 der Beilagen 

ziehung verbunde Maßnahme, die durch eine in lässig, die nach dem Recht des ,ersuchenden Staa
den Strafgesetzen vorgesehene gerichtliche Ent-· tes mit einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe 
scheidung neben oder an Stelle einer Strafe aus- oder mit einer vorbeugenden Maßnahme dieser 
gesprochen Wlird. Ist die Dauer einer noch zu Dauer und nach österreichischem Recht mit einer 
vollziehenden Maßnahme unbestimmt, so ist von mehr .als einjährigen Freiheitsstrafe bedroht sind. 
dem gesetzlich zulässigen. Hö~stmaß auszugehen. .Bei der Beurteilung, ob eine strafbare Handlung 

zu einer Auslieferung Anlaß g~bt, ist nicht von 
Anwendung der Strafprozeßordnung den durch § 11 Z. 1 des Jugendgerichtsgesetzes 

§ 9. (1) Soweit sich aus den Bestimmungen 1961 geänderten Strafdrohungen auszugehen. Ob 
dieses- Bundesgesetzes nichts anderes ergibt, ist ein nach österreichischem Recht zur Verfolgung 
die Strafprozeßordnung 1975. sinngemäßanzu- notwendiger Antrag oder eine solche Ermächti-
wenden. - gung v:orliegt, ist unbeachtlich. 

(2) Auf das Verfahren zur Auslieferung von (2) Eine Auslieferung zur Vollstreckung ist 
Personen sind die §§ 46 bis 50, 100 und 381 bis zulässig, wenn die Freiheitsstrafe oder vorbeu-
392 der Strafprozeßordnung 1975 nicht, § 45 gende Maßnahme wegen einer oder mehrerer der 
Abs. 2 bis 4 aber nur mit der Maßgabe anzu- in Abs.l angeführten strafbaren Handlun,gen 
wenden, daß an die Stelle der Mitteilung der ausgesprochen worden ist und· noch mindestens 
Anklageschrift der Zeitpunkt der Kußerung der vier Monate zu vollstrecken sind. Mehrere Frei
Ratskammer (§ 31 Abs. 2) tritt. heitsstrafen oder ihre zu vollstreckenden Reste 

(3) Von der Verfolgung einer strafbaren Hand- sind zusammenzurechnen. 
lung kann der Staatsa~walt absehen, wenn sich (3) Ist nach den Bestimmungen der Abs. 1 
die österreichische Strafgerichtsbarkeit nur auf oder 2 eine Auslieferung zulässig, so darf zu
§ 65 Abs. 1 Z. 2 des Strafgesetzbuches gründet sätzlich auch zur Verfolgung wegen anderer 
und öffentliche Interessen dem Absehen von der strafbarer Handlungen oder zur Vollstreckung 
Verfolgung nicht entgegenstehen, insbesondere von anderen Freiheitsstrafen oder vorbeugenden 
eine Bestrafung nicht geboten ist, um der· Be- Maßnahmen ausgeliefert werden, wenn sonst 
gehung strafbarer Handlungen durch andere ent- wegen der Höhe der Strafdrohung (Abs. 1) oder 
gegenzuwirken. des Ausmaßes der Strafe oder Maßnahme (Abs. 2) 

(4) Soll die überwachung eines von einem aus- nicht ausgeliefert werden dürfte. 
ländischen Gericht Verurteilten übernommen 
oder die Entscheidung eines ausländismen Ge
richtes vollstreckt werden, so kann der Staats
anwalt von der Verfolgung der der ausländischen 
Verurteilung zugrunde liegenden strafbaren 
Handlung absehen, wenn anzunehmen ist, daß 
das inländische Gericht keine erheblich strengere 
Strafe oder vorbeugende Maßnahme als die vom 
ausländismen Gerimt ausgesprochene verhängen 
würde. 

11. HA UPTSTÜCK 

Auslieferung ausösterreich 

ERSTER ABSCHNITT 

Zulässigkeit der Auslieferung 

Allgemeiner Grundsatz 

§ 10. Eine Auslieferung von Personen an einen 
anderen Staat zur Verfolgung wegen einer mit 
gerichtlicher Strafe bedrohten Handlung oder zur 
Vollstreckung einer wegen einer solchen Hand
lung vel'hängten FreilhleitSIStrafe 'Oder v01'heugen
den MaßnaJhme ist auf Ersumen eines anderen 
Staates nam den Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes zulässig. 

Strafbare Handlungen, die der Auslieferung 
unterliegen 

§ 11. (1) Eine Auslieferung zur Verfolgung ist 
wegen vorsätzlim begangener Handlungen zu~ 

Verbot der Auslieferung österreichischer Staats
bürger 

§ 12. (Verfassungsbestimmung) (1) Eine Aus
lieferung österreichismer Staatsbürger ist unzu
lässig. 

(2) Abs. 1 steht der Zurückstellung eines den 
österreichismen Behörden von einer ausländischen 
Behörde zur Durchführung bestimmter Verfah
renshandlungen oder im Zusammenhang mit der 
Leistung von Rechtshilfe nur· vorläufig über
gebenen österreichischen Staatsbürgers nicht ent
gegen. 

Vorrang der Auslieferung 

§ 13. Ist ein Auslieferungsverfahren gegen 
einen Ausländer anhängig oder liegen hinrei
chende Gründe für die Einleitung eines solchen 
Verfahrens vor, so ist es unzulässig, ihn auf 
Grund anderer gesetzlicher Bestimmungen außer 
Landes zu bringen. 

Strafbare Handlungen politischen Charakters 

.§ 14. Eine Auslieferung ist unzulässig 

1. wegen politischer strafbarer Handlungen, 

2. wegen anderer strafbarer Handlungen, 
denen politische Beweggründe oder Ziele zu
grunde liegen, es sei denn, daß miter Be
rücksichtigung aller Umstände des Einzel
falles, insbesondere der Art der Begehung, 
der angewendeten oder angedrohten Mittel 
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oder der Schwere der eingetretenen oder be
absichtigten Folgen, der kriminelle Charak
ter der Tat den politischen überwiegt. 

Militärische und fiskalische strafbare Handlungen 

§ 15. Eine Auslieferung wegen strafbarer Hand
lungen, die nach österreichischem Recht aus
schließlich 

1. militärischer Art sind, oder 
2. in der Verletzung von Abgaben-, Monopol-, 

Zoll- oder Devisenvorschriften oder" von 
Vorschriften über dieWarenbewirtschaftung 
oder über den Außenhandel bestehen, ist 
unzulässig. 

österreichische Gerichtsbarkeit 

§ 16. (1) Eine Auslieferung wegen strafbarer 
Handlungen, die der österreichischen . Gerichts
barkeit unterliegen, ist unzulässig. 

(2) Abs. 1 steht einer Auslieferung jedoch nicht 
entgegen, 

1. wenn die Gerichtsbarkeit nur stellvertre
tend für einen anderen Staatau&geübt wird, 
oder 

2. wenn der Durchführung des Strafverfahrens 
im ersuchenden Staat mit Rücksicht auf be
sondere Umstände, insbesondere aus Grün
den der Wahrheitsfindung, der Strafbemes
sung oder der Vollstreckung der Vorzug zu 
geben ist. 

(3) Auch unter den Voraussetzungen des Abs. 2 
ist etne Auslieferung dann unzulä>ssig, wenn die 
auszuliefernde Person im Inland bereits rechts
kräftig. verurteilt, rechtskräftig freigesprochen 
oder aus anderen als den im § 9 Abs. 3 ange
führten Gründen außer Verfolgung gesetzt wor
den ist. Im Fall des Abs. 2 Z. 2 ist eine Aus
lieferung überdies dann unzulässig, wenn zu be
sorgen ist, daß die auszuliefernde Person' durch 
eine Verurteilung im anderen Staat in der Ge
samtauswirkung erheblI>ichschlechtergesteIlt wäre 
als nach österreichischem Recht. 

Gerichtsbarkeit eines dritten Staates 

§ 17. Eine Auslieferung ist unzulässig, wenn 
die auszuliefernde Person wegen der strafbaren 
Handlung . 

1. von einem Gericht des Tatortstaates rechts
kräftig freigesprochen oder sonst außer Ver-
folgung gesetzt worden ist, oder > 

2. von einem Gericht eines dritten Staates 
rechtskräftig verurteilt worden ist und die 
Stmfe ganz vollstreckt oder zur Gänze oder 
für den noch nicht vollstreckten Teil nach
gesehen worden ist .oder ihre Vollstreckbar
keit nach dem Recht des dritten Staates ver
jährt ist. 

Verjährung 

§ 18. Eine Auslieferung ist unzulässig; ~enn 
die Verfolgung oder 'die Vollstteckung:naeh dem 
Recht des ersuchenden Staates oder nach öster
reichischem Recht verjährt ist. 

Wahrung rechts staatlicher Grundsätze; Asyl 

§ 19. Eine Auslieferung ist unzulässig, wenn zu 
besorgen ist, daß 

1. das Strafverfahren im ersuchenden Staat den 
Grundsätzen der Art. 3 und 6 der Konven
tion zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheit>en, BOBL Nr. 210/1958, nicht 
entsprechen werde oder nicht entsprochen 
habe, . 

2. die im ersuchenden Sta:at verhängte oder zu 
erwartende Strafe oder vorbeugende' Maß
nahme in einer den Erfordernissen des Art. 3 
der Konvention zum Schutze der Menschen
r-echte und Grundfreiheiten, BGBL Nr.210/ 
1958, nicht entsprechenden Weise voll
streckt werden würde, oder 

3. die auszuliefernde Person im ersuchenden 
Staat wegen ihrer Abstammung, Rasse, Reli
gion, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimm
ten Volks- oder Gesellschaftsgruppe, ihrer 
Staatsangehörigkeit oder wegen ihrer poli
tischen Anschauungen einer Verfolgung aus
gesetzt wäre oder aus einem dieser Gründe 
andere schwerwiegende Nachteile zu erwar
ten hätte (Auslieferungs'asyl). 

Unzulässige Strafen oder vorbeugende Maßnah
men 

§ 20.(1) Eine Auslieferung zur Verfolgung 
wegen einer nach dem Recht des ersuchenden 
Staates mit der Todesstrafe bedrohten strafbaren 
Handlung ist nur zulässig, wenn gewährleistet 
ist, daß die Todesstrafe nicht ausgesprochen wer
den wird. 

(2) Eine Auslieferung zur Vollstreckung der 
Todesstrafe ist unzulässig. 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sind 
auch auf Strafen oder vorbeugende Maßnahmen, 
die den Erfordernissen des Art. 3' der Konven
tion zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, BGBl. Nr.210/1958, nicht ent
sprechen, sinngemäß anzuwenden. 

Strafunmündige . 

§ 21. Eine Auslieferung von Personen, die 
nach österreichischem Recht oder nach dem Recht 
des ersuchenden Staates zur Zeit der Tat straf
unmündig waren, ist unzulässig. 

Härtefälle 

§ 22. Eine Auslieferung ist unzulässig, wenn 
sie' die auszuliefernde Person unter Berücksichti..: 

2 
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gung der Schwere der ipr zur Last gelegten straf
baren Handlung wegen ihres jugendlichen Alters 
(§ 1 Z. 2 des Jugendgerichtsgesetze~ 1961), wegen 
ihres seit langem bestehenden inländischen Wohn
sitzes oder aus anderen schwerwiegenden, in ihren 
persönlichen Verhältnissen gelegenen Gründen 
offenbar unverhältnismäßig hart träfe. 

Spezialität der Auslieferung 

§ 23. (1) Eine Auslieferung ist nur zulässig, 
wenn gewährleistet ist, daß 

1. die ausgelieferte Person im ersuchenden 
Staat weder wegen einer vor . ihrer über
gabe begangenen Handlung, auf die sich die 
Auslieferungsbewilligung nicht erstreckt, 
noch ausschließlich wegen einer oder meh
rerer für sich allein nicht der Auslieferung 
unterliegenden Handlungen (§ 11 Abs. 3) 
verfolgt, bestraft, in ihrer persönlichen Frei
heit beschränkt oder an einen dritten Staat 
weitergeliefert wird, i 

2. bei einer Knderung der rechtlichen Würdi
gung der der Auslieferunk zugrunde liegen
den Handlung oder bei !Anwendung ande
rer als der ursprünglich angenommenen 
~trafgesetzlichen Bestimrrlungen die ausge
lieferte Person nur insoweit verfolgt und 
bestraft wird, als die Auslieferung auch 
unter den neuen Gesichtspunkten zulässig 

. wäre. I 
(2) Der Str·afverfolgung ode~ der Vollstreckung 

einer Freiheitsstrafe oder vorbeugenden Maß
nahme kann auf Ersuchen n~ch Durchführung 
der Auslieferung zugestimmt ]werden, wenn im 
Verhältnis zum ersuchenden Staat die Ausliefe
rung wegen der dem Ersuche4 zugrunde liegen
den Handlung, wenn auch nlar im Zusammen
hang mit einer früheren Berilligung, zulässig 
wäre. Ebenso kann der WeiterIieferung an einen 
dritten Staat zugestimmt werden, wenn eine 
Auslieferung im Verhältnis zJ diesem Staat zu-
lässig wäre. I 

(3) Einer Zustimmung nachl Abs.2 bedarf es 
nicht, wenn 

1. sich die ausgelieferte Person nach ihrer Frei
lassung länger als fünfunHvierzig Tage auf 
dem Gebiet des ersuchendbn Staates aufhält, 
obwohl sie es verlassen k~nnte und durfte, 

. . I 

2. die ausgelieferte Person das Gebiet des er
suchenden Staates verläßt jund dorthin frei
willig zurückkehrt oder aus einem dritten 
Staat rechtmäßig dorthin zurückgebracht 
wird, I 

3. die Auslieferung nach § 32 erfolgt ist. . 
. I 

Auslieferungsersuchen meqrerer Staaten 

§ 24. Ersuchen zwei oder mehrere Staaten um 
die Auslieferung derselben Person, so ist über 
den Vorrang zwischen den AureferungSerSUchen 

unter Berücksichtigung aller Umstände, insbeson
dere der vertraglichen Verpflichtungen, des Tat
ortes, der zeitlichen Reihenfolge des Einlangens 
der Ersuchen, der Staansa.n~ehörigkeit der auszu
liefernden Person, der Möglichkeit ihrer Weiter:
.lieferung und, wenn sich die Ersuchen auf ver
schiedene strafbare· Handlungen beziehen, auch 
der Schwere der strafbaren Handlungen, zu ent
scheiden. 

Ausfolgung von Gegenständen 

§ 25. (1) Im Zu!\ammenhang mit einer Aus
lieferung ist eine Ausfolgung von Gegenständen 
zulässig, die als Beweismittel dienen können oder 
welche die auszuliefernde Person durch die straf
bare Handlung oder durch die Verwertung der 
daher stammenden Gegenstände erlangt hat. 

(2) Kann eine Auslieferung, die nach den Be
stimmungen dieses Bundesgesetzes zulässig wäre, 
nicht bewilligt werden, weil die auszuliefernde 
Person geflüchtet oder gestorben ist oder im In
land nicht betreten werden konnte, so ist eine 
Ausfolgung auf Grund des Auslieferungsersu
chens oder eines gesonderten Ersuchens .dennoch 
zulässig. 

(3) Eine Ausfolgung zu Beweiszwecken kann. 
mit dem Vorbehalt bewilligt werden, daß die 
Gegenstände auf Verlangen unverzüglich zurück
gegeben werden . 

(4) Eine Ausfolgung ist jedenfalls unzulässig, 
wenn zu besorgen ist, daß durch sie die Verfol
gung oder Verwirklichung der Rechte dritter 
Personen vereitelt oder unangemessen erschwert 
würde. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Zuständigkeit und Verfahren 

Zuständigkeit des Gerichtshofes erster Instanz 

§ 26. (1) Zur Prüfung eines Ersuchens um Aus
lieferung oder um Verhängung der Auslieferungs
haft sowie zur Vorbereitung eines Anbots der 
Auslieferung ist der Gerichtshof erster Instanz 
zuständig, in dessen Sprengel die auszuliefernde 
Person ihren Wohnsitz oder Aufenthalt hat, in 
Ermangelung eines solchen der Gerichtshof erster 
Instanz, in dessen Sprengel sie betreten wurde; 
befindet sie sich in' gerichtlicher Haft, so ist der 
Haftort maßgebend. Ist nach diesen Bestimmun
gen die Zuständigkeit eines bestimmten Gerichtes 
nicht feststellbar, so ist das Landesgericht für 
Strafsachen Wien zuständig, bei Jugendlichen der 
Jugendgerichtshof Wien. 

(2) Sollen mehrere Personen wegen ihrer Be
teiligung an derselben strafbaren Handlung oder 
wegen stl"afbarer Handlungen, die miteip.ander 
im Zusammenhang stehen, ausgeliefert werden, so 
ist das Auslieferongsverfahren für alle Personen 
gemeinsam Zu führen. Unter den nach Abs. 1 
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zuständigen Gerichtshöfen gilt das Zuvorkom
men. § 35 des JugendgeriChtsgesetzes 1961 ist 
sinngemäß anzuwenden. 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 geI
ten auch für die Ausfolgung von Gegenständen 
im Zusammenhang mit einer Auslieferung. Zur 
Prüfung eines gesonderten Ersuchens um Aus
folgung von Gegenständen ist der Gerichtshof 
erster Instanz zuständig, in dessen Sprengel sich 
der auszufolgende Gegenstand befindet. 

Fahndung 

'. § 27. (1) Einlangende Ersuchen um Verhän
gung der Auslieferungshaft sind vom Gericht 
dahin zu prüfen, ob hinreichende Gründe für 
die Annahme vorliegen, daß die ihnen zugrunde 
liegende strafbare Handlung zu einer Ausliefe
rung Anlaß gibt. Bei Vorliegen dieser Voraus
setzung ist die Ausforschung der gesuchten Per
son zu veranlassen und erforderlichenfalls ihre 
Verwahrung anzuordnen. 

(2) Die Befassung des Gerichtes mit einem im 
Wege der. Internationalen Kriminalpolizeilichen 
Organisation - INTERPOL - oder sonst im 
Weg der internationalen kriminalpolizeilichen 
Amtshilfe einlangenden Ersuchen kann unter
bleiben, wenn kein Grund. zur Annahme be
steht, daß sich die gesuchte Person in österreich 
aufhält und das Ersuchen nur zu Fahndungs
maßnahmen Anlaß gibt, die nicht in einem Auf
ruf an die Bevölkerung zur Mithilfe bestehen. 

Anbot der Auslieferung 

§ 28. (1) Liegen hinreichende Gründe für die 
Annahme vor, daß eine im Inland betretene 
Person eine der Auslieferung unterliegende 
strafbare Handlung begangen habe, so hat der 
Staatsanwalt zu prüfen, ob Anlaß zu einer Aus
lieferung besteht. Ist dies der Fall, so hat er nach 
Vernehmung der auszuliefernden Person' durch 
den Untersuchungsrichter bei diesem die Bericht
erstattung an den Bundesminister für Justiz zu 
beantragen. Dieser hat den Staat, in dem die 
strafbare Handlung begangen. worden ist, zu 
befragen, ob um die Auslieferung ersucht wird. 
Der Bundesminister für Justiz kann von der 
Befragung absehen, wenn '.ln genommen werden 
muß, daß ein solches Ersuchen nicht gestellt wer
den wird, oder auf Grund' der Unterlagen zu 
ersehen ist, daß eine Auslieferung aus einem der 
Gründe der §§ 2' und 3 Abs. 1 abgelehnt werden 
müßte. Das Absehen von der BefragJlng und seine 
Gründe ,s~nd dem Gerücht mitzuteilen. Für das 
Einlangen des Auslieferungsersuchens ist eine an
gemessene Frist zu bestimmen. Langt ein Aus
lieferungsersuchennicht rechtzeicig ein, so hat 
dies der Bundesminister für Justiz dem Gericht 
mitzuteilen. 

(2) Auf Grund der Mitteilung, daß von einer 
Befragung nach Abs. 1 abgesehen wird oder daß 
ein Auslieferungsersuchen nicht. rechtzeitig ein
ge1angt ist, hat das Gericht die in Auslieferungs
haft befindliche Person unverzüglich zu enthaften, 
sofern nicht der Staatsanwalt sogleich die Ver
hängung der Untersuchungshaft beantragt. Die 
Auslieferungshaft ist im' Falle der Verurteilung 
durch ein inländisches, Gericht nach § 38 ,des 
Strafgesetzbuches anzurechnen. 

Auslieferungshaft 

§ 29. (1) Die Auslieferungshaft darf riur ver
hängt werden, wenn hinreichende Gründe für 
die Annahme vorliegen, daß eine im Inland be
tretene Person eine der Auslieferung unterlie
gende strafbare . Handlung begangen' habe. Auf 
die Auslieferungshaft sind, soweit sich aus den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nichts ande
res ergibt, die Bestimmungen über die Unter
suchungshaft sinngemäß anzuwenden .. 

(2) Die Auslieferungshaft darf nicht verhängt 
oder aufrechterhalten werden, wenn die Haft
zwecke durch eine gleichzeitige gerichtliche Unter
suchungshaft oder Strafhaft erreicht werden kön
nen. Der Untersuchungsrichter hat die Abwei" 
chungen vom Vollzug der Untersuchungshaft 
oder der Strafhaft zu verfügen, die für die 
Zwecke des Auslieferungsverfahrens unentbehr
lich sind. Können die Haftzwecke durch eine 
gleichzeitige Strafhaft nicht erreicht werden oder 
würde das Auslieferungsverfahren durch die Auf
rechterhaltung der Strafhaft wesentlich er
schwert, so ist vom Untersuchungsrichter die 
Auslieferungshaft zu verhängen; damit tritt eine 
Unterbrechung des Strafvollzuges ein. Die Aus
lieferungshaft ist auf die durch sie unterbrochene 
Strafhaft anzurechnen. 

(3) Die Dauer ·der Auslief.erungshaft darf sechs 
Monate nicht übersteigen. Der Gerichtshof zwei
ter Instanz kann jedoch auf Antrag ,des U ntersu
chungsrichters oder des Staatsanwaltes wegen be
sonderer Schwierigkeiten oder des besonderen 
Umfanges des Verfahrens bestimmen, daß die 
Haft bis zu einem Jahr dauern dürfe. Die zeit
liche Beschränkung der Auslieferungshaft ent
fällt, sobald über das Auslieferungsersuchen ent
schieden worden ist (§ 34); nach diesem Zeit
punkt sind auch Haftprüfungsverhandlungen 
nicht mehr durchzuführen. . 

Behandlung einlangender Ersuchen 

§ 30. Auslieferungsersuchen . sind vom Bundes
ministerium für Justiz dem zuständigen Gerichts
hof erster Instanz zur weiteren Verfügung zuzu
leiten. Liegen Umstände zutage, die einer Aus
lieferung aus einem der in den §§ 2 und 3 Abs. 1 
angeführten Gründe entgegenstehen, oder ist das 
Ersuchen zur gesetzmäßigen Behandlung unge
eignet, so hat der Bundesminister für Justiz das 
Ersuchen sogleich abzulehnen. 
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Verfahren vor dem Gerichtshof erster Instanz 

§ 31. (1) Der Untersuchungsrichter hat die aus
zuliefernde Person zum Auslieferungsersuchen 
zu vernehmen. Dabei hat er sie auch über ihre 
Rechte zu belehren, sich eines Verteidigers zu 
bedienen sowie die Durchführung einer öffent
lichen Verhandlung vor dem Gerichtshof zweiter 
Instanz zu beantragen. Ob die -auszuliefernde 
Person der ihr zur Last gelegten strafbaren Hand
lung nach den Auslieferungsunterlagen hinrei
chend verdächtig ist, ist nur zu prüfen, wenn 
insoweit erhebliche Bedenken bestehen, insbeson
dere wenn Beweise vorliegen oder angeboten 
werden, durch die der Verdacht ohne Verzug 
entkräftet werden könnte. 

(2) Nach Abschluß etwa erforderlicher Erhe
bungen durch den Untersuchungsrichter hat die 
Ratskammer die Akten dem Gerichtshof zweiter 
Instanz mit einer begründeten Äußerung dar
über vorzulegen, ob die Auslieferung zuläs'sig ist. 

Vereinfachte Auslieferung 

§ 32. (1) Hat sich die auszuliefernde Person 
bei ihrer Vernehmung mit der Auslieferung ein
verstanden erklärt und eingewilligt, ohne Durch
führung des förmlichen Auslieferungsverfahrens 
übergeben zu werden, so hat der Gerichtshof 
erster Instanz die Akten nach Einholung einer 
Äußerung des Staatsanwaltes unmittelbar dem 
Bundesministerium für Jus~iz zu übermitteln. 

(2) Der UntersuchungsriChter hat die auszu
liefernde Person zu belehren, daß sie im Fall 
einer Auslieferung nach Abs. 1 keinen Anspruch 
auf den Schutz nach § 23 Abs. 1 und 2 oder nach 
entsprechenden Bestimmungen in zwischen'staat
lichen Vereinbarungen habe, und daß sie ihre 
Einwilligung nur bis zur Anordnung der über
gabe durch den Bundesminister für Justiz wirk
sam widerrufen könne. 

(3) Die vereinfachte Auslieferung Jugendlicher 
ist unzulässig. 

Beschlußfassung über die Zulässigkeit 

§ 33. (1) über die Zulässigkeit der Ausliefe
rung entscheidet der Gerichtshof zweiter Instanz 
in nichtöffentlicher Sitzung, wenn weder der 
Oberstaatsanwalt noch die auszuliefernde Per
son eine öffentliche Verhandlung beantragt haben 
und eine solche Verhandlung zur Beurteilung 
der Zulässigkeit der Auslieferung -auch nicht not
wendig erscheint. Ungeachtet eines Antrages auf 
Anberaumung einer öffentlichen Verhandlung 
kann der Gerichtshof zweiter Instanz stets die 
Auslieferung in nichtöffentlir;:her Sitzung für un
zulässig erklären. Vor einer Entscheidung in 
nichtöffentlicher Sitzung muß dem Oberstaats
anwalt sowie der auszuliefernden Person und 
ihrem Verteidiger: Gelegenheit geboten worden 
sein, zum Auslieferungsersuchen Stellung zu neh
men. 

(2) In anderen Fällen ist eine öffentliche Ver
handlung anzuberaumen, zu der der Ober
staatsanwalt, die auszuliefernde Person und der 
Verteidiger zu laden sind. Ist die auszuliefernde 
P,erson verhaftet, so ist ihre Vorführung zu v'er
anlassen. Die Vorladung der auszuliefernden Per,
son und ihres Verteidigers sowie die V erständi
gung der verhafteten auszuliefernden Person sind 
so vorzunehmen, daß den Beteiligten eine Vorbe-. 
reitungsfrist von wenigstens acht Tagen zur Ver
fügung steht. 

(3) Die Offentlichkeit der Verhandlung kann 
außer den in der Strafprozeßordnung 1975 an
geführten Fällen ausgeschlossen werden, wenn es 
die auszuliefernde Person verlangt oder wenn 
zwischenstaatliche Beziehungen beeinträchtigt 
werden könnten. 

(4) In der Verhandlung trägt ein Mitglied 
des Gerichtshofes als Berichterstatter eine Dar
stellung des bisherigen Ganges des Verfahrens 
vor, ohne eine Ansicht über die zu fällende Ent
scheidung zu äußern. Hierauf erhält der Ober
staatsanwalt das Wort. Danach ist der 'auszulie
fernden Person und ihrem Verteidiger Geiegen
heit zu geben, zum Auslieferungsersuchen und 
zu den Ausführungen des Oberstaatsanwaltes' 
Stellung zu nehmen. Der auszuliefernden Person 
und ihrem Verteidiger gebührt jedenfalls das 
Recht der letzten Äußerung. Nach diesen Vor
trägen zieht sich der Gerichtshof zur Beratung 
zurück. 

(5) Der Gerichtshof entscheidet durch Beschluß, 
der vom Vorsitzenden mündlich zu verkünden 
ist. Gegen den Beschluß, der zu begründen ist, 
ist kein Rechtsmittel zulässig. Vor der Beschluß
fassung kann aer Ger-ichtJshof zweiter Instanz 
ergänzende Erhebungen durch den Unter
suchungsrichter veranlassen. 

(6) Der Gerichtshof zweiter Instanz hat sei
nen Beschluß unter Anschluß der Akten dem 
Bundesministerium für Justiz zu-übermitteln. 

Bewilligung und Ablehnung der Auslieferung 

§ 34. (1) über das Auslieferungsersuchen be
findet der Bundesminister für Justiz nach Maß
gabe zwischenstaatlicher Vereinbarungen und der 
Grundsätze des zwischenstaatlichen Rechtsver
kehrs. Er nimmt dabei auf die Interessen der 
Republik österreich, auf völkerrechtliche Ver
pflichtungen, insbesondere auf dem Gebiet des 
Asylrechtes, und auf den Schutz der Menschen
würdeBedacht. Er hat die Auslieferung abzu
lehnen, soweit sie der Gerichtshof zweiter In~ 
stanz für unzulässig erklärt hat. 

- (2) Ist die Auslieferung im Verhältnis zu meh
reren Staaten zulässig, so hat der Bundesminister 
für Justiz auch darüber zu entscheiden, welchem 
Auslieferungsersuchen der Vorrang zukommt. 
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(3) Liegen die Vorauss~tzungen des § 32 vor 
und hat die auszuliefernde Person ihre Einwilli
gung nicht widerrufen, so hat der Bundesminister 
für Justiz unter Bedachtnahme auf § 37 Z. 1 
und 3 die Übergabe der auszuliefernden Person 
anzuordnen. Bestehen jedoch aus einem der im 
ersten Abschnitt des II. Hauptstückes angeführ
ten Gründe Bedenken gegen die Zulässigkeit 
der Auslieferung, so ist das Verfahren nach den 
§§ 31, 33 und 34 Abs. 1, 2 und 4 durchzu
führen. 

(4) Der Bundesminister für Justi:? hat seine 
Entscheidung dem ersuchenden Staat und, abge
sehen vom Fall der vereinfachten Auslieferung, 
auch dem Gerichtshof zweiter Instanz mitzu
teilen, der im Weg des Gerichtshofes erster In
stanz die Benachrichtigung der auszuliefernden 
Person und ihres Verteidigers veranlaßt. 

Unterlagen 

§ 35. (1) Die Zulässigkeit der Auslieferung ist 
an Hand des Auslieferungsersuchens und seiner 
Unterlagen zu prüfen. Diese Unterlagen müssen 
jedenfalls die Ausfertigung oder,die beglaubigte 
Abschrift oder Ablichtung eines geridlt!ichen 
Haftbefehles, einer Urkunde von gleicher Wirk
samkeit oder einer vollstreckbaren verurteilen
den Entscheidung umfassen. 

(2) Der Bundesminister für Justiz kann. in 
jeder Lage des Verfahrens von sich aus oder auf 
Antrag der Ratskammer oder des Gerichtshofes 
zweiter Instanz von dem um die Auslieferung 
ersuchenden Staat eine Ergänzung der Unterlagen 
verlangen und hiefür eine angemessene Frist be
stimmen. Bei fruchtlosem Ablauf dieser Frist ist 
auf Grund der vorhandenen Unterlagen zu ent
scheiden. 

{3) Ein Jugendlicher, dessen Auslieferung vor
aussichtlich zu bewilligen sein wird, kann schon 
vor der Entscheidung über das Auslieferungser
suCihen übergeben werden, wenn das notwendig 
ers.cheint, um von ihm mit einem ,längeren Aus
lieferungsverfahren V'erbundene NachteiIe abzu
wenden, und die Beachtung des Grundsatzes Ider 
Spezialität gewä1hdeistet ist. Ober die vorzeitige 
Übergabe hat der Bundesminister für JustiiZ zu 
entsaheiden. 

Aufschub der Übergabe 

§ 37. Die Ülbergalbe ist au~zuschieben, 
1. wenn die aus'zuliefernde Person nicht trans

portHihig ist, 
2. bei Wiederaufnalhme des Auslieferungsver

fahrens, 'Oder 
3. wenn gegen die auszuliefernde Person im In

lafild ein gerichtliches Strafverfahren anhän-
. gig ist, 'sie in finanzibelhördlicher Untersu

chungshaft zu halten ist oder wenn an der 
,auszuliefernden Person eine von einem Ge
rich t oder einer VerwaLtunlgsbehörde ver
hängte Freiheitsstrafe oder vorbeugende 
Maßnaihme zu voU'strecken ist. Wird von der 
Verfolgung oder von der Vollstreckung 
wegen der Auslieferung abgesehen (§ 34 
Abs. 2 Z. 2 der Str,aJfprozeßordnung 1975, 
§,§ 4 und 1157 Albs. 1 des IStrafvoUzugsgeset
zes), 510 ist die Übergabe unverzüglich durch-
zuf,ühren. . '. 

Vorläufige Übergabe 

§ 3'S. (1) Ungeachtet des Aufschulbes der Über
galbe nach § 37 .z. 3 kann eine Person, an der 
eine Frei,heitsstraofe oder vorbeugende Maßnahme 
\"ollzogen. wird, einem anderen Staat auf sein 

Übergabe 

§36. (1) Der Untersuchungsrichter hat die 
Durchführung der Auslieferung zu veranlassen. 
Befindet sich die auszuliefernde Person auf freiem 
Fuß, so ist sie zu verhaften, sofern die Durch
führung der Auslieferung sonst nicht gewähr
leistet ist. Die ÜbersteIlung der auszuliefernden 
Person zu dem in Betracht kommenden' Grenz
übergang oder zu dem sonst vereinbarten Über
gabeort hat durch Justizwachebeamte zu erfol
gen. Gegenstände, die zur persönlichen Habe 
der auszuliefernden Person gehören und die sich 
in gerichtlicher Verwahrung befinden, sind eben
falls zu übergeben, soweit die auszuliefernde 
Person nicht anders darüber verfügt. 

. Ersuchen zur Durchführung bestimmter Verfah
renshandlungen, insh~ondere der Hauptver
handLung und Urteilsfällung, V'orläufig ülberge
ben werden, wenn ihre Zurückstellung nach 
DurchfüJhrung dieser Verfahrenshandlungen ge
wälhrleistet ist. Die V'orläufige über,galbe hat zu 
unteribleiben, wenn sie unangemessene Nachteile 
für die auszuliefernde Person zur Folge haben 
könn'te. 

(2) Die Übergabe eines Jugendlichen kann, 
wenn die Zwecke der Auslieferung dem nicht 
entgegenstehen, auch in der Weise geschehen, 
daß der Jugendliche dem Erziehungsberechtigten 
oder einer von diesem beauftragten Person über
geben wird. 

(2) Die vmläufige ÜlbergaJbe unterbricht den 
V oH~ug der inländischenF reihei tsstraf e oder vor
rbeugen1den Maßnahme nicht. 

(3) über das Ersuchell' um vorläufige übergabe 
entscheidet 'der Bundesminister ,für Justiz. 

Wiederaufnahme des Auslieferungsverfahrens 

§ 39. Der Gerichtshof zweiter Instanz hat sei
nen nach § 33 ,gef.aßten Beschluß in nichtöffent
licher Si.rzullJg aufzuheben, wenn ,sich neue Tat
sachen 'Oder Beweislffiittelergeben, die allein oder 
in Vei1bindung mit den Auslieferungsunterlagen 
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unld dem Ergebnis allfälliger Erhebungen erheb
liche Bedenken gegen die Richtig>keit des Be
schlusses bewil"ken. Das weitere Vel"fahren richtet 
sich nach den§§ 311, 33 und 34. 

Nachträgliches Auslieferungsverfahren 

§ 40. Auf 'das Verfahren ülber Ersuchen nach 
§ 23 Ahs. 2 sind, wenn die ausgelieferte Person 
n~cht im Weg der vereinfachten Auslieferung 
ülbergehen worden ist, die §§ 31, 33 und 34 mit 
der Maßglibe anJzuwenden, daß der Gerichtshof 
zweiter Instanrz stets in nichtöffentlicher Sit
zung entscheidet .. Vor Ider Entscheidung muß der 
ausgelieferten Person Gelegenheit geboten wor
den sein, sich zu dem Ersuchen zuäußern. 

Verfahren bei der Ausfolgung von Gegenständen 

§ 41. (1-) Auf die Auslfolgung von Gegen
ständen si·nd 'die §§ 31 Ibis 36 sinngemäß anzu
wenden. An ,die SteHe der ~m § 35 Albs. 1 be
zeichneten Unterlagen kann im fall eines ge
sonderten Ersuchens um Ausfol,gung die Aus
fertigung 'Oder die !beglaubigte :Albschrift 'Oder 
Alblichtung eines gerichtlichen lBeschlagnahmelbe
schlusses older ein1er Urkunde gleicher Wirks,am
keit treten. 

(2) Die übergabe von Gegenständen ist auf
zuschieben, soLange diese für ein im Inland an
hängiges Gerichts- oder Verwaltungsvel"fahren 
benötigt werden. 

(3) Ein durch eine strafbare Handlung ent
zogener Gegenstand kann dem Berechtigten nach 
Maßga:be des § 367 der Stra.fprozeßordnung 1975 
auch ohne Durchlführungdes Verfahrens nach 
Aibs. 1 zurückgestel1t werden. 

III. HAU P T S T ü C K 

Durchlieferung 

ERSTER ABSCHNITT 

Zulässigkeit 

Allgemeiner Grundsatz 

§ 42. (1) Eine Durchlieferung von Personen 
durch das Gehiet Ider Republik österreich zur 
VerfoLgung wegen einer mit gerichtlicher Strafe 
bedrohten Handlung 'Oder zur V o1hstreckung 
einer wegen einer sülchen Handlung verhängten 
Strafe oder vOl'!beugenden Maßnahme ist auf 
Ersuchen eines Staates, an den die Pers'onen von 
einem .dritten Staat ausge.liefert werden sollen, 
nach den Bestimmungen diesles Bundeslgesetzes 
zulässig. 

(2) Die Bestimmungen dieses Hauptstückes sind 
sinngemäß auch auf Ersuchen um DurchIbeför
derung von 'Personen durch das Gebiet der Re-

pulblik österreich in einen -dritten Staat zum 
Zweck der übernahme der <Strafvedolgung oder 
der VoHstreckung einer ausländischen gericht
lichen Entscheidung anzuwenden. Die Dut:ch~ 
!beför.derung ist auch zu bewilligen, wenn aus 
einem ,der im § 111 angeführten Gründe eine 
Auslieferung nicht zuläss~g wäre. 

Zulässigkeit der Durchlieferung 

§ 43. Eine Durch1ieferuUlg ist nur zulässig, 
wenn nach den §§ 11, 14, 15, 18 bis 21 und 23 
eine Auslieferung zuIässhg wäre. 

Verbot der Durd1lieferung österreichisd1er Staats
bürger 

§ 44. (Verlf.assungslbestimmung) ~ine Durch
lieferung österreichi'scher Staatsbürger durch das 
Gebiet l<ier Repulblik österreich ist unzulässig. 

österreid1ische Gerid1tsbarkeit 

§ 45. (1) Eine Durchlieferung wegen einer 
strafbaren Han'dlu'Ulg, die der ö~terreichischen 
Gerichtsbarkeit unterliegt, ist zulässig; sofern 
nicht wegen dieser straflbaren Hand}ung 

1. die Aus1ieferung der durchzuliefernden Per
son an die Repulblik österreich zu erwirken 
ist, oder 

2. die durch.zuliefernde Person im Inland be
reits recht~kräJftig verurteik 'Oder aus einem 
anderen Grund als wegen Fehlens der öster
reichischen Gerichtslba1"keit rechtskräftig frei
gesprochen 'Oder sonst außer Verf.6lgung ge
setzt worden ist. 

(2) Ein inländischer Strafanspruch gegen die 
durchzuliefern·de Person wegen einer vom Durch
lieferungsersuchen nicht er:faßten" strafbaren 
Handlung steht der Durchlieferung nur emgegen, 
wenn wegen dieser strafbaren Handlung die 
Auslieferung an die Repulblik österreich zu er
wil'1ken i:>t. 

Benützung des Luftweges 

§ 46. (1) Der Bewilligung der Durchlieferung 
bedarf es nicht, wenn der Luftweg benützt wer
den soU und eine Zwischenlandung auf dem 
Gebiet der Repulblik österreich nicht vorgesehen 
ist. In ·diesem ·,pa;111 genügt es, wenn der ersuchende 
Staat bestätigt, daß die durchzulieferndePerson 
nicht österreichischer Staatsbürger ist, daß sie 
nicht wegen einer der in den §§ 14 und 15 Z. 1 
angeführten. strafbare!)! Handlungen ,durchgelie
fert werden soll un'd Idaß eine der im § 48 
Albs. 1 bezeichneten Unterlagen vOrlhanden ist. 

(2) Kann 1m Fall einer unvorhergesehenen 
Zwischenlandung der F,lug nicht ohne Verzug 
fürt,gesetzt werden" so ist die Mitteilung über 
die Benützung des Luftweges als· Ersuchen um 
Verhängung der AusEeferungshaft anzusehen. 
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ZWEITER ABSCHNITT 

Zuständigkeit und Verfahren 

Entscheidung 

§ 47. (1) OIberdas Purdilieferungsersuchen 
hat der. Bundesminister für Justiz im Einver
nehmen mit dem Bun'desminister für Inneres 
zu entscheiden. Er hat diese Entscheidung dem 
ersuchenden Staa't auf dem vor'gesehenen Weg 
mitzuteilen. 

i(2)Eine Mitteilung über die Benützung des 
Luftwege~ wird Vlom Bundesminister für Justiz 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Inneres geprüft. Ist ,die BenütziUng des Luf.t
weges unzulässig, so hat der' iBundesminister 
für JUStiz dies dem ,ersuchenden Staat auf dem 
vorgesehenen Weg bekannrtzugdben. 

Unterla!?en 

§ 48. (1) Die Zulässigkeit der Durchlieferung 
ist an Hand des Durchlieferungsersuchens und 
seiner UnterLa.gen 'zu prüfen'. Diese Unterlagen 
müssen jedenfalls die Ausfel'tigung oder die be
glaubigte Aibschrift ooerAblichtung ,eines gericht
lichen Hitftibefehles, einer Urkunde von gleicher 
Wirksamkeit oder einer vollstre,ckbaren verur
teilenden Entscheidung umfassen. 

(2) Der Bun,desminister für Justiz kann im 
Eintvernehmen mit dem Bundesminister für In
neres von dem um die Durchheferung ersu
chenden Staa,t eine Ergänzung der Unterlagen 
verlangen und hiefür eine angemessene Frist 
bestimmen. Bei fruchtlosem A1blau.f dieser Frist 
ist awf GfU'nd der vorhandenen Unter.!agen zu 
entscheiden. 

Übergabe 

§ 49. (1) Bei ,Bewilligung ·der Durchlieferung 
sind die GrenzÜlbergänge a11lZugeben, an 'denen 
die durchzuIiefernde Person zu iilberrrehmen und 
zu übergeben ist. Die ,durchzuliefernde Perron 
darf nur ü'b'emommen werden, wenn ihre Durch-
1iefemng 'bewilligt wor.den ist und wenn sie 
transportfähig ist. 

(2) Der Vollzug der Durchlieferungobliegt 
den Sichel'heitsbehörden. Im Zusammenhang mit 
der Durchlieferung sin'd auch Gegenstände zu 
beför,dern, die mit der durch'zuliefernden Per
son Ülbel1gtfuen worden sind. 

(3) Der Vollzug ,der Durch'Eeferung ist zu 
unterbrechen, wenn 

1. sich nach der übernahme der durch zuliefe rn
den Person neue Tatsachen oder Beweismittel 
ergeben, die aLlein oder in Vel'bindung mit 
den DurchlieferungsußIter!.agen und dem Er
gehnis allfäl11iger Erhebungen erhebliche Be
denken gege.n die Zuläss~gkeit der Durch
lieferung begründen, 

2. die Idurchzuliefernde Person während der 
Durchlieferung auf dem Gebiet der Repu
blik österreich eine V'on Amts wegen zu 
verfolgende :gerichtlich sttaflbare Han'dlunK 
begangen hat, es sei den,n, daß in sinnge
mäß·er Anwendung des § 34 Albs. 2 Z. 2 
der Strafprozeßor.dnun,g 1975 oder der §§ 4 
und ,157 des StrafvoHlZugsgesetzes von der 
Suwfverfolgung oder vom Vollzug albge
sehen wird,oder 

3. die durchzuli>et'ernde Persontransporturifä
hig wird. 

IV. HA UPTSTüCK-

Rechtshilfe für das Ausland 

ERSTER ABSCHNITT 

Voraussetzungen 

Allgemeiner Grundsatz 

§ 50. ~1) Ln Straf'Verfahren oder Verfa:hren 
zur Anordnung vorbeugender Maßnahmen, in 
.A!riJgelegenlheiten ,der Tr1gung und des Straf
registers, in Verifiahren übet die Entschäd~gung 
,für strafgerichtliche Amhaltung und Verurteilung, 
in Gna1densachen und in Angelegenheiten 'des 
Straf- und MaßnahmenV'ollzugeskann nach den 
Besti1TIlITIungen dieses Bundes'gesetZes a.uf Er
suchen einer ausländischen Behörde Rechtshilfe 
geleistet werden. 

(2) Ah Behörde im Sinn des A!hs. 1 i&t ein 
Gericht, eine Staatsanwaltschaft ;oder eine in An
gelegenheiten des Straf- oder Maßnahmenvoll
zuges täüge Behörde anzusehen. 

Unzulässigkeit der Rechtshilfe 

§ 51. (1) Die Leistung von Rechtshafe ist 
insoweit unzulil!ssig, a.\s 

1. die dem Ersuchen zugrunde liegende Hand
lung entweder 'nach österreichischem Recht 
nicht mit gerichdicher Strafe :bedroht ist 
oder nach den §§ 14 und 15 nicht der Aus
lieferung unterliegt, 

2. für das dem Ersuchen zugrunde liegende 
Verfahren nach dem § 19 Z. 1 un'd 2 die 
Auslieferung unzuläss,j,g wäre, oder 

3. entweder die nach der Strafpr,()Izeßordnung 
1975 erforderlichen Ibesonderen Vorausset
zungen für .die Vornahme Ibestimmter Un
tersuchung~handlrungen, insbesondere der Be
schLagnahme unH öffnung von Briefen oder 
der überwachung eines Fel'nmeldeverkehrs, 
nicht V'orliegenoder die Leistung ·der Rechts
hilfe die Verletzung einer nach den öster
reichischen Rechts'vorschriften auch den 
Strafgerichten gegenüber 'zu waihrenden Ge~ 
heimhaltungspflicht zur Fol'ge hätte. 
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(2) Das Fehlen der Stra:~barkeit nach öster
reichischem Recht steht der Zustellung von 
Schriftstücken nicht entgegen, wenn der Emp
fänger zur Annahme hereit ist. 

Übersendung von Gegenständen und Akten 

§ 52. (I) Gegenstände oder Akten dürfen 
nur übersendet werden, wenn: gewährleistet ist, 
daß siesdba;lld wie maglich zurückgegeben wer
dem Auf die Rückgabe übersendeter Gegenstände 

. kann verzichtet werden, weilin diese nicht mehr 
benötigt werden. 

(2) Gegenstände, an demen Rechte der Repu
bIrk österreich oder Rechte dritter Personen be
stehen, ,dürfen nur mit dem Vorbehalt über
sendet werden, daß 'diese Rechte unberührt blei
ben. 'Eine Übersendung ist ufi/Z.ulässig, wenn zu 
besorgen: ist, daß durch sie die Verfolgung oder 
die Verwirklichung solcher Rechte vereitelt oder 
unangemessen ersch,wert würde. 

(3) Eine Übenendung von Gegenständen oder 
Aikten istaufzuschidben, solange diese für ein 
im Inlan,d anhängiges Gerich ts- ,ader Verwal
tun:gsverfahren benötigt werden. 

Vorladungen 

§ 53. (1) Einer im In:land befindlichen Person 
darf eine Aufforderung, vür einer ausländischen 
Behörde 'Zu erscheinen, nur 'zugestellt werden, 
wenn gewährleistet ist, daß sie wegen einer 
vor ilhrer Ausreise aus der Repuibllk österreich 
begangenen Handlung nicht verfolgt, tbestt;aft 
oder in ihrer persönlichem freiheit :beschränkt 
wer.den wird. Die Verfolgung, Bestrafung oder 
Beschränikung .der persönllichenFreiheit ist aber 
zulässig 

1. wegen einer strafbaren Handlung, die den 
Gegenstand der Vopladung einer Person ,als 
Beschuldigtet ,bildet, 

2. wenn sich die vorgeladene PerSiOn nach 
. Aibschluß der Vernehmung länger als fünf
zehn Tage auf dem Gebiet des ersuchenden 
Staates' aufhält, obwohl sie' es verlassen 
konnte und durfte, oder 

3. wenn sie nach Verlassen des Gebietes des 
ersuchenden Staatesdortihin freiwillig zu
rückkehrt oder rechtmäßj,g dorthin zurück
geibracht wird. 

Überstellung verhafteter Personen zu Beweis
zwecken 

§ 54. (1) Eine Pers'on, die sich im Inland in 
Untersuchungs- oder Strafhaft Ibefindet oder im 
MaßnahmenvoLlzug angeha'Lten wird, kann zur 
Vornahme wichtiger' Untersuchungshandlungen, 
inlstbesondere zum Zweck ihrer Vernehmung 'Oder 
Gegenülberstellung, auf Ersuchen einer auslän
dischen Behörde in das Ausland überstelLt wer
den, wenn 

1. sie dieser Üiberstellung zusümmt, 
2. ihre Anwesenheit für ein im InLand anhän

giges Strafverifahren riicht erforderlich ist, 
3. die Haft durch die übersteIlung nicht ver

-längert wird, und 
4. der ·ersuchende Staat z~sichert, sie in Haft 

zu halten, nach Durchfü·hrung ,der Unter
suchungshandlung unverzüglich zurückzustel
len und sie wegen einer vor der überstellung 
begangenen Han:dlung nicht zu verlolgen 
,oder zu bestrafen. 

(2) Die Üiberstellung un:teribricht ,den VoHzug 
der Untersuchungs-oder Strafhaft oder der vor
beugenden Maßntathme nicht. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Zuständigkeit und Verfahren 

Zuständigkeit zur Erledigung eines Rechtshilfe
ersuchens 

§ 55. (l) Zur Erledigung eines Rechtshilfe
ersuchens ist unbeschardet der A'bs. 2 und 3 das 
Bezirksgericht, in den F:illen, in denen die Ent-. 
scheidung nach der Strafprozeßordnung 1975 der 
Ratskammer vOI1behalten ist, der Gerich,tshof 
erster Instan~zuständig, in dessen Sprengel die 
Rechtshilfehandluilig v{)frzunehmen ist. Die §§ 22 
und 2,3 des Jugendgerichtslgesetzes 19'61 sind sinn
gemäß anzuwenden. Auskünfte über ein Straf
verfahren, über ,die Vollstreckung einer Freiheits
strafe oder voribeugen!den Maßnahme hat das 
zustäl1'dige Gericht zu erteilen, für Ersuchen um 
ÜberLassung V'on Akten ist die Stelle zuständig, 
von der die Akten geführt werden. Soll eine im 
Gefangenenhaus eines Gerichtshdfes in Haft be
fin,dliche Person vern'ommen werden, so ist dieser 
Gericht~hof zuständig. Ist nach diesen Bestim-

(2) VorIa.dungen, die Zwangsandrohung,en für mungen eine Zustän:digkeit nicht feststellibar , so 
den Fall i:hrer Nichtbefolgung enthalten, ist das Straflbezir'ks,gericht Wien, in den FäHen, 
dür,fen nur mit der Belehrung, daß die ange- in denen die En~scheidung der Ratskammer vor
.dmhten Maßnahmen in österreich nicht voH- behalten ist, das Landesgericht für Strafsachen 
streckt werden kan.nen, zugestellt werden. Wien zuständig. 

(3) Zeugen und SachveI1Ständigen ist auf i:hr (21) Befindet sich eine 'zu Ülberstellende Person 
Verlangen ein angemessener Vorschuß auf die in Strafihaft· oder im MaßnahmenvlOHzug, so 
Reisekosten aUSlluz:ahlen, wenn der andere Staat eilitscheidet Ülber das Ersuchen um Überstellung 
darum ersucht :hat ,und die Erstattung des' Vor-das im § 1'6 des Stra.fvollrzug~gesetzes bezeichnete 
schuss,es durch den anderen Staa·t gewährleistet Gericht durch einen Einzelrichter, ansonsten das' 
ist. ,I Gericht, auf dessen Anordnung die Haft beruht. 
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Die Entscheidung ist dem Bun1desministerium 
für Justiz mitzuteilen. Der Bundesminister für 
Justiz hat die Ülberstellung3Jbzulehnen, wenn 
einer der in den §§ 2 und 3 Albs. 1 angeführten 
Umstände vorliegt. Die ÜlbersteLlung zu dem 
in ,Betracht k!ommenden Grenzülbergang oder 
zu .dem sonst vereirubarten Oberg3Jbeort hat 
durch Justizwachebeamte zu erfoLgen. 

'(3) SOtH eine in einem ,anderen Stoaat in Haft 
befindliche Person zur Vornahme wichtiger Un
tersuchungsihandlungen, insbesondere zum Zweck 
ihrer Vernehmung oder Geg,enüberst'ellung, .durch 
das Gebiet der Republik österreich in einen drit
ten Staat Ülberstellt werden, so sind die §,§ 44, 
47 und 49 si.nnlgemäß anzuwenden. 

Form 'und Inhalt eines Rechtshilfeersuchens 

§ 56. Rechtshilfe darf nur gdeistet werden, 
wenn dem Ersuchen der Sachverha.It und die 
rechtliche Beurteilun:g der dem Ersuchen zugrunlde 
'!tieg,enden \Strafb~ren Handlung entnommen wer
den kann. 'Bei Zustellersuchen genügt ein Hin
weis auf die im ersuchenden Staat anzuwen
denden .oder ,angewendeten strafgesetzlichen Be
stimmungen. Einem Ersuchen um Durchsuchung 
von Personen oder Räumen, um Beschlagnahme 
von Gege1llStänden oder um .üJberwachungeines 
Femme1deverkehrs muß die AUsiferügung; Ibe
glaubigte Abschri;ft .oder Ablichtung der richter
.lichen Anordnung beigefügt sein. 

Ablehnung der Rechtshilfe; Unzuständigkeit 

§ 57. (1) Wird 'die Rechtshi'lrfeganz oder teil
weise nicht geleistet, so ist die ersuchende aus
ländische Behör.de lhieV'on unter Angalbe der 
Gründe auf ·dem vorgesehenen Weg zu ben:ach
richtigen. 

(2) Ist das ersuchte Gericht ,oder die ersuchte 
Staauanwaltschaft zur Erledigung nicht zuständig, 
so ist das Rechtshi'hfeersuchen an das zuständige 
Gericht oder an die sonst zuständige Behörde 
weiterzuleiten. 

Anzuwendende Verfahrensvorschriften 

§ 58. Die Rechtshilfe ist nach den im Inland 
geltenden Vorschriften ülber das strafgerichtliche 
Veda-hren zu leisten. Einem Ersuchen um Ein
haltung eines bestimmten, ,davon ahweichenden 
Vorgan1ges ist jedoch 'zu entsprechen, wenn ·dieser 
Vorgang mit den Grundsätzen des österreichi
schen Strafverfaihrens vereinbar ist. 

Zulassung ausländischer Organe und am Ver
fahren Beteiligter zu Rechtshilfehandlungen 

§ 59. (1) Die Vornahme von Erlhe!bungen und 
Verrfahrenshandlungen nach diesem Bundesgesetz 
durch ausländische Organe' auf d~ Gebiet der 
Repulblikösterreich' ist unzulässig. Dem zu
ständigen ausländischen Richter, StaatS>anwalt und 

anderen am V'erfahrenbeteiligten Personen so
wie ihren Rechtsbeiständen i!lt. jedoch ,die An
wesenheit und Mitwirkung 'bei Rechts'hilfeha~d
lungen zu gestatten, wenn dies zur sachgemäßen 
Erl'edigung des Recht~hilfeersuchens erforderlich 
erscheint. Die hiezu erforderlichen Dienstver
richtungen aus,ländischer Organe bedürfender 
Bewilligung duich ,den BunldesIll:inister für Justiz. 

(2) Personen, welchen die Anwesenheit hei 
einer Rechtshi1fehandlung nach Albs. 1 gestattet 
worden ist, dürfen wahrend ihres Aufentihaltes 
im Inland wegen 'einer vor ihrer Einreise be
gangenen Handlung nicht verrf,olgt, bestraft oder 
in ihrer persönlichen FreiJheit ibeschrärukt werden. 
Die Verfolgung, BeSitrafung 'Oder Beschränkung 
der persönlichen Freiheit ista;ber rzuJässig, 

1. wenn sich die zur Rechtshilfehanrdlun,g zu
gelassene Person nach Albschluß der Rechts
ihilfehantdl'ung länger aIs fünfzehn Tage auf 
dem Gebiet der Repuhlik österreich auf
hält, obwohl sie es verlassen konnte und 
dur,he, ·o'der 

2. wenn sie nach Verlassen des Gebietes der 
Republik öst;;erreich freiwillig !Zurückkehrt 
oder rechtmäßig zurückgebracht wird. 

(3) Befindet sich eine zur RechtslhiHehandlung 
zugelassene Penon im Ausland inHaft, so kann 
sie auf Ersuchen des an1deren 'Staates üibernom
men werden, wenn die Ha;ftauf der Verur
teilung eines zustän'digen Gerichtes beruht oder 
eiIl' auch nachösterreichischem Recht anerkannter 
Ha-hgrund besteht. Die überstellte Person ist 
im lnhnd in Haft 'zu ha'Lten und nach Durch
führung der Rechtshilfehandlung unverzüglich 
zurückzustellen. ' 

V. HAU P T S T ü C K 

Übernahme der Strafverfolgung 
und der übe r w ach u n g; Voll s tr e k
k u n gau s I ä n dis ehe r s t r a f ger ich t-

licher Entscheidungen 

ERSTER ABSCHNITT 

übernahme der Strafverfolgung 

Zuständigkeit und Verfahren 

§ 60. (1) Ersuchen um Ülbemahme der Straf
vel'fiollgung s,ind V'OIll1 Bundesministerium für 
Justiz vorläufig zu prüfen. Kann das Ersuchen 
zu einer Strafverlfolgung keinen' Anlaß geben, 
so hat 'der Bundesminister für Justiz die weitere 
.Bdhandlung ,des Ersuchens aibzulehnen, andern
falls das Ersuchen der zuständigen Staatsanwalt
schaft zu übersenden. Der Bunldesminister für 
Justiz kann in jeder Lage des Verfahrens von 
sich aus oder auf Antragd,es Gerichtes oder ,des 
Staatsanwaltes von ,dem um die ,übernahme der 

3 
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Strafverfolgung ersumerrden Staat eine Ergän
ztmgder Unterlagen. verlangen. Er hat den er
sumenden Staat von den getroffenen Verfügun
gen und 'vom Ergebnis . eines Stra,f,verfahrens 
zu verständigen. 

{:2~ ISt die Strafverfolgun,g zu ubernehmen, 
eine örtlime Zuständigkeit aber nimt fe&tstell!bar 
und liegt dem Verfahren eine nam österreichi-' 
schem Recht in die Zuständigkeit der Bezirks
gerimte fallenide strafbare Hand.lung zugrunde, 
so ist das Str.a'fhezirksgerimt Wien,anson~ten 
da's Landesgerimt für Strafs,amen Wien, !hei Ju
gendLimen in !heiden FäHen aber der Jugend
gerimtshof Wien zuständig. 

(3) Gründet sim die österreimische Gerichts
barkeit ausschließlim auf eine zwischen1>taatlime 
Vereinlbarung, so ibatdas GeriCht dEm Verdäch
ügen zu den V<orausseozungen für die übernahme 
der Stra1iverf,oIgung zu vernehmen. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Übernahme der Überwamung 

Voraussetzungen 

§ 61. Die Ülberwamung ein'es von einem aus
länidismen Gerimt remtskräftig Verurteilten, bei 
dem die Verlhängurug einer Strafe Ibe'dingt auf
gesmo:ben wurde, dem eine Strafe oder vorheu
gende Maßnahme Ibedirugt namgesehen wurde 
oder der aus einer Freihei<tsstr,afe oder einer mit 
Freilheitsentziehung verbundenen vorlbeugenden 
Maßnahme bedingt entlassen wurde, ist auf Er
sumen eines anderen Staates zulässig, wenn 

1. die Entscheidurig ,des ausländischen Gerichtes 
in einem den Grundsätzen des Art. 6 der 
KotlNenüon zum Schutze der Mensmenremte 
und Grundfreiiheiten, BGBl. Nr.210/1958, 
entsprechenden Verfahren er~angen ist, 

2. die Verurteil1ung wegen einer Handlunig er
folgt ist, die nam österreimischem Remt 
mit gerichtlicher Strafe Ibedroht i~t, 

3. die Verurteilung' nimt wegen einer ,der i'n 
den §I§ 14 .und 15 ibezeimneten S<traflbaren 
Han'dlungen erfolgt ist, ' 

4.der Verurteilte nicht wegen der Tat im 
Inlland verfoLgt'wird, remtskräftig verurteilt 
oder aus einem anderen Grund als weg·en 
FeMens der österreimismen Gerimt<sharkeit 
remtslkrälftig freigesprochen oder ~onst außer 
Verfol,gung gesetzt worden ist, und 

5. der Verurteilte seinen Wdhnsitz oder Auf
enthaIt i1m Inland hat. 

Überwamungsmaßnahmen 

§ 62. Die Oberwamurug soll denRem't~bre<:her 
von weiteren mit Stra,fe bedrohten Handlungen 
aJbhalten. SO'\~'eit eshiezu notwendig' oder zweck
mäßj,g ist, sinldunter iBedamtnahme auf die 

ausländisme Entsmeidung die nam österreich i
schem Remthiefür vorgesehenen Maßnahmen 
(§,§ 51 und 5'2 des Stra.fgese<tzjbuches) anzuordnen. 

Zuständigkeit und Verfahren 

§ 63. (1) Ersuchen um übernahme der über
wam,ung si,nd vom lßundesministerium für Justiz 
dem zuständj,gen GerimtQAlbs. 2) zUlZuleiten. 
Kann ein Ensumen aus einem der in ,den §.§ 2 un,d 
3 Albs. 1 anlgefiiJbrten Gründe keinen AnLaß zu 
einer überwamung ,geben dder ist da-s Ersumen 
zur gesetzmäßigen [Behandlung ungeeignet, S'O 

hat der Bun,desminister für JuS<tiz die weitere 
Behindlung des Ersuchens aJbzulehnen. Er kann 
in jeder Lage des Verfahrens von sim aus oder 
auf Antrag -des Gerimtes von dem um die über
nahme der überw.achung ersumenden Staat eine 
Ergä111Zung der Unter.!a,gen verlangen. 

(2) Zur Entsmeidung ülber da,s Ersumen um 
Ülberwamungsowie zur Ano1'1dnung der über
wamungsmaßnahmen ist ,das Gerimt örtlich zu
sdndig, in dessen Sprengel der Verurteilte seinen 
Wohnsi<tz oder Aulfenthalt hat. Lie,gt der aus
ländismen Verurtei,1u!ng eine ·nam österreiChi
sehern Remt in -die Zuständigkeit der Bezirks
gerimte fallende straflbare Han1dlung zugrunde, 
so ist für die Aruordnurug der erforderlimen 
Maßnahmen ,das Bezirksgerimt, sonst der EinlZel
richter des Gerichtsthottesenter I'l1JStanz zu~tändig. 
Die §§ 212 und 23 des Jugendgerimtsgesetzes 1961 
sind sinngemäß am zuwenden. Gegen diesen Be
'schluß steht dem öffentlimen Ankläger und -dem 
Verurteilten ,die hinnen vierzehn: Tagen. einzu
brirugende Besm~erde an den Ü1bergeordneten 
Gerichtshof offen. 

(3) Der Bundesminister für Justiz hat dem 
ersumenden Staat die' Entscheidung über- d,as 
Ersumen um übernahme der IÜberwamung auf 
dem vorgeseheruen Weg mitzuteilen und ihn ,"on 
den auf Grund dieses Ersumens angeordneten 
Maßnahmen und deren Ergebnis zu verständigen. 

DRITTER ABSCHNITT 

Vollstreckung ausländischer strafgerimtlimer Ent
smeidungen 

Voraussetzungen 

§ 64. (1) Die VoLlstreckungdder weitere Voll
streckung der Entscheidung eines ausländischen 
Gecichtes, mit der eine GeLd- oder Freiheits
strafe oder eine vorbeugende Maßnahme -remts
kräftig ausgespromen worden ist, ist auf Er
sumen eines anderen Staates IZl1'1ässj,g, wenn 

( die Entscheidung des ausländis,chen Gerichtes 
in einem deru Grundsätzen des Art. 6 der 
Konven'tion zum SChutze der' Meilschen
remte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr.210/ 
1958, entspremenden Verfahren ergangen 
i;st, 
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2. die Verurteilung wegen einer Handlung er
f,01gt ist, die nach osterreichischem Recht 
mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, 

3. -die Verurteilung n~cht wegen einer der in 
den §§ 1'4 und 15 angefÜ'hrtenstra.flbaren 
Handlungen et1folgt ist,' 

4. die. 'VoHstreckung IderStrafe, wäre auf sie 
von einem 6sterrelch.i:schen Gericht erkannt 
'Worden,. noch nicht verjälhrt wäre, 

5. der Verurtei[,te 'fiicht wegen -der Tat im 
InIand ver,folgt wird, rechtskräftig v-erurteilt 
oder -freigespl'1Ochen oder sonst außer Ver
fo[.gunlg gesetzt worden ist, 

6. der Verurteilte österreichischer StaMSibürger 
ist und seinen Wohnsitz oder Aufenthalt 
im Inland hat und 

7. der Verurteilte der iru[.ärudischen Vollstrek
kung zugestimmtha't. 

(2) Der Vollzug vorbeugender Maßnahmen ist 
nur zulässig, wenn 'das österreichische Recht eine 
gleichart'ige Maßnahme vorsieht. 

Inländische Vollstreckungsentscheidung 

§ 65. (1) Wird die Vollstreckung einer v'on 
-einem aUSTI.ändischen Gericht ausgesprochenen 
Stra-fe oder vOi1beugenden Maßnahme übernom
men, ~o iSTt unter 'Bedachtnahme auf diese Strafe 
oder Maßnahme ruach österreichischerri Recht die 

. im Inland zu vollstreckende Strafe oder vor
beugende Maßna~e fe~tzusetzen. 

(2) Der Verurteilte darf durch -die übernahme 
der VoUstreckung nicht ungünstiger gesteUt wer
den als dutch die Vollstreckung oder weitere 
Vollstreckung im anderen Staat. " 

(3) Die §;§ 38 unld 66 des Strafgesetzbuches 
sind sinnlgemäß anzuwenden. 

Behandlung einlangender Ersuchen 

§ 66. Ersuchen ,um V.o1lstreckung ausländischer 
strafgericht1icher Entsdleidungen sinld vom Bu~ 

,desmini'sterium für Jusc]z dem zuständigen Ge
richtshof erSlter Instanz C§ ,67 Abs. 1) zuzU'leiten. 
Liegen ibereitszum Zeitpunkt des Einlangens 
des Ersuchens Umstänlde zutage, die eine über
naJhme der Vollstreckung aus einem der in den 
§§ 2 und 3 Aibs. 1 angeführten Gründe un
zulässi,g machen, oder ist das Ersuchen zur g~setz
mäßigen Beha;ndlung ungeeignet, S'Ü hat der Bun
,desminister für Justiz das Ersuchen sogleich alb
~ulehfllen. Der Bun'desminister ,f'ür Justiz kann in 
jeder Lage des Verfa1hren.s von sich aus oder 
auf Antrag des Gericht~hofes erster Instanz von 
dem um übernahme -der Viollstreckung' ersu
chenden Staat eine Ergänzung der Unterlagen 
veI+angen. 

Zuständigkeit und Verfahren 

§ 67. (1) Zur Entscheidung tibet das Ersuchen 
um Vollstreckung und die Anpassung der vom 

ersuchenden Staat au~gesprochenen Strafe oder 
vorbeugenden Maßnahme (§ 65) ist der im § 26 
Albs. 1 bezeichnete Gerichtslholf erster In!>tanz 
zuständig, -der in der im§ 113 -Albs. 3 der Straf~ 
pwzeßordnung 19-75 ibezeichneten Zusammen~ 
setzung durch Beschluß zu entscheiden hat. Gegen 
diesen: Beschluß steht dem öffentlichen Ankläger 
und dem Veru'rteihen die binnen vierzehn Tagen 
einzubrin:gende Beschwer.de an den Gerichtslhof 
zweiter fnstanrz. 'Offen. 

(2') Der Bundesminister für Justiz hat dem 
ersuchen:den Staat die Entscheidung über -das Er~ 
suchen um übernahme der Vollstreckung auf 
dem vorgesehen'enWeg mitzutei,len und -ihn von 
'der VoHstreckung zu verständigen. 

(3) Nach der übernahme der Vollstreckung 
darf ein Strafverfahren wegen der demlJrteil 
zugrunde liegenden Tat niCht mehr eingeleitet 
wer-den. ' 

(4) Auf den Vollzug, die hedingte Entlassung 
und das Gnadenrecht sind die Bestimmungen des 
österreichischen Rechts anzuwenden. 

(5) Der, VoHzug ist jedenfaUs zu beenden, 
Wenn die Vollstreckharkeit der Strafe oder vor
beugenden Maßnahme nach -dem Recht des er
suchenden Staates erlischt. 

VI. HA UPTSTüCK 

E r wir k u n g der Aus I i e f e run g, der 
Dur chI i e f e run g, der Aus f 0 I gun g, 
der R e c h t s hilf e s 0 wie der üb e r
nah m e der S t r a Lv e r f 0 I gun g, . der 
Überwachung und der Vollstrek-

kung 

ERSTER ABSCHNITT 

Erwirkung der Auslieferung, der Durchlieferung 
und der Ausfolgung 

Zuständigkeit und Verfahren 

§ 68. (1) Besteht AnLaß, die Auslieferung einer 
im Ausland !befindlichen Person zur Verfolgung 
oder zur Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder 
einer vOrlbeugenden Maßnahme zu erwirken, S'O 

hat das Gericht auf Antrag des Staatsan,wa.J.tes 
dem Bunde~ministerium für Justiz die zur Er
wirkung der AusJ,ieferung erforderlichen Unter
,lagen zu übermitteln. Dies obliegt bei Auslie
ferungsersuchen zur Strafver:folgu!lJg dem Unter
suchungsrichter des Gerichtes, !hei dem das Straf
verf,ahren anhäng1g ist, un1d ibei Auslieferungs
ersuchen zur Viollstreckung dem Vorsitze!lJden 
{Einzelrichter) des Gerichtes,das in erster In
stanz die Freiheitsstrafe-vet1hä:ngt, die vorbeu
gende Maßnahme angeordnet oderclie bedingte 
EntLassung wi,derrufen hat. . 

(2) Der Bundesminister für Justiz kann von 
der Erwi~kung der Auslieferung absehen, wenn 
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1. eit:le AusLieferung nicht zu erwarten ist, 

2. voraussichtlich nur eine Geldstrafe .oder eine 
geringfügige OIderlbedingt nachzusehende 
Freiheitsstrafe verhängt werden wü'rde, 

3. die zu vo!.lstreckende Frei!heitsstrafe gerin1g
fügig ist, öder 

4. mit der Auslieferung für die R,epublik öster
reich Nachteile oder Belastungen verlbunden 
wären, die zu dem öffentlichen Interesse 
an der Stmfverfollgung oder an 'der V<öl1-
streckung in keinem angemessenen Verhält
nis stehen. 

(3) F'ür die Erwirkung der Durchlieferung und 
der Ausfolgung ",on GegenSitäruden sin,d die Be
stimmungen der Albs. 1 un'd 2 sinngemäß anzu
wenden. 

Erwirkung der Auslieferungshaft 

§ 69.' Liegen die Voraussevzungen zur Erwir
kung der Auslieferung vor, so kann das im § &8 
Albs. 1 bezeichnete Gericht auf Antra.g des Staats
anw,altes das zuständige aus,ländische Gericht auf 
dem ";orgesehenen Weg um die Verihängung der 
Auslieferungshaft ersuchen. Dies ist dem Bundes
ministerium \für J u&tiz unverzüglich mitzutei1en. 

Spezialität der Auslieferung 

§ 70. (1) Ein'e Person,ldie nach österreich 
ausgeliefert wurde, darf ohne Zustimmung des 
ersuchten Staates weder wegen einer vor ihrer 
Ülbergalbe begangenen Handlun,g,auf die sich die 

, AuslieferungSbewilligung nicht erstreckt, noch 
ausschließlich wegen einer oder mehrerer :für 
sich allein nicht ,der Auslieferung unterliegenden 
Handlungen verfo!.gt, bestraft, in ~hrer persön
lichen Fre~heit heschränkt oder an einen ,dritten 
Staat weitergelidert werden. Die Spezialität der 
Auslieferung steht solchen> Maßnahmen jedoch 
nicht entgegen, wenn 

1. sich die ausgelieferte Pers'Ün nach ihrer Frei
lassung länger als fünlfundvierzig Tage auf 
dem Geibiet der Repulblik österreich aufhält, 
obwohl sie es verlassen konnte und durfte, 

2. die ausgelieferte Person das Gebiet ,der Re
puhlik österreich verläßt >und freiwLIE,g zu
rückkehrt oder aus 'einem dritten Staact recht
mäßig zurückgebracht wi1"d, oder 

3. der ersuchte Staat auf die Einhaltung der 
Spezialität verzichtet. 

(2) Soll die der Auslieferung zugrunde liegende 
Han;dlung rechtlich anders als im Auslieferungs
ersuchen gewürdL!;'t werden .oder sollen andere 
als die ursprünglich angenommenen strafgesetz
lichen Bestimmungen zur Anwendung kommen, 
so darf die ausgelieferte Person nur insoweit 
verfolgt, und Ibestraft werden, als !die Ausliefe
rung auch unter den neuen Gesichtspunkten zu
lässig wäre. 

(3) Wurde 'die Auslieferung einer wegen meh
rer,er zusammentreffender stra'fibarer Handlun'gen 
verurteilten P~rs.on nur ZUT V'Ollstreckun:g des auf 
ein'zelne diese~ 'stra,fiharen Handlungen, entfaLlen
den TeiLes der Strafe Ibewi1ligt, so darf nur ,dieser 
Teil V'ollstreckt werden. Das Ausmaß der zu 
vollstreckenden Strafe' ist' vo~, Idem Gerient, das 
in erster Instanz erkannt hat, durch' Beschluß 
festi:usetzen.H~t in' erster Instanz ein Gesch,wor
nen- .oder Schöffengericht 'erkmnt, so entscheidet 
der Gerichtshof erster InSltanz in der im§ 13 
.ÄJbs. 3 der Stra,fprlQ~eßordnung 19175 bezeichneten 
Zusammensetzung. Gegen diesen 'Beschluß steht 
dem öffentlichen Ankläger und dem VerurteiIten 
die 'binnen vierzehn Ta.gen einzubringende Be
schwer:de an ,den' üiber,geordneten Gerichtshof 
.offen. 

(4) Die Bestimmungen der Albs. 1 bis 3 sin'd 
sinngemäß auch auf die Durchlieferung anzuwen
den. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Erwirkung der Rechtshilfe 

Voraussetzungen und Verfahren 

,§ 71. (1) Ersuchen um Recht~hi~f,e sind auf dem 
vorgesehenen Weg an das ausländische Gericht, 
,die ausländische Staatsanwaltschaft oder die im 
Straif- dder Maßruaihmell'V'ÜLlzug tätige Behörde 
zu richten, in deren Sprengel die RechtshiHe
handlun'g v.orgenommen werden soll. Da,s Er
suchen hat den dem Verhhren zugrunde lliegen
den Sachverhalt un1d die sonst lZur sachgemäßen 
Erledigung, ·erforderlichen Angaiben zu enthalten. 

(2) Soweit nicht' unmitteliharer Re·chtshilfever
kehr vorgesehen ist, kann der Bundesminister 
für Jusüz von der Weitedeitung eines Rechts
hilfeersuchens aus einem ,der in ,den ,§:§ 2 un1d 3 
Abs. 1 angeffrhrten Gründe albs ehen. 

Vorladung von Personen aus dem Ausland 

§ 72. (1) Erweist sich das ,per.sön1i~e Erschei
nen einer zu vernelhmenden Person vor Gericht 
al,s notwendig, so ist das zuständ~ge ausländische 
Gericht auf dem vorgesehenen Weg um die Zu
stellung der V.orladung 'zu ersuchen. In dieser 
dürfen Zwangsandrohungen für den Fall ihrer 
Nichnbefolgung nicht enthalten sein. 

(2) Die vorgela:dene Person ·darf im Inland 
wegen einer vor ihrer Einreise begangenen Hand
lung ,nicht vedo~gt, Ibestraft 'Oder in ihrer per
sönrl,ichen Frei!heit !beschränkt werden'. Die Ver
folgung, Bestt;atfung oder Beschränkung der per
sönlichen Freiheit ist aber zulässig, 

1. wegen einer stra,fibaren Handlung, die den 
Gegenstand der VorIa,dung einer Person als 
Beschu,ldigter ibildet, 

2. wenn sich die vongeladene Person nach Ab
schluß der Vernehmung länger atlls fünfzehn 
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Tage a,uf dem Gehiet der Republik öster
reich aUI~hält, obwohl sie es verlassen konnte 
und durfte, oder 

3. wenn sie nach Verlassen des Gebietes der 
Republik Österreich freiwillig zurückkehrt 
oder rechtmäßig zurückgeibrach,t wird. 

ÜbersteIlung verhafteter Personen zu Beweis
zwecken 

§ 73: (1) Eine im Ausland in Haft befindliche 
Person kanin zur V0'l'1nahme wichtiger Unter
suchungshandlungen, insbesondere zum Zweck 
ihrer Vernehmung 'o'der GegenubersteJlung, nach 
österreich überstellt werden. Die Bestimmungen 
des § 59 Albs. 2 und 3 sind sinngemäß anzuwen
,den. 

(2') S0'Il eime im Inland in Untetsuch.ungs- 0'der 
Stra.fhaftt lbefincUiche Pef'son 'Zum Zweck einer zu 
erwirkenden wichügen Untersuchun,gshandlung, 
inS'besondere einer Vern,ehmung oder Gegenüber
stellung, in das Ausland übersteHt werden, so ist 
§ 54 sinngemäß anzuwenden. Der Zustimmung 
der zu überstellenden Person (§ 54 Abs. 1 Z. 1) 
bedarf es jedoch nicht. 

DRITTER ABSCHNITT 

der im § 19 angeführten Gründe einem N ach
teil ausgesetzt wäre, 0'der wenn die strafhaxe 
Handlung im ersuchten Staat mit der T0'des
strafe bedroht ist. 

(4) Nach Einlangen der Mitteilung, ,daß die 
Strafverfolgung im ersuchten Staat übernommen 
worden ist, hat das inländische Strafverfahren 
vorläufig auf sich zu berulhen. Ist der Täter von 
,dem auslämdischen Gericht rechtskräftig verur
teilt und ist die Stra,f'e ga~z vollstreckt oder, 
soweit sie nicht vollstreckt wurde, erlassen wür
den, so ist da,s, inIän'dische Ver.fahren einzustellen. 

(5) Vor einem Ersuchen um Üiberna:hme der 
Strafvertfolgung ist der Verdächtige zu hören, 
wenn er sich im Inland <befindet. 

Erwirkung der Überwachung 

§ 75. Besteht Anlaß, einen anderen Staat um 
die überwachung einer Person zu ersuchen, für 
die auf Grund der Entscheidung eines inländi
s,chen Gerichtes nach den§,§ 43, 45, 46 oder 47 
'des Strafgesetzbuches oder§ 13 des Ju!gendge
richts'gesetzes 1'96>1 eine Probezeit bestimmt wor
den ist, so hat der Vorsitzende (Einzelrichter) 
des Gerichtes, .das in erster Ins>tanrz diese Ent
scheidun'g geifäJlt hat, dem Sundesministerium 
für Justiz ,die ;zur Erwirkun,g der überwachung 

Erwirkurtg der Übernahme der Strafverfolgung, ef'forderlichen Unterlagen zu ,ÜJbermitteln. Vor 
der Überwachung sowie Vollstreckung inländi- einem Ersuchen um überwachung ist eine Auße
scher strafgerichtlicher Verurteilungen im Ausland rung des Staatslanwaltes ein'zuJbolen und der Ver-
Erwirkung der übernahme der Strafverfolgung urteilte zu hören, wenn er sich im Inland be-

findet. ' 
§ 74. (1) Der Bundesminister für Justiz kann 

einen anderen Staat ersuchen, gegen eine Person Erwirkung der Vollstreckung 
wegen einer straJ~baren Handlung, die der ös:ter- § 76. (1) Besteht Anlaß, einen anderen Staat 
reich ischen Gerichtsbarkeit unterliegt, ein Straf- um die Übernahme der Vo!.lstr,eckung einer 
verJahren 'eirrzuleiten, wenn die Gerichtsbarkeit rechtskr;tftig verhängten Strafe oder vorlbetligen
dieses Staates begründet erscheint un'd ,den Maßfilalhme zu ersuchen, so hat der Vör-

1. die Auslietferun,g ein.er im Ausland befind- sitzende QEinzelrichter) de's. Gerichtes, das in erster 
}ichen Person nicht erwirkt wer,den kann Instanz die Strafe verhängt, die v1OI"beugende 
oder von der Erwirkung der AusEeferung Maßnahme angeordnet oder 'die bedingte Ent
aus einem ,anderen Grund albgesehen wird, lassung widerrufen ;hat, dem ßundesministerium 
oder für JUSt1'Z die zur Ef'Wirkung der Übernahme 

2. die A:burteilung einer im Inland befindEchen der V:ollstreckung erforderlichen Ufilterla,gen zu 
Person im anderen Staat im Interesse der übermitteln. Der Bundesminister für Justiz hat 
Wahrheits,findung oder aus Gründen der von der Stellung des Ersuchens abzusehen, wenn 
Straf;zumessung oder .der Vollstreckun,g anzunehmen ist, daß die übernahme der Vol,l
mveckmäßig ist und wenn diese Person streckung aus Gründen der in 'den §§ 2, 3 Albs. 1 
wegen 'einer anderen stuDbaren Handlung oder in Albs. 3 Z. 2 und 3 Igenanmen Art aibge
ausgeliefert wird .oder sonst anzun'ehmen lehnt werden wird. 
ist, daß das Strafverfahren im anderen StMt (2) Ein Ersuchen um ,übernahme der Vo11-
in Anwesen:heit dieser Person durchgeführt streckung ist zulässig, wenn 
werden wird. 1. sich ,der Verurteilte im ersuchten Staat be-

,~21) Besteht Anlaß, die Ülbernarhme der Straf- findet und seine Auslieferung nicht erwirkt 
verfolgung zu erwirken, S!Q hat der Staatsan- werden kann 'oder von ider Erwirkung der 
walt dem Bundesminsterium für Justiz hierüber Auslieferung aus einem anderen Grund ab-
unter Ansch,1uß der er'forderEchen Unterlagen gesehen wird, ,oder 
zu berichten. 2. die Vollzugs,zwecke durch ,die Vol1streckung 

(3) Ein Ersuchen nach Abs. 1 ist ulllZulässig, ,oder weitere Vollstreckung im ersuchten 
wenn zu besorgen ist, daß die Person aus einem Staat besser erreicht wer,den könnten. 
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(3) Um eige übernahme der Vollstreckung (Albs. 1) in sinngemäßer Anwendung des § 36 
darf nicht ersucht wer,den, wenn Abs. 1 zu veranLas,sen. 

1. der Verurteilte österreichischer Staatsibürger 
ist, es sei denn, daß er seinen Wohnsitz oder 
Aufenthalt im ersuchten Staat hat und . sich 
dort !befindet, 

2. zu !besorgen ist, daß 'die Str·afe oder vor
heugen1de Maßnahme in einer den Erforder
nissen des Art. 3' ·der Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grund
freiheiten, BGBI. Nr. 210/1958, nicht ent
sprechenden Weise voLlstreckt würde, 

3. zu besorgen. ist, daß der Verurterlte im Fall 
seiner ülberstdlung in den ersuchten Staat 
dort eine Verf'01gung oder Nachteile der im 
§ 19 Z. 3 bez·eichneten Art zu erwarten 
hätte, o'der 

4.zu besangen ist, daß der Verurteilte im 
anderen Staat in der Gesamt<l!uswirkunger
helblich schlechter gestellt wäre als ,durch 
die Vollstreckung oder weitere Vollstreckung 
im Inland. 

(4) Teilt der ersuchte Staat mit, Idaß er die 
Volh;,treckung ülbern~mmt, so hat diese im Inland 
vor,läufigau,f sich zu beruhen. Kehrt der Verur
teihe in das Gelbiet der Repulblik österreich zu
rück, ohne daß 'die im ersuchten Staat auf Grund 
des: Ersuchens um Ülbern'a'hme der VoHstreckung 
angeordnete Strafe oder vorbeugende Maß
nahme zur Gänze voLl~treckt oder für den nicht 
V'ollstreckten Teil n.a.chgesehen worden ist, so 
hat das Gericht den Rest der Strafe oder vor~ 
beugenden Maßnahme vollstrecken zu ,lassen. Das 
Gericht hat jedoch V011l der <l1:achtr~glichen VoU
streckung aibzusehen und 'dem Verurteilten den 
Rest der Str,a,fe bedingt oder u11lbedingt nach-: 
zusehen oder ihn aus der V:oti'beugenden Maß
nahme !bedingt oder unbedingt zu entlassen, so
weit der Verurtei'ke durch die Vollstreckung 
in der Ges<l!mtauswirkung ungünstiger gesteLlt 
wäre, als wenn die im Ausland stattgefurrden'e, 
Vollstreckung in österreich stattgefunden hätte. 

(5) Wurde die Vollstreckung einer wegen. meh
rerer zus<l!mmentreffend'er strafibarer Handlun
gen verhängten Strafe nur wegen des auf einzelne 
dieser strafbaren Handlungen entfaLlenden Teiles 
erwirkt und wird die Strafe nicht im ersuchten 
Staat geteiIt, so ist § 7·0 Ahs. 3 sinngemäß an
zuwenden, 

(6) Auf die im ersuchten Staat zu vollstreckende 
Strafe hleiben die Bestimmungen des österreiCL'lii 
sehen Gnadenrechtes weiterhin all!wendibar. 

(7) Die Ober,galbe des V mirteilten an ·die Be
hörden des ersuch,ten Staates hat der Vorsitzend·e 

{8) Vor einem Ersuchen um übernahme der 
VoUstreckung ist eill!e huß·erung des Staatsan~ 
waltes einzuholen und der Verurteilte zu hören, 
wenn er sich im Inhnd Ibefindet. 

VII. HAU P T S T Ü C K 

Schlußbestimmungen 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

§ 77. (I) Dieses lBundes.geset'z tritt mit 1. Juli 
1980 in Kraft. . 

(2) Verordnungen a·uf Grund dieses Bundes
gesetz,es dürfen bereits von dem seiner Kund
machung f.olgenden· Tag an edassen, alber frühe
stens mit L Juli 1980 in Kr~ft gesetzt wer.den. 

{J) Mit Alb I auf des 310. Juni 1980 verlieren 
ihre Wirksamlkeit: 

1. die §,§. 59, ,157 und 42'1 Albs. 3 der Straf
prozeßordnung 19'75, § 59 Albs. 1 der Straf
prozeßordnung 1975 jedoch mit der Ma·ß
Igalbe, daß er auf Auslieferungsvel1fahren, die 
beim inl.ändischen Gerich.t vor dem Tnkraft
treten dieses Bundesgesetzes anlhängig ge
worden sind, weiterhin anzuwenden ist; 

2. die Verordnung des JusttZJministeriums vom 
2. Sept·ember 1891 hetreffend die Durchlie
ferung von Verbrechern durch österreich, 
JMVBI. Nr. 34/1891. 

Vollziehungsklausel 

§ 78. (1) Mit 'der VolLzieihung dieses Bundes
gesetzes, mit Ausnahme des ,§ 6, ist der Bun'des
min,is.ter ,für Justiz, hinsichtlich der §§ 2 und 42 
his 49, ini Einrvernehmen mit dem Bundesminister 
,für Inneres, hinsichtlich des § 6 die Bundes
regierun1g Ibetraut. 

(2) Der Bun1desminister für Justiz hat die 
zur Y.oJo~iziehung dieses Bundesgesetzes erforder
hchen Vorschriften, insbesondere über den im 
Verkehr mit auslän'dischen Behörden ei.nrzuhal
tenden Geschälftsweg, ütberdie .geschäftSiordnungs
mäßige Behandlung, 'Ü'berF,orm und IruhaIt von 
Ersuchen, Mitteilungen und Unterlagen im Aus
lieferungs- und Rechtshi~feverikehr und in Ange
legen1heiten der Oberna:hme der. Strafverfolgung, 
.der Ülberwachung und der Vo1lstreckung, über 
den Anschluß von übersetzungen sowie über 
die Erledigung von Ersuchen ausländischer Be
hörden und ·die Durchführung einer Ausheferung 
oder Ausfolgung durch Verordn.ung zu erlassen. 
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Erläu terungen 

Allgemeiner Teil 

1. 

österreich Ibesitzt im Gegensatz zu anderen 
Staaten, w~e etwa .der Schweirz, der Bundesrepu
bliik Deutschland und frank,reich, kein Ausliefe
rungsgesetz. Die untentlbehr,lichsten Regelungen 
ülber AuslieferunJg 'und Recht!Sih~1Ife enthalten 
einige wenige Bestimmungen .der StPO, . während 
die Auslieferrung im Strafges.etzjbuch nur im Zu
sa;m1menihang mit der stellvertretenden österrei
chischen Straifgerichtsbavkeit für von Ausländern 
im Ausland Ibegangene straflbare Handlungen er
w~hnt wird. Die österreichüschen Behör;denmüs
sen sich ,daher im ü1brigen nach z:wischenstaat
lichen Vereinlbarungen oder Gepflogenheit'en rich
ten.Für eine umfass,ende innerstaatliche Rege-. 
lung, auf die schon im Berich,tdes Justi'zaus-' 
schus'seszum Strafprozeßanpassun,gsgesetz, 1257 
der Beil'a;gen, XHI. GP, Bezug genommen wrurde, 
sprichtVlor .allem, :daß di~ rudimentären öster
reichischen Rechtsvors·chriften nicht mehr aus
reichen, um den stei,genden u'nd vielschichtiger 
gewordenen Anforderungen des zwischenstaat
lichen Auslieferungs- und RechtslhiMeverkeihrs ge
recht 'zu werden. Mit vielen Staaten bestehen 
keine Verträge über Auslieferung und Rechts
hiLfe. Es ist aJher nicht länger vertretbar, .daß 
einschneidende Maßnahmen wie eine Ausliefe
rung .ohne ausreichende rechüiche Grundlage 
getr.offen werden. Es ibedurfte daher auch einer' 
Ausgestaltung des Auslieferungsverlahrens, das 
in § 59 StPO nur in den Grundzügen geregelt ist. 

Im Bundesmini'sterium für Justie 'wur,de nach 
langjährigen Vorarbeitender Entwurf 'eines Aus
lieferurigs'- Ul1Jd RechtslhiLfegesetzes fertiggestellt. 
Im an'SChließenden Begutachtungsvem,a'hren Ihat 
der Entwud weitgehende z,usümmung erfahren. 

Im Bereich der Auslieferung wurde dem un
bedingten Schutz vor Auslieferung bei GeE<lJhr 
politischer Vel'folgung .oder ibei drohender T'o'des
strafe heson;deres Augenmerk zugewendet. Öster-. 
reichische StaatSlbül.1ger werden ,nunmehr vor einer 
Auslieferung an .dasAus.Iand ,auf Grund einer 
lbesonderen Verlas'sunlgsbestimmung geschützt 
sein. Im Auslieferung~v'erfahren soll aus rechts
staatlichen Erwägun'gen eine auszuliefernde Per-

son künlf.tig Gelegenheit erhalten, ihre Einwen-: 
dungen in einer mündlichen Verhandlung vorzu
bringen. Andererseits wird ein "vereinfa<;htes" 
Auslieferu!lJgsverfahren eingeführt, durch das :bei 
Einwhmgungder ausrzuliefemd'en PerSlOn das Ver
fahren in Hinkunft erheblich abgekürzt werden 
soH. . 

Neben Auslieferung und Rechtshilfe im engeren 
Sinn wel"dendurch den Entwurf auch die gesetz
lichen Grun,dI;!Jgen. für neue Ibedeutsame Formen 
der zwischenstaMEchen Zus,ammenar1beit geschaf
.fen, die sich il1! den letJzten Jahrzehnten entwickelt 
halben un'd -nunmehr neben .oder an die' SteLle 
der Ausliderun<g treten. ·Es handelt sich um die 
Einrichtungen ,der ÜbemahmeOObertragung) der 
Strafvedolgung, der Überwachung verurteilter 
oder 'bedingt entlassener Recht~brecher und vor 
allem um die VollSltreckung von im Aushnd 
verhängten Strafen. Durchdies'e Rechtse~nrich
tun,gen, die auf Arbeiten ,des EUl"oparats zurück
gehen, wird die Mög,lichkeit eröffnet werden" die 
Strafver1foIgung von österreich ern wegen! im 
Aus'Land Ibeg<l!ngener Straftaten zu ülbern~hmen 
und ülber öst'erreicher im Ausland veDhängte 
Stufen in österreich zu vollstrecken. Diese Be
stimmungen werden sich einerseits zum Vorteil 
österreichischer Staat~bürgerauswirken, die Ge-
1egenheit erlhalten soÜen, sich wegen im Aus
lanld ibegangener stl:ailbarer Handlungen vor dem 
österreichischen Gericht zu ,vel"a-ntworten .oder -
gegebenenfalLs - dieülber sie im Ausla11'dver
hängte Strafe in österreich zu verbüßen. Ande
rerseits wird eil1!e Entlastung ,des österreichischen 
Strafv.ollzuges, dadurch eintreten" daß . !bei aus
ländischen Stra:fgefangenen der Vollzug dem Hei
matstaat üibertragen werden kann. Die. Regec 

IUl1!gen stehen in Einklang mit einer 'einstimmig 
,gefaßten Resolru,tion der eur.opäischen Justi~
minister <l!uf ihrer Konlferen1z in Kopenlhagen 
(21.-212. Juni 19'78), in der die Notwendigkeit 
Igeeigneter Maßnahmen hetont wur,de, um bei 
ausländischen Straf,gefa:ngenen dem Stral~vollzug 
in iJhrem Heimatstaat den Vorzug zu geben. 
Gerade im Maßna'hmen'V'oIlzug !bei geffitig ab
normen Rechtslbrechern hat sich der Bedarf nach 
einer solchen ~egelung, die eine erfolgverspre
chenide Behandlung im Heimatstaat ermöglichen 
würde, bereits mehfl~ach geze~gt: 
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Die Bestimmungen des Entwurfs soHen zu
gleich auch die innerstaatlichen V10raussetzungen 
für die Ratifizierung der von Osterreich schon' 
vor längerer Zeit unterz'eichneten Obereinikom
men ,des Europarates auf ·den vorerwähnten 
Gebieten durch die Schaffung innerstaatlicher 
AuS'führungS'bestimmungen smaffen. Khnliche 
umfangreiche Gesetzesarbeiten sind, auch im Hin
!bLick auf dies'e übereinkommen in anderen 
MitgEedstaaten des Europarates, vor allem in 
der Schweiz und in der Bundesrepu'blik Deutsch
hnd, im Gange oder stehen vor ihrem Abschluß. 
Das ARHG wird daher aud1 einen entsch·ei
denden Beitrag in Richtung einer europäischen 
Rechtsgemeinscha.ft leisten. 

II. 

Der Auslieferungs- unid Rechtshilfev'erkehr 
findet zur Zeit teils - insibesondere mit den 
Mitgliedstaaten des Europara>tes - auf ver
tra,glicher, teils auf außervertraglich'er GrundJage 
im Rahmen der Gegenseitigkeit statt. Die ,für 
die österreichische Praxis auf dem Ge'biet des 
Ausiieferungsrechts wichtigste vertragliche Re
gehmrg ist das Europäische Auslieferungsuberein
kommen vom 13. Dezember 1957, BGBI. 
Nr. 320/19-69, das im Verhältnis zur Bundes
republik Deutschland, zur SchweiJz, zu Italien, 
Sch,weden, Dänemark, Norwegen, Liechtenstein, 
Luxemiburg,den NiederlanIden, der Türkei, 
Griechenland, Irland, Finnland, Zypern und 
Israel gilt. Zur Erleichterung der Zusammen
anbeit im Auslieferungs'V.erkehr wUl'den mit der 
Bundesrepurblik Deutschhn'dCBGBI. Nr. 35/1977), 
der Schweiz (BGBI. Nr. 717/1974) und Italien 
(BGBI. Nr. 559/1977) Zus'atzveNräge aJhge
schIossen. Zweiseitige Auslieferungsverträge be
stehen mit Frankreich {\BGB']" Nr. 23/1977), 
Großlbritannien (BGBI. Nr. 168/11970), Ungarn 
(BGBL Nr. 340/1976), Belgien (ltGBI. Nr. 28/ 
1&81), Kanada (BGB'!. Nr. 3'24l1969), den Ver
einigten Staaten CBGBL Nr. 2'87/1930) und 
Australien (BGBL Nr. 718/1974). Mit Monaco 
wird ,der Vertrag vom 212. Feber '18'86 (RGBl. 
Nr. 1(3/1887), der durch den Staats'vertrag vom 
31. März 1922 ('13GB!. Nr. 660/1929) erneuert 
wurde, angewendet. 

Im Bereich der Rechtshilfe ist vor aHem das 
Europäisd1e Üibereinlkommen über die Rechtshilfe 
in Strafsachen vom 20., April 1959, BGiBl. 
Nr. 4!l/1969, zu erwähnen. Es ,gilt im Vel1hältnis 
zur Bundes,repulbl~k Deutschlan'd, der Schweiz, 
zu Italien', Frankreich, Schweden, Dänemark, 
Norwegen, Luxemburg, Liechtenstein, den Nie
der-landen, der Türkei, Griechenhn,d und Isra·eL 
Auch zu dies,em :Ülbereinkommen wurden mi,t 
der Bundesrepu'bhk Deutschland {BGBL Nr. 36/ 
1977), der Schweiz (BGB!. Nr. 716/1974) und 
Italien (BGBL Nr. 558/1977) Zusatzverträge ab
,geschlossen. Daneben 'bestehen bilaterale Rechts-

, 
hilfeverträge mit Jugoslawien (BGBL Nr. 2J24/ 
1955), Ungarn~BG{Bl. Nr. 339-/19%) und Finn
lan'd (iBGB1. Nr. 1'43/19!29). 

Diese Ühersicht zeigt, daß der Auslieferungs
und RechtshiIfeverkehr mit der ülberwiegenden 
Mehrheit der außereuropäischen Staaten, aber 
auch mit einigen europäischen: Staaten, darunter 
Nambarstaaten österreichs, auf vertragsloser 
Gru11'dlage albgewickelt werden muß. Insoweit 
bedarf es einer ,gesetzlichen Regelung, die den 
Kreis der einer Auslieferung oder Rechtshilfe 
zu,gänglichen strafbaren: HandLungen abgrenzt 
und 'die für eine Auslief.erung und Rechtshilfe 
maßge!beIliden Voraussetzungen festlegt. 

Der Entwurf wil'd aber auch die AnwenduIlig 
, bestehender Verträge, welche 'die Ausgestaltung 

des innerstaatlichen Vel'fahrens den Vertrags
staaten 'Ülber-lasse11', erleichtern. Die im Entwurf 
·enthaILteIlien verfaJhrensrechtlichen Bestimmungen 
werden daher gmndsätz1ich auch im vertrag
,lichen Bereid1 anzuwenden ,sein. Dies gilt aiber 
auch für di.e materi-ellrechtlichen Bestimmungen 
des Entwurfs, soweit Verträge auf das inner
s,tHtEche Recht - aus'drücklichoder stiltlschwei
gend - verweisen .oder Ermessensibestimmungen 
("Kahn-1Bestimmungen") enthalten, die im Sinn 
des ARHG aUSIZulegen und anzuwenden sein 
wlerden. 

Abgesehen von dengenannren übereinkom
men hat Osterreich auch SpeziaLmat'erien betref
fende Übereinkommen r.atifiziert,die neben 
Verpflichtungen für den innerstaatlichen 'Bereim 
auch B-es-rimmuPJgen ihetreffend die zwischen
staatliche Zusammenarbeitentlhalten. Hier sind 
insbesondere das Europäische Übereinkommen 
zur Bekämpfung des Terrorismus vom 27. Jän
ner 1977, BOBL Nr. 446/1'978, 'die Einizi,ge Sucht" 
gihkonvenüon, BOB!. Nr. 531/1978, sowie auch 
d,as ühereinkommen von: Den Haag zur B,e
kämpfung der widerrechtlichen Inbesitznahme 
von Luftfahrzeugen, BGB1. Nr. 249/1974, und 
das übereinkommen ,"on Montreal über ,die 
BekämpfuIlig von widerrechtlich,en Handlungen 
gegen die internaIüonale Zivillll'hfahrt, BGBl. 
Nr. 2'4'8/1',9-74, zu nennen. 

Nelbendcn im 11. ibis IV. Hauptstück gere
gelten Materien ,der Auslief,eruIlig, Durchliefe
rung und Rechtshilfe sollen, wie schon erwähnt, 
,auch neue Formen der zwismenstaatlid1eIli Rechts
hilfe im weite;ren Sinn, die sich in letzter Zeit 
herausgebilde-r halben, nämlich die Übemaihme 
der Stra-fverf.olgung,der Uberwachung und der 
Vollstreckung ausländischer Urteile, erfaßt wer
den. Die hielfür v,org,esehenen Bestimmun,gen 
des Entwurfes werden zugl,eich die Ratifikation 
von drei europäischen Übereinkommen auf 
diesen Gebieten ermögEchen, die ohne inner
s'taatliche Durchführungsbestimmungen inner
staatlich n,icht angewendet werden könnten. Es 
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handelt sich um die Europäischen Üibereink~m
men über die Übertragung der Strafver:folgung 
vom 15. Mai 1972 und Ülber 'die internaüonale 
Geltung von Strafurte11,en vom 218. Mai 1970, 
die im Verhältniszwisch:en Dänemark, Nor
wegen, Schweden und der Türkeiberei,ts in 
Kraft ,stehen - le1Jzteres ist ü!berdies von 
Zypern ratifiziert worden - sowie um das 
Europäische übereinkommen über die über
wachung ibedi'nrgt verurteilrter .oder bedingt ent
lassener Personen, ,das v'On BeLgien, Frankreich, 
Italien, Lu~emlburg und Schweden ratifiziert 
worden ist. Diese Überein:kommen werden jeden
falls auch von, der Bun'desrepulblirl5. Deutschland 
und von der SchweLz nach Atbschluß der im 
Gange Ibefim:llichen Vürarlbeitenratifiziert wer
dep.. 

Die Gesetzwerdung dieses Enltwurfe~ wird auf 
den Bundeshauslbalt keinen 'belastenden Einfluß 
haiben. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zum I. Hauptstück 

Vorbemerkung zu den §§ 1 bis 9: 

Das erste Hauptstück enthält jene Vorschriften, 
die nicht nur auf die Ausli,ef,erurug, sondern 
wegen ihrer grundsätzEchen Bedeutunog in glei
cher Wei~e auf alle Rechtshilfe irm ,weiteren Sinn 
darstelLenden Ma.ßn,a:hmen, alsü auch auf die 
Übernahme der Strarfverifolgung, der überwa
chung und der VüHstreckung A11JWendun;g finden 
soHen. 

Zu § 1: 

Der Grundsatz .des Vorranges zwischenstaat
licher Vereinbarungen vor innerstaatlichen Re,ge
lungen w,ar Ibereits in§ 41 StG 1945 verankert. 

Die Bestimmung tbezieht slich nicht nrur auf 
im Zeitpunkt des Inkrarrttretensdieses Bundes
geSlet'zes bereits ,bestehende, sondern auch auf 
künftig ,"on österreich aibzuschließende zwischen
staatliche Vereinlbarun'gen. Solche Verträge wer
den' sich regelmäßig1rn' Rahmen des Entwurfes 
halten, können ,alber unter Berü9>.sichtigung im 
Vet1hältnis zu Ibesotimmt,en Staaten bestehender 
Besonderheiten von den Bestimmungeri des Ent
wurfes albweichen .. 

Zu,§ 2: 

Die' Wirksa:mkeit von Maßna'hmen zur Ver
hültunrg und Bekämpfung der Krimina'vität ist 
heute weitgehend auch von einer möglichstrei
bungslosen int'ernationalen Zusammenarbeit auf 
diesem Gebiet aIbIhäng1g. Die ,dazu erfürderlichen 
Maß·nalhmen müssen jedoch dort ihre Grenze 
hnden, wü die Hoheitsrechte 'Oder andere wesent
liche Interess'en österreichs beeinträchtigt werd'en 
könnten; In 'diesem Sinn werden in der üblichen 

Weise der öSllerreid1ische ,,'Ordre public" sowie 
andere wichtige Interessen österreichs vOribehal
ten. Zu den wesen,tlichen Interessen wird in 
diesem Sinn unter anderem auch der Schutz von 
Geheimnissen zu zählen sein, Ibei deI'en. Be
kannt;werden ein schwerer wiI"tschaftlicher Scha
,den eintreten 'könnte. 'Was gesetzLiche Geheim
haltungspflichten Ibetrifft, so, wurde für diesen 
Fall im § 51 Albs. 1 Z. 3 'einhes'Onderer Grund 
für die Ablehu1ung von Recht~hilf.e vOI"gesehen. 

Zu § 3: 

In letzter Zeit ist nicht nur für die Rechts
hilfe, sondern auch für die Auslieferung gele
gentlich gefordert worden, zur Intensivierung 
zwischenstaatlicher Zusammenanbeit vom Er
fordernis der Gegenseitigkeit albzusehen. Für 
Dsterreich ersch,eint dieser Weg nach wie vor 
nicht g<lnglbar. NachteiLi&e Erfahrungen halben 
S>ich nicht ergeben. Gerade weil österreich noch 
einen nicht uneI"neblichen Teil ,des Auslieferun1gs
unrd Rechtik~Hev.erkehrs dhrue vertragliche 
Grundlagen durchfü:hr,en muß, erscheint die Bei
!behaltung des Grundslaezes der Gegenseitigkeit, 
,der auch in der Rechtspr,echung der östetreichi
schen Gerichte seinen Niederschlag gefunden hat, 
notJwend~g. Über das IBestehen der Ge&enseitig
keitwird vie1fa·ch erst das Ei11lvernehnien mit 
dem, ersuchenden Staat hengesteHt werden müs
sen. Daher ist vorg,es,E!hen, daß die zuständige 
öster~eichisch,e Justwbe'hör.cle·· erforderliche11lfalls 
eine Auskunft des Bundesministeriums für Justiz 
einhok. Die Ausokunft solo! für !das Gericht je
doch nichtverlbin'dlich sein. 

Durch die strenge AusIbiLdung des Grundsatzes 
der Gegenseitigkeit sollen jedoch nicht zur 
Durchsetzung .eines Straf anspruches unJbedingt 
erforderLiche Maßnaihmen ausgeschlosseru 'werden, 
weshalb aus ,besonderen Gründen die Möglich
keit gewahrt bleiben süll, auch . .dann um Rechts'
hiLfe zu ersuchen, wenn einem solchen Ersuchen 
eines anderen Staates wegen zwin&ender Vor
schrihen der österreichisch'en RechtsordnuI1Jg nicht 
entsprochen weI'den könnte. Da im internatio
nalen Bereich die Gegenseitigkeit re&elmäßig vor~ 
auslgesetzt wird, soll im Ersuchen ausdrückI.i.ch 
auf den Man&el der. Gegenseitigkeit hingewiesen 
werden. Bei vertragsLosemZustand wird häufig 
bei der 'Stellung eines Rechtshilfeersmhen die 
Zusicherung der Gegenseit1gkeit verlangt. In 
diesem F,aU wär,e vün ,dem ·n1ach der Anlage zu 
§ 2 des Bundesmin'isteriengesetzes 1973 zum Ver
kehr mit dem ArusLand berofenen Bundesmini
sterium ,für Auswärtige Angelegenheiten auf An
langen des Bundesministeriums für Justiz, gege
benenifalls auch von der im unmittelbaren Ver
kehr um die Gewärhrunog v,on Rechtshilfe er
suchenden ]ustiz>bE!hörde, die Einhaltung der 
Gegenseitiglkei,t zuzusichern, jed'Och nur soweit, 
a.ls die Zusa.g,e kii.nftigen Tätig'Werdens österrei-
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chischer Behörden in ,einer bestimmten Richtung 
durch die Bestimmungen des Emwurfes g.edeckt 
ist. Durch derartige Gegenseitigtkeitserklärungen 
wir'd daher den Bestimmungen des Entwurfes 
nicht derogiert werden können .. 

Zu § 4: 

Mitunter knüpft der ersuchte Staat die He
wiUigung d:er Aus'1iderung, Durchlieferung oder 
der RechtshiLf.e im küll'kreten ,Fall an bestimmte 
Bedingun,gen. Solche Bedingun:gen können vom 
ersuchenden Staat, wenn sie m~t dessen Rechts
ürdnung üder einem anzuwendenden Vertrag 
nicht vereinhar sind, zurückgewiesen werden. 
Mangels einer rechtzeitigen Zurückweisun.g· müs
sen sie jedüch innerstaatlich Ibeachtet werden. 
Es erschi·en 'liwecktmäßi,g, diesen Grundsatz, der 
sich Ibelleits aus dem Völkerrecht abieiten läßt, 
in den Entwurf aufzunehmen. 

Zu § 5: 

Die Regelung der Kostentragung emspricht 
·der Übung im zwischenstaatlichen Verkehr. Im 
allgemeinen kann davon auslgegafilgen werden, 
daß die Küsten, die den 'beteiligten Staaten ·er
wachsen, il1! einem längeren Zeitraum annähernd 
die gleich.e Hölheerreichen werden. V:ün Sünder
fällen, wie etwaSach'verstänld~gengutaCht.en, ~h
gesehen, Süll deshalb eine aufwendige Abrech
nung der beiderseits anfal·lenden Kosten ver
mieden werden. 

Zu § 6: 

Im Zusammenhang mit der Auslieferung' und 
R'echt~hilfe ist vürgesehen wordep., daß Gegen
stände Ooder GeJdJbeträg·e, die durch eine straf
bare Handlung erlangt wUl'den üder als Beweis
mittel dienen können; unter gewissen Voraus
setzungen aus.ländi'schen B.ehörd,en mit oder ohne 
Verpflichtung zur Zurückstellung übergeben 
werden. Es geht ih~erdarum, die Durchführung 
des ausIändischen Strafv·eI'fa'hrens zu erLeichtern 
üder auch zur W~edergutmachung des Schadens 
beizutragen. Auch ,entsprich.t es z,w1schel1JStaat
lichen Gepflogeruheiten; durch die Tat erlangte 
Gegenstände ;den Beihörden des 'ersuchenden 
Sta-ates mit zu ülbergeiben, wenn .der Täter aus
geliefert -wird. Dem süll· n,icht entg,egenstehen, 
daß der Täter die Gegenstände nach' österreich 
gebracht hat, Q~:me sie bei der Einreise dem 
österreichischen ZOoll zu stellen. Es wäre unbillig, 
durch ,die Gelrendmachung dem österreichischen 
Staat in dies,em Zusammenhang entstandener 
Ansprüche die Entschädigung de,s Opfers der 
straflbal'enHandlung zu verzögern üder gar zu 
v,ereiteln. Trürzdieser lBes,ümmung wäre jedüch 
unter Berufung auf § 2 die Leistung von Rechts
hilf·e abzulehnen, wenn dadurch bestehende 
Verkehrsbeschrän:kungen verletzt würden, deren 

Zweck etwa die VerhinderuU;g der Einsch1eppung 
vün Tierseuchen Ooder von Pflam:enkrankheiten 
ist. 

Zu § 7: 

Diese Bestimmung s~eht vor, daß eine Persün 
anläßlich ihrer Ülbergalbe, die für ·sie mit einer 
Freiheitslbeschränkung verlbunden: ist, keine 
Reisedükumente benötigt. Es wäre nicht ver
tretbar, wenn Maßnahmen, wie die Auslieferung 
einer P,ersün, ·unteribleihen müßten, weil diese 
keine gültigen R'eisedokumente hesitzt. ßbenso 
Süll gewährleistet werden, daß auch überstelhin
gen verlha,fteter ß.eschuMigter ü'der Zeugen zu 
Rechtshafeha'ndlungen durchgeführt werden 
können, sdlbst wenn dies,e Persünen über keinen 
Reisepaß, Paßersatz Ooder ,a.llfälhge Sichtvermerke. 
verfügen. Der Verzicht auf die Vorlage von 
Reisedokumenten ist des1haliburubedenklich, weil 
die Identität der in Haft hefindllichen Person 
regelmäßig !bereits feststehen wi~d. 

Zu § 8: 

Vürlbeugende Maßnahmen werdem in dem Ent
wurf mehrJach erwähnt und den Fr,ei!heitsstrafen 
im allgemeinen gleichgestel.lt. Di,ese Gleichstellung 
setzt allerdings voraus, daß die Maßnahme frei
heitsentziehenden Ohara:kter hat und vün einem 
Gericht angeürldnet wurde. Der 'l:etzte Satz des 
§ 8 steht im' Zusammenhang mit § 11 AJbs. 2. 
Anders als bei Freiheitsstrafen wird hei vür
beugenden Maßnahmen im Zeitpunkt der Ent-' 
scheidung über ein Auslieferungs,ersucherr das 
Ausmaß, in dem die Maßnahme zu vüllziehen ist 
oder noch zu vünziehe~ 'sein wird, nich1: immer 
bekannt, s,ein. Es. bedurfte ·dalher einer Richtlime, 
nach der Ibei Anwendung des § 11 Ahs. 2· die 
Dauer der ~nüch) zu volLziehenIden Maßnahme 
zu hemessep. ist. 

Zu § 9: 

Durch den vorliegenden Entwurf s·oHen bisher 
in v,erschiedenen Gesetz.essteHen· enthaltene Be
stimmungen in ,einem eiruz~gen Bundesgesetz zu
sammengefaßt und die zur inneI'Staatlichen 
Durchführung herei1:S unterzeichneter europäi
scher Übereinkommen nütwendigen Vorschriften 
neu geschaffen werden. Da di·e in dies·em Bundes
gesetz .g,eregelten Recht~gelbiete in engem Zu-, 
sammenhang mit dem österreichis,chen Straher
Ja:hrensrecht stelhen, scheint es im Interesse einer 
möglichst weitgehenden Einheitlichkeit der ver" 
fahren".>r·echtlichen Regelungen zweckmäßig, die 
grundsätl1Liche AnWiendJbarkeit der Strafprüzeß
ürdnung 1-975 vorzusehen, süfem dies durch d~e 
Sontderregelungen 'dieses BundeS/gesetzes nicht be
grifflich ausgeschlüssen ist. 

Albges1ehen von denjenigen iB.estimmungen; 
deren sinngemäße Anwendung Ibereits,auf Grund 
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ihres Inhaltes nicht in! Betracht kommt, soll durch 
Albs. 2 für den B,ereichder 'Auslieferung die An
wendung weiterer Bestimmungen ausgeschlosgen 
wertden. Dies betrifft inSbesondere die Bestim
mung,en über die Privatarrkla,ge und über die 
Kosten, des' Verfahrens, deren Anw,endung mit 
der Natur des Aus.lieferungsverhhrens nicht 
vereinIbar wäre. 

Das Recht auf Akteneinsicht und auf Be
sprechungen der auszuliefernden Person mit ihrem 
Verteidiger wi,e auch der ißriefvel"kehr is-( durch 
d~e genereHe Anwendlbarkeit der SrPO (Albs. 1) 
geregelt. Die Ausübung Idieser Rechte ist jedoch 
im Stuf.verfalhren! unter Ibestimmten Vorausset
zungen bis zur Mitteilung der Anklageschrift 
durch Ülberwachungsmaßna:hmen iheschränkt. Für 
den Hereich des Aushe:ferungsverf.ahren~ wll nach 
Albs. 2 an die Stelle di-es,es Zeitpunktes die Vor-, 
.Ja,g,e der von der' Ratskammer des Gerichtshofes 
erster Instanz 'gemäß I§ 3-1 Albs. 2 zu erstattenden 
Außerung über die Zu lässigkeit der Auslief.erung 
an den Gerichtshof zweiter Illistanz treten, durch 
die das V,eclalhren vor dem Gerichtshof erster 
Instanz abgesch10'ss'en wird. 

Gemäß § 65 Abs. 1 Z. 2 StGB unterliegt die 
Auslandstat eines Ausländers -der inländischen 
GerichtSlbarkeit, wenn der Täter aus einem an
del1en Grund aLs wegen der - Art oder E:gen
schaft seiner Tat nicht ausgeliefert wird. Dies 
kann' zudem El1gelbnis fü,hren, daß zur Durch
führung eines solchen Str,afverfahrens umfang
reiche und vor allem kost-enaufwendige, Erhe
bungen im Tatortstaat im Rechts,h~J.feweg ge
pflogen werden müssen, um die Voraussetzun
gen für eine Anklageerhebung schaffen zu kön
nen. Solche Erhebungen stoßen immer wieder auf 
Schwierigkeiten, weil sich der Tatortstaat bei öster
reichischen ,Rechtshilfeersuchen auf seine eigene 
pr,imäre Strafgerichtsbarkeit berufen kann und 
nicht selten gegen die Durchführung solcher Straf
verfahren in Österreich Einwand erhebt. Den 
Strafverfoilgungsbehör,den soll daher durch Abs. 3 
,in Fällen, in denen lediglich eine stellvertretende 
Ölsterreichische Strafgerichtsbarkeit begründet 
worden i,st, die Möglichkeit an die Hand gegeben 
werden, auf die Verfolgung zu verzichten, wenn 
öffentlich-e Interessen -dem nicht entgegenstehen. 
Ein Verfolgungsverrzicht wäre daher etWa dann 
unzulässig, wenn e~ne Bestrafung aus general
präventiven Erwägungen geboten wäre. 

Gemäß § 65 Abs. 1 Z. 1 StGB unterlliegen der 
Ölsnerreichi,schen Gerichtsbarkeit von Österreichern 
im Ausland begangene Straftaten. Di,ese Zustän
,digkeit wird jedoch durch das Erledigungsprinzip 
des § 65 Abs. 4 StGB eingeschränkt. Danach 
entfällt die österreichische Gerichtslbarkeit u. a. 
dann, wenn -die von einem ausländisch-en Gericht 
verhängoe Strafe ganz vollstreckt oder, soweit sie 
nicht vollstreckt wurde,' erlassen worden' ist. 

In Ergänzung dieses Erledigungsprinzips soll 
von der Einleitung eines inländischen Strafver
fahrens auch dann abgesehen werden können, 
wenn eine im Ausland verhängte Strafe in Öster
reich voUstreckt oder eine -im Au~land bedingt 
verurteilte oder aus -der Freiheitsstrafe bedingt 
entlass-ene Person in österreich ü:berwach~ wer
den soll. 

Zum 11. Hauptstück 

Vorbemerkungen zu den §§ 10 bis 25: 

Die Bestimmungen des ersten Ahschrr1Jittes des 
JI. Haupostückes (§§, 10 bis 25)' enthalten da,s 
sogenannte materiel1e Ausliderungsrecht. Sie sind 
der Entscheidung über da.s Auslieferungsersuchen 
eines anderen Staates zugrunde zu legen. Zu
nächst, wird ,der Kre~s der einer Auslieferung 
an sich zugänglichen strafbaren Handlungen unter 
Heranzieh\mg al1gemeiner Kriterien - der Ent
wurf geht von den Strafdrohungen (Strafrah
men) des Strafge'setzbuches aus - abgegrenzt. 
Grundsätzlich soll die Auslieferung nur zulä.ssig 
sein, wenn eine der im § 11 Abs. 1 bezeichneten 
straJba-ren Handlungen vorliegt; kann die Aus
lieferung zur Verfolgung oder zur Vol1streckung 
einer wegen einer solchen strafbaren Handlung 
verhängten Strafehewilligt werden, -so soll dem 
ersuchenden Staat die Mögl1ichkeiteingeräumt 
werden, die Verfolgung oder Besorafung zu
sätzlich auch wegen anderer strafbarer Hand
lungen zu erwirken, die d~esen Voraussetzungen 
wegen der Strafdrohung oder des Ausmaßes der 
noch zu voUstreckenden,FrdheitsstmJ'e nicht ent
sprechen. Im Gegensatz zu en~sprechenden Rege
lungen in Auslieferungsverträgen, in denen einem 
anderen Staat gegenüber bei Vorliegen bestimm
ter Vo,rawssetzungen die Verpfl,ichtung zur Aus,: 
lieferung übernommen wird, muß sich eine ge
setzliche Regelung darauf beschränken, die Vor
aussetzungen festzulegen, unter denen einem 
ausländischen Ersuche:n lim Ausliderung ent
sprochen werden darf. Völk'errechtliche Verpflich
tungen fremden Staaten gegenüber können nicht· 
einseitig in einem Gesetz, 'sondern nur ~n zwi
schenstaatlichen Vereinbarungen übernommen 
werden, d'eren Abschluß der vorliegende Ent
wurf in keiner Weise vorgreifen solL Andern
falls hätte ,es jeder andere Staat in der Hand, 
Osterreich unter fIinwei,s auf da,s österreichische 
Recht zu einer hest,jmmten Auslieferung, Aus
folgung von Gegenständen oder Rechtshilfe zu . 
veranlassen. 

'Soweit ~n dem Entwurf Bestimmungen ent
halten sind, nach denen ein bestimmtes Tätig
werden österreich,ischer Behörden auf Grund eines 
ausländischen ErsJchens unter gewissen V oraus
setzungen zulässi~ ist, wird die Entscheidung 
nicht nach .fr,eiem,I,sondern nur nach dem durch 
die übrigen Bestimp;ungen des Gesetzes bestimm
ten Ermessen zu treffen 'sein. 
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Eine gemäß § 11 zulässige Auslieferung soll 
daher abzuIehncn sein, wenn ein Auslieferungs-

. verbot (Auslieferungshrndernis) vorliegt (§§ 12, 
14 his 23). Ob solche die Auslieferung aussch!lie~ 
ßende Gründe vorliegen, ist in ,dem im zweiten 
Abschnitt des 11. Hauptstückes geregelten Aus
lieferungsverfahren zuprü{en und erforderlichen
falls festzustellen. 

Erster Abschnitt 

Zu § 10: 

§ 10 unterscheidet zWlischen der Auslieferung 
zur Strafverfolgung, die der Durchführung eines 
Strafverfahrens im ersuchenden Staat dient, und 
der Auslieferung zur V oll.streckungeiner im 
ersuchenden Staat rechtskräftig verh~ngten Frei
heitsstrafe oder vorbeugenden Maßnahme, die 
der Auszuliefernde noch ,ganz oder teilweise zu 
verbüßen hat. Die Auslieferung zur VoUstreckung 
von Geldstrafen ,soll nicht möglich sein, wo;hl 
aber zur Vollstreckung einer wegen U neinbring
lichkeit der Geldstrafe rechtskräftig festgesetzten 
Freiheitsstrafe. Freiheitsentziehende vorbeugende 
Maßnahmen - sie werden im § 8 nähe·r um
,schrieben -sollen in übereinstimmung mit der 
bestehenden zwi'schenstaatlichen übung Freiheit-s
strafen grundsätzlich ,gleichgestellt s,ein. Vorbeu
gende MaßnaJhmen, die, etwa ,eine im Ausland 
angeordnete behördliche überwachung eines 
Rechtsbrecher,s, nicht mit einer Freiheitsentzie
hung, sondern nur mit einer Freiheitsheschrän
kung veI1bunden sind, solLen nicht Gegenstand 
der Auslieferung sein können. Der Umstand, 
daß die vonbeug.ende Maßnahme, zu deren Voll
stl'eckung die Auslieferung hegehrt wir,d, in 
Osterreich in dieser Form oder ~hrer Art nach 
IlIicht vorgesehen ist, sdlidie Auslieferung für 
sich allein nicht hindern: Die Auslieferung wegen 
einer mit den Geboten der Menschlichkeit und 
der Menschenwür,de nicht zu vereinbarenden 
MaßnaJhme wäre jedoch nicht zulässig. 

Eine Auslieferung soll nur ,im Zusammeooang 
mit in gerichtlichen Strafverfahren verhängten 
Freiheirsstraf,en oder ,angeordneten vorbeugenden 
MaßnaJhmen erfolgen dürfen. Auf Strafverfah
ren, die im ersuchenden Staat in die Zuständig
keit von Verwaltungsbehörden .fallen Und regel
mäßig geringfügigere Verstöß,e gegen Ordnungs
vorschriften zum Gegenstand haben, soll ein Aus
lieferung.sbegehren nicht g,estützt wel'den können. 
Auch Auslieferungsverträge sehen in derartigen 
Fällen eine Au~lieferung regelmäßig nicht vor. 

Der Entwurf geht von dem Grundsatz aus, daß 
ein Ausländer oder Staatenloser, der" von den 
österreichischen Behörden an einen'fremden Staat 
,;}usgeliefert, das· heißt zur Durchführung eines 
wegenein,er besoimmten strafbaren Handlung 
anhängigen Strafv,erfahreills oder zur Vo,ustrek
kung einer Strafe oder freiheits entziehenden vor-

beugenden Maßnahme den Behörden des ihin ver
bng>enden Staates übergeben werden soll, An
spruch darauf hat, daß iiber die. Zulässigkeit der 
Auslieferung unter Mitwirkung eines unabhän
gigen Gerichtes in einem rechtLich geordneten 
Verfahren entschieden wird, und daß eine auf 
Grund dieses VerfaIhrens erfolgte Bewilligung der 
Auslieferung mit den Gaorarrtiew:irkungen der 
Spezialität der ;Auslieferung (§ 23) ausgestattet ist. 

Zu § 1~: 

Aus "dem Grundsatz der Ibeiderseitigen Straf
barkeit folgt, daß die der Auslieferung unter
liegende Handlung sow<Yh.l im ,ersuchenden als 
auch im ersuchten Staat mit Strafe bedroht sein 
muß. Die Aufnahme" ,dieses Grundsatzes in den 
Entwurf, und zwar in ,der Form einer beider
seitigen qualifizierten Strafbarkeit, liegt im Inter
esse einer klaren Abgrenzung zwischen den aus
lieferungsfähigen (,schweren) und ,den für sich 
allein nicht auslief,erungsfähi,gen (geringfügigeren) 
strafbar,en Handlungen. Keinesfalls wäre es ver
tretbar, auf das Erfordern~s der Strafbarkeit 
nach dem Recht des ersuchten Staates, "w>ie in 
letzter Zeit im Interel~se einer Vereinfachung der 
Auslieferung tm Schrifttum des Auslandes gele
gentlich vor,geschla,gen worden ist, zu verzichten. 
Bei der Beurte~lung der beiderseitigen Strafbar
keit ,ist der SachveI"halt "sinngemäß umzustellen". 
Da,nadi muß eine im er,suchenden Staat hegangene 
Handlung so alngesehen werden, als wäre sie im 
ersuchten Staat vieriibt worden. Umzustellen sind 
aber auch etwa ,die Staatsangehörigkeit des Täters 
oder des Opfers. In diesem Sinn wäre in" einem 
Auslieferungsverf.ahren wegen eines von" einem 
ausländischen Beamten begangenen Sonderdeliktes 
ungeachtet der Bestimmung des § 74 Z. 4 StGB 
eine rechtliche Würdigung des Sachverhaltes nach 
den Bestimmungen des 22. Abschnittes des StGB 
vorzunehmen. 

.Der Entwurf geht von den Strafra>h/men des 
Straf.gesetzbuches aus. Die· Einteilung ,der straf
baren Handlungen in Ve,rlbrechen und Vergehen· 
(§ "17 StOB) konnte nicht herangezogen werden. 
weil die Beschränkung der Auslidferungauf Ver
brechen, wie durch §. 234 Abs. 2 StG 1945, den 
Kreis der einer Auslieferung zugänglichen straf
baren Handlungen zu ,eng ,gezogen hätte. Der 
Entwurf hat den ,a,nläßlEch der Ergänzung des 
§ 59 StPO durch das Strafprozeßanpassungsgesetz, 
BGBl. Nr. 423/1974, herang,ezogenen Strafrah
men übernommen, der bereits auf die Straf
rahmen des StGB Bedacht nimmt und die Ab
gr.epzung in zufriedenstellender Weise gewähr
lelstet. 

Bei ,der, Beurteilung der qualifizierten Straf
barkeit im Sinn des § 11 Abs. 1 ist auch bei 
Jugendlichen von den Stra.fd.rohungendes Straf
gesetzbuchesauszugehen; in übereinstimmung 
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mit der. bisherigen Itechtsprechung wird klar
gestellt, daß auch bei Jugendlichen, die in einem 
österreichischen Strafverfahren in ·den Genuß des 
§ 11 Z. 1 des Jugendgerichtsgesetzes kämen, un
verändert von den Strafdrohungen des StGB aus
zugehen ist. Bei der Beurteilung der Ausliefe
rungsf:ihigkeit einer strafbaren Handlung soll 
die Frage, ob nach österreichischem R·echt zur 
V.erfolf;ung des der Auslieferung zugrunde lie
genden Deliktes ein Antrag oder eine Ermäch
tigung erforderlich wär,e, außer Betracht blei:ben; 
dasselbe gilt für Privatanklagedelikte, sofern 
sie· . - wenn auch nur ,akzeslsorisch - ausliefe
rungsfäih~g I~in,d. 

Bei der Auslieferung zur Strafvollstreckung 
(Abs. 2), die nur zulässig sein soll, wenn wegen 
der Höhe des bei der Verurteilung zur Anwen
dung gekommenen IStrafrahmeIlJS ~A:bs. 1) die. 
Auslieferung zur Verfolgung zulässig wäre, sol
len geringfügige Strafen oder Strafreste für sich 
alilein zu ,einer Auslieferung keinen Anlaß geben; 
di,ese Grenze wurde analog der Regelung des 
Europä]smen Auslieferung-sübereinkommens bei 
vier Monaten gezogen. Bei ·der Berechnung der 
Strafdauer sind mehrere Strafen (Strafreste) und 
vorbeugende Maßnahmen ·zusammenzurechnen, 
wobei auch Ersatzfreiheitsstr,atfen zu einer Aus
lieferung Anlaß geben können. Die Auslieferung 
zur Voll.streckung einer Geldstrafe soll weiterhin 
unzulässig ble~ben, zum al es für die V ollstrek
kung einer ,solchen Strafe nicht erforderlich ist, 
sich der Person desjenigen, der die Geldstrafe 
schuldet, zu versichern. Für die Vollstreckung 
einer Geldstrafe können ,daher nur die Bestim
mungen der §§ 64 bis 67 und 76 herangezogen 
werden. Für die Berechnung der zumeist unbe
stimmten Dauer einer zu v,oHzffiehenden vorbeu
genden Maßnahme enthält § 8 eine besondere 
Vorschr~ft. 

Die mit der Auslieferung venbundenen Be
sch·ränkungen der Freiheit der auszulidernden 
Person sind jedenfalls nur 'bei strafbaren Hand
lungen vertretbar, die auch im ersuchten Staat, 
unterlägen \Sie dessen Ger,ichtsbarkeit, strafrecht
liche Sa,nktüonen von einigem Gewicht nach sich 
ziehen würden. Diese Gründe fallen aber w,eg, 
wenn dem Auszuli,efernden eine minderschwere 
sbrafbare Handlung zu\Sätzlich zu ,einem Delikt 
angelastet wird, dessentweg,en die Auslieferung 
ohnedies gewährt werden muß. In einem solchen 
Fall ist es vielmehr sinnvoll, die Ausldeferung 
zusätzlich auch wegen der wenigerschwerwie
genden Tat zu bewilligen. Dadurch wird es dem 
ersuchenden Staat ermö.glicht, alle strafbaren 
Handlungen in ·einem einzigen Strafverfahren 
abzuurteilen. Das liegt insofern auch im Interesse 
des Auszuliefernden selbst, als er andernfalls nach 
Ablauf der nach dem Spezialitätsgrundsatz vorge
schriebenen "Schutzfrist" die Durchführung eines 
weitel'en Strafverfaihirens zu gewärtigen hätte. 

Zu § 12: 

. Der Grundsatz der Nichtauslieferung der eige
nen Statsbürger, der schon im § 36 Abs. 3 StG 
1945 verankert war und durch das Strafprozeßan~ 
passungsgesetz BGBl. Nr. 423/1974 vorläufig in 
die Bestimmungen des § 59 StPO. Eingang fand, 
bildet eine der grundlegenden Bestimmungen des 
vorliegenden Entwurfes. Das Verbot steht im Ein
klang mit -den kontinentaleuropäischen R,echts
ordnungen, die eine Auslieferung eigener Staats
angehöriger grundsätzlich ablehnen~ Nur im an
gdsächsi1schen R,echt~bereich wird, da die Gerichte 
nach common law,· von Ausnahmen abgesehen, 
eine Gerichts'barkeit über Auslandstaten nicht 
ausüben können, ,gewis,sermaßen .als Ausgleich, 
dilcAuslieferung eigener Staatsangehöriger grund
sätzlich fü.r zulässig angesehen. Sie v.erliert aber 
auch ,dort wegen des Erfordernisses der Gegen
seitigkeit zusehends an praktischer Bedeutung. 
Im kontinentaleuropäic5chen Rechusbereichsteht 
dem Verbot der Auslieferung eigener Staatsan
gehörigereine weitgehende Gerichtsbarkeit über 
die von diesen im Ausland 'begangenen strafbaren 
Handlungen Igegenüher, Isodaß ein.e unvertretbare 
Straf1losigk,eit vor allem schwerer .strafbarer Hand
lungen vermieden wird. Das Strafgesetzbuch un
terstellt daher di,e von tlsterreichem im Ausland 
begangenen str,a~baren Handlungen grundsätzlich 
der ö.sterreichvschen Strafg,erichu~barkeit (§ 65 
Abs. 1 Z. 1 StGB),sofern ,diese Gerichtsbarkeit 
nicht ohnedies schon auf Grund anderer Bestim
mungen (§§ 63 und 64 StGB) gegeben ist. 

Als österreidliische StaatSlbürg,er sind, wie nach 
dem Strafgesetzbuch, Personen zu verstehen, die 
entwleder die österreichische Staatsbürgerschaft 
allein oder neben einer anderen Staatsbürger
,schaft besitzen. Maßgebend für die Anwendung 
de;; § 12 ist wegen der unbedingten Schutz
funktion des Auslieferungsverbotes jedenfalls 
noch der Zeitpunkt, in dem über das Ausli>efe
rungsensuchen entschieden wird. Auf die Staats
bürgerschaft ,zur Tatzeit kOlffiffites, anders als 
nach § 65 Abs. 1 Z. 1 StGB, nicht an. Ergibt 
~ich erst nach der IBewiUigung, ·daß der Auszu
lief,ernde die österreichiische Staatsbürgerscha,ft be
sitzt, ~o muß das Auslieferung,sverfathren wieder 
aufgenommen werden (§ 39). Die Durchführung 
der Auslief,erung wäre dann jedenfaills unzulä1ssig. 
Die Auslieferung einer ,Person, welche die ö.ster
r,eichisch,e Staatsbürgerschaft zur Tatzeit beses,sen, . 
später· a'ber verloren hat, wäre nach § 12 unbe
denklich" aiber nur unter den VoraUSIsetzungen 
des § 16 zulässig, ,da § 65 A'bs. 1 Z. 1 StGB in· 
diesem Fall die österreichsche Gerichtsbarkeit be
gründet. 

Um die Garantiefunktion und die Unahänder
lichkeit des Schutzes österre,ichiJscher Staatsbür
ger vor einer Auslieferung an das Ausland zu 
unterstreichen, wäre § 12 als Vedassungsbestim-
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mung zu beschließen. Damit würde man für den 
Bereich der Auslieferung dem Vorbild der Aus
weisung (Abschiebung) fo1gen, die hünsichdich der 
eigenen Staatsbürger ,durch Art. 3 Albs. 1 des 
Vierten Zusatzprotokolls zur Europäischen Men
schenrechtskonvention, BGBL Nr. 434/1969,dem 
VerfaSisungsrang zukommt, für unzu~äss~g erklä,rt 
worden ist. 

Der Ahs.2 beh'andeltden ,Fall, daß einöster
reichischer Staatsbürg,er den österreichischen Be
hörden zur Durchführung !bestimmter Prozeß
handlungen, vor allem der Hauptvel'handlung 
und Urteil~fällung, unter ,der !Bedingung der Zu
rücl{Jstellun.g nach Durchführung der Pro:zeßhand
lung vodäufig überg,eben wi,rd, weil eine end
gültige Durchführung der 'bewilligten Ausliefe
rung, ,etwa weil er vor,el1st noch eine Freiheits
,strafe verbüßen muß, erst zu 'einem späteren 
Zeitpunkt erfolgen könnte. Es soll lim Hinblick 
auf gelegentlicll auftauchende Zweifel klargestellt 
werden, daß eine solche Zurück,stellung an den 
übergebenden Staat nicht als Auslieferung an da,s 
Ausland im Sinn ,des Abs. 1, sondern nur als 
eine Pha,se des Verfahrens ,zur Au~1ieferung an 
Östeneich anzusehen ist. Di,e Zurückstellung hat 
auch zu ,erfolgen, wenn der österreichische Staats
bürger den österreichischen Behörden nur im 
Zusammenh,ang mit der, Gewährung, von Rechts
hilfe, etwa zur Gegenüberstellung, kurzfristig 
übergeben worden ist. 

Zu § 13: 

Di,ese Bestimmung sdlldas Ver,hältnis zwischen 
Auslieferung und der nach anderen Vorschriften 
zulässigen Albschiebung klären. Durch eine Ab
schiebung würde der Auszuliefernde der nach 
diesem Bntwurf vorgesehenen verfaJhlrensrecht
lichen Garanoien und seines Anspruches auf rich
terliche Prüfung einer Auslieferung v,erlustig ge
hen. überdies wÜl'de er nach seiner, Abschiebung 
gegenüber dem Staat, an' dessen Behörden er 
übergeben wurde, keinen Anspruch auf Spezi
alität haben, weil dieser Staat nur nach Durmfüh
rung ,eines förmllichen Ausliderungsverfahrens zur 
Einhaltung dieses Grundsatzes verpflichtet ist. 

Zu § 14: 

Ein VeJ1büt der Aus,lieferung wegen politischer 
Delikte bi,ldet d<lis tra;ditioneille Kermtück aus
lieferung.ggesetzEcher Regelungen. Vel'su ehe , den 
Begriff des politismen DeLiktes, das im Schl'ift
turn ,selhr ei:ngehend Ibehandelt wurde, gesetzlich 
zu definieren, sind aUerdilligs selten. Es i,st tat
sächlich kaum möglich, im Weg einer gesetz
lichen Begriff'sbestimmrung im V'or<IiUs aUe jene 
Kl'iterien fesoZJulegen, bei deren V:ol"liegen ein 
meist vü!lsmimtiger Samverha1t a,ts "politisch" 
eingest'uft und damit der Au~lieferung entzogen 
werden ·d'arf oder muß. Zu bedenklich wäre auch 
die mit einer sta,rren, generalisierenden Defini-

tion verbundene Enengung des gebotenen 
Spielraumes bei ,der Wertung der Tat durm das 
hiezu berUlfene una:bhängige Gericht. Die glei
dlen Bedenken bestehen ,auch gegen Regel'ungen, 
die bestimmte Gruppen von SllraJflharen Hand
lungen aus dem ,Kreis der politismen Delikte, 
ohne eine nähere Prüfung ZJUlzulas,sen, ausklam
mern woHen, wie etw:a das Deutsche Au~,iefe
rung,sgesetz 1929, das bei Tötungsdelikten, die 
nimt im offenen K<limpf begangen wurden, ohne 
R,ücksimtauf elnenallfiflligen piolitischen Cha
rakter ,ej,ne AU'51ieferung vorsieht. 

Die Regelung des ,Entwurf,s b.eruht auf den 
Grundsätzen, die in 'zahlreich,en AusIieferungs
fällen im L<liwfe von Jaihtrzehnten durch die 
Remtsprechung der Gerichte und in der Praxis 
des Bundesm~nistefi,ums für Justiz entlwickelt 
wurden. Bei der Ausarbeitung der einzelnen Ab
lehnungsgl1Ünde des § 14 wurde besonders dar
auf geamtet, daß die traditionelle, auch im Aus
lan'danerkannte österreimisme Spruchpraxis bei
behalten und ,im Binklang mit den intern~tiona
len Bestrebungen auf dem GtJbiet des Asylrechts 
organisch weiterentwickelt werden Ikann. 

Lm Sinn der nerkömmlimen Einteilung durch 
den bereits erwähnten Str,alfrechtslehrer Lam
masch schl.ießt Z. 1 die Ausliefel'ung wegen ab
solut politischer strafbarer Handlungen unbe
dingt aus. !Es handelt sich.d:llbei lUiIl1 Stralftaten, 
die, wie etwa Hochverrat oder Landesv,errat, un
mi:tte1~ar gegen den IStaat oder gegen politische 
Remte der Staa~gbürger gerimtet silld. Der 
Kr,eis ,derabsdlut politischen Delikte wird im 
wesentlichen. den im I§ H Aibs. 1 Z. 1 bis 10 
StPO angefÜlhrten Verbrechen und Ver,gehen 
entlsprechen, alber auch, etwa im Fall[ V'on straf
bairen Handlungen bei Wahlen und Volksabstim
mungen, darübe,r hinausgehen können. 

Demgeg,enüber wurden in Z. 2 Fälle zusam
mengefaßt, die dem Begriff des "reLati'V" politi
schen Deliktes entsprechen, das wohl das Tatlbild 
eines "gemeinen" Deliktes verwirklimt, aber 
dom Zu politischen Zwecken, allenfalls aum aus 
po:litismen Motiven begangen wurde. Der poli
tische Gharakter der Tat soIl unter Bedamt
nahme <1Juf ~hre B,eweggrunde, auf den ange
strebten Erfolg ullid die Person des Täters zu 
prüfen :sein, wobei in jedem Ei·n;zelf,aH zu ent
smeiden wäre, ob der pol~tisme oder der krimi
nelle Gharakter der 'tat iiberwiegt (sogenannte' 
"Schweizer Formel"). Im Sinn der bisherigen 
Rechtsprechung, in der auch der Grundsatz der 
Verhältni,smäßigkeit ihren F Niederschlag gefun
den hat, wird etwa ein LBornibena,nsmlag, bei dem 
Menschen in heimoückischer Weise gefährdet und 
getötet werden, als überwiegend kriminell und 
daher <lils der Auslieferung unterliegend anzu
sehen sein. Dies wird V'or allem aum bei Straf
ta ten gelten, die gemeiniglich xIs "terroristisch" 
einzustufen sind. In diesem Bereich völkerremt
liche, Verpflichtungen 'z? begründen, wird Au.f-
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gahe entt~prechender zwischenstaatIicher Verein
barungen' wie ,erw:a ·des hereits im Verhältnis 
zwischen ÖSterr,eich,· der B<undesrepuhlik 
Deunschlland, Schweden, Dä.nemark und Groß
britannien in Kraft stehenden Europäischen 
Übereinkommens ilIUr ,Bekämpf,ung des Terroris
mus (BGBI. Nr. 446/1978) 500; 

dem GebietderfiskaJisch,en Stlraftaten erforder
lich machen sbUte, könnte dem in entspr,echen
den IZIwischenstaanlichen: Vereinlha'l1Ungen, wie 
etwa dem von Osterreich ber·eilns IUnt,erlZleichneten 
zweiten Zusatzpr'otokoH ZAum Europäis9Ien Aus
lieferungsühereinkommen; Rechnung getr,agen 
w.erden: 

Eine besondere RegelUing der 5'ogen~nnten Zu- Z. 2 britiJgt zum Ausdruck, daß nur rein (,;a;uS" 
sammenhangstaten, also jener Handlungen, die sch:ließEch") fiskalische Str.aiftaten die AtWliefe~ 
eine der in Z. 1 oder 2 genannten Handilungen l'ung 'ausschließen. W1ird,e die. Tat. d.lgegim ~ 
vorlbereiten,unterstlützen oder ~hre Entdeckuno- Idealkonkunenz3luch das Tatlb~ld emes "gemel
oder BestrafUing verhindern SOIllen, erscheint ent~ I n.en" De1ikt~, etl~a der Ur:ku~de~fä1schung o?,er 
behrlich, weil auch diese Handlungen nach den e~nes Su~tg~ftdehkt~, ve~ll'kl'lchen, so ~are 
in Z. 1 oder Z. 2 bereits :ent!haltenen Kriterien dIe AushetfenUing hel Vonl]egen der sonstIgen 
z,u beurtei,len sein werden, ohne daß es für sie VOiraussetzungen '~u'lässig. 
einer ergänzenden Regelung bedürfte. Die Ein.llnufung der str:aFbaren Handlung als 

Zu § 15: 
"militärisch" oder "fishl~sch" 0011 au:sschließlich 
nach den Kr~terien ,der österreichischen Rechts
ordnungel"folgen, die hier .entsprechende inner
staatlich'e Regelungen en1Jhäh, 'und nicht an 
Hand 'der vechtlichen Wüvdigung der Tat durch 
die Behörden des elCSuchenden Sta'ates. 

Der Ausschluß militärischer Delikte (Z. 1) ent
spricht einer langen ;liuslief.erungsrechtlichen Tra
dition. Son:d,eroelikte, die nur von Mi1itärange
hÖfligen heß'angen werden ;können und wi,e De
sertion oder Gehorsamsverweig,erung, sogenannte 
re~ne ("auSischließliche") Militärdelikte da:nstellen, Zu § 16: 
sollen nicht Gegenstand der Au:slielferung sein. Sind ,aUlf die 5trafba1'1e Handlung die österrei
Dagegen 'wÜrde nach der Reg,elung des Entwur- chischen Stra.f,geset~e anzUlWenden,so soll dies 
f,es wegen S'll1aftaJten, die zugleich QUch ein Tat- der Auslieferung entgeg,enste!hen, ohne Rücksicht 

. bild des ",gemeinen" Strafrechts vel'WirkEchen, darauf, ob die Gerich'lisbat'k,eirt taJtsächlich ausge
zum Be~piel wegen des sogenanlnten Kamerad- übt wird oder herei,t;s atws~eWht wUlrde. Der Tä
schaf,nsd~ebstaJhils,in ühereinst~mmung mit der ter, dessen Auslieferung begehrt wird, befindet 
zwischenSlt;liatJliChen Übung ,ausgeliefert werden sich l'egielLmäßig im Iruland; weshalb .dem mit dem 
können, ausländilSchen Straifia,nspruch konkurrierenden 

Die sogenannten fiskal~schen SlJraÜaten (Z. 2) österreich]schen Stlraf.anspruch grundsätzlich der 
sind nur ausnahmsweise und a,UJf Grund heson- V:onzug g,egehen werden kann und auch solil. Der 

häufigste Anwend,ungl~fal1 des § 16 'wÜrde die derer 2JwisichensnaatiliCher \l:ererriibarongen Gegen-
stand der Auslieferung. Der Begriff der fiskali- Begehung der Tat ,im Inland sein f§ 62 StOB), 
schen Straf.tat umifiaßt jedenfalls ZuwideJ:1hand- aher auch die in den§§ 63 und 64 SvGB vor,ge
I '" Ah b Z U d M I sehenen Fälle einer primäl'en ooterrei,chischen 
uchnr~'fe~ gegDen ch' gd·a. en

b
-, °d - IUn

E 
,.ohnopo vdor- Gerichtslba,rkeüt würden die A<u~slief,erung wegen 

s n cen. ur le ' eson ere ·rwa n<Uug ,er . I b J:b H dl 
D '. e!h. d ·d "ß' Itm Aus! and ' egangener stmr' arer an ,ungen 

eVlsenver,g en un ,er Verstoe gegen Vor- chi' ß D TI '11 d § 65 Ab 1 Z 1 S GB 
ch 'f "b dAß h d I d B auss ~e 'en. er '~·'a es s.. t s n ten ur er en u en ane 0' ,er gegen e-" ., . . . ' ' ,,,' 

wl'rtsch ft 0 schr·fte.n B' Z _ (osterrelchLsche Gerlch,tlSbarkelt wegen der oster-
a sv r 1 ,z. ,1m usammen 'ch' ch ('~ b" eh f .1 T" )' h' h 'R t". ß h d kl 1161 1S en JcaianS urgers a twes aters Lst ler 

antgelml~ lt
d
, ßa lOnchlerud~gSIffi'G'a nai men, wur ~b ar- nicht gesorude11t -ammbühren, weil inSioweit be-

ges'· '", ,a ,au Lese ruppe ,,"on 5,nral1 aren 'd b d A I' f' , 
H ' dl' sir ef eh lich fisk r ch retUs as Ven or, er us 16 erung eIgener Staa'ts-

an <ungen ,au ~erungs~e . t . '. a, ~s . en bÜfiger .(,§ ,12) ,eirugr~ift. 
Stra!ftaten 'g.!elchgestel1t WIrd. Der elgent'hche 
G11und für den Aus·schluß derart~ger &tra:fbar,er 
Han,dl:ungen von der Ausliefel1Ung ist daTin zu 
suchen, daß hi,er ungeachtet des regelmäßigen 
Vorhandensevns aJnal'oger TatibiLder in den 
Reclrtsol"dnungen der betdilligten Staaten die 
Identität des geschützten R.!echtsgutes un damit 
die beiderseitige Strafqarkeit' "in concreto ' zwei
fdhaft Isein wil'd, , weill ein V:er51tiOß ge en die 
Finanz- oder Wiirvsmalf.tsordnung :des eine . Staa
tes von einem anderen Staat nicht unbed gt aLs 
Bee~nträch,tligung stra,frech1llich geschützte Inter
essen aufgefaßt werden muß. Sofern die usrbil
dung von WirtschaJfitsgemeinschaften od, 
handdszonen eine enge11e ,zwischensta3ltli 
sammenarbeit <und damit eine AUs'lider 

Das V,enbot der AUislieferung !bei eigener Ge
richtsharkeit soll 'aber dann nicht gelten, wenn 
das StrafverfaibJI'en h10ß ,auf einer ~e~en'Ülber der 
AusLieferung :su'bs,idiären {stellvettr,etenden) Ge
richtsbarkeit (§ 65 'Albs. 1 Z. 2 StGB) beruht, 
wenn es im ersuchenden Staat iCriheiMich Jeichter 
durchgetühl't werdenköl1Inte oder wenn sich die 
spxter,e V ollsoreckung imers<uchenden StaM als 
zW1ecl~mäßi.ger c11wei:st. Es wäre etwa an den Eall 
zu denken, in dem sich d3iS österrcichLsche Ge
richt vor Beweisschwierigkeiten sieht, weil sich 
di,e ß.ew,eismittel iiJberwi,egend im e11suchenden 
Staat befinden, oder an den Fall, daß dem Täter 
neben der demA:uslief,erungsbegJehr,en zugvunde 
liegenden TaithGindlung m:ehll'ere g:leichartige, im 
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ersuChten :Staat heg;lngene 'tat!hMlidhmgenzur 
La;st Eeg.en, de~en\ gemeinsameAlburtei1un.g im 
e~suchen;deri :$t;JJ;lt aus Gründen Ider W.ahl1heits
findung oder der StJrafzumes~ung 2lWlCckmäßig 
erscheint. Es wäre nicht vertretlbar, ,auch in sol
chen Fa111en auf der Geltendmadl'wng des eigenen 
StJraJfallisprumes zu beharren, es sei denn, daß di.e 
auszulief,ernde Person durch eine Aiburte~lung 
der auch dem österreichismeIlJ StraJflam~pruch un
terliegenden strafhaJren H;lndLungen ilInaJnderen 
Staa!t ,etwa wegen w,esenr1iCh strengerer Strrafdro
hungen einen e11heibLimen Nachteil1 zu gewärtigen 
hätte (Ahs. 3 11etlZJterSaitz). , 

Der Grun'dsatz ,,'ne h~s in idem" l~eße es a;ber 
auch in den FäHen, in 'denen die eigene Gerichts
harkeit dLe ,Aoolietferung nicht ,aUSlich1ießt, un
bi·1l1g eI"Scheinen, dU,e auszuliefernde Person in 
einem anderen StaJat der neuerlichen Durchfü:h
rung ,eines· Strafvertf,arhrens . wegen des in öster
reichs brereios endgültig - nicht nur nach den 
GesichtJS.pullikten des ,§ 9 Albs. 3 - beurteiJten 
Sachverha;ltes ia:U!SZU-SetlZen. InlSoweit bleibt die 
AUJS1Lieferungdaiher ebentf,atLs z,ulässi·g (Abs. 3 er
ster Satz). Ein Freispruch oder eine Einstel.1ung 
eines StmfveI1faihr,ens ,aus dem Grund, daß eine 
österreichische Gerichtsbarkeit nicht gegeben sei, 
wird eine Auslieferung. dagegen nicht hindern, 
weil nach Ahs. 1 ,eine AUsilietf.erung nu,r bei Be~ 
stehen einer österreich,i,schen Gerichwbarkeit aus
ges'chloss,en sein soll. 

Zu § 17: 

Eine konsequente Anwendung des Grundsat
zes "rue his in i,dern" 'a!Ulf die Auslieferung gebie
tet es, nicht nur EnltlscheidJungen österreichischer 
Gerichte (!§ 16), sondern in einem gewi&sen Um
fang ,;luch ausländischer Gerichte, zu berücksich
tigen. Es wäre jedenf.aIUs ,unbillig, etwa einen 
jugoshw.iJSchen Sta.atsangehörigen zur Strafver
folgung wegen einer in der BundesreP'UJblik 
DeutJscMand bega,ng,enen str;iJf!ba'ren Handlung 
an Jugosla!W,ien 'aUiszuliefern, wenn er vom zu
ständigen .aeutsch,en Gericht rechroskräftig firei
gesprochen worden ist. Nicht gerechcl'.ertigt wäre 
auch,e~nen jugoslaw1schen Staatsangehörigen, der 
weg·en einer ,in' der ißundeSlrepu:blik DoooschLl<nd 
be~angenen ~ra~barren Handhmg ber,eit.s in Ju
goslawien aJhgJeurteilt worden ist und die Stnfe 
v,el1büßt hat, zur ne,ueIilichen StraJfve1'1foJgung an 
die Bundesrepu:blik Deutschland ausrzuli.efern. 
§17 ,unte11Schei,det im Sinn der heiden 'ß.eiSipjele 
zwiJSchen Enoscheidungen, die im Tartö·1'1tstaat, in 
dem der Sam'Vlerhalt Wlohl am besten beurteilt 
werden kann, getroffen wurden (2. 1) und Ent
scheidungenandel"er <dritter) Staaten (Z. 2), die 
etwa 'autf Grund des ,Personall1tätJsprinizips er
gangen sind. 1m oosteren falll soU auch auf frei
spl'echende Et'kienntnisse und auif EinsteHunrgen 
des Straherfahr.ens Bedacht zu nehmen sein, im 
letz,ten Fall soll nur StraJfv,erlbüßung, Strafier'laß 
oder Vol1streckungJSverjährung die Auslieferung 
hindern können. Diese IBestlLrrmnup.rgen wurden an 

dlls StOB(§ 65 Albs, 4) angepaßt, gehen jedoch 
'insolWe1t dall'Ülber hinaus, ·a!1sd'UiIXh die Fassung 
"zur Gänze oder für den noch nicht V'dlLstr.eck
ten Tei,l .nachg.eselhen" ~. ,an1ders aJLs bei der Fas
sung des § 65 Albs. 4 Z. 3 StJGB ("erl1aJssen") ~ 
;JJuch einle hedin,g-te StJrafnadt:>icht oder eine be
dingtle Entlassung ;aus einer Frdheit&Sltrafe eine 
Ausllieferung ·a'UJsschLießen soll. 

Zu § 18: 

M~t Hilf·e der bei' der Entscheidung über ein 
Aus,lieferungsbegeihl"en vOl"Zunehmenden "sinn
gemäßen UmSteHurugde5 Sachverhaltes" ooH ge
prü1ft werden, ob \der. SachV1erthallt, wäre er im 
ersuchten StaJaJt v'erw'irlclicht 'Wor,den, auch dort 
strarfbar wäl'e. Die !A'US1~etf'erung muß dliher aiUS
geschlossen wel'lden, wen,n die Stl'aiflb.ark.eit oder 
Vollstlreckharrkeit nachdem Roecht \des emuchten 
Stliates -:- bei sinngemäßer Umsnellun.g des 
Sachrverhalites -:-Wlegen Einrtr,itlt !der Viel"jä'hrung 
ausg,esch1oSls.en wäre. 

Nicht einheit'lich wUl1de bisher rue Fl!'age be
antiW()lrtet, iruwieweit bei ,der ,PrürDung, ob nach 
dem Recht deser:suchten Stala>tJes Verjährung ein
getreten ist, aruch ·auf Umständre Bedacht genom
men werden kann oder muß, di,e im ersuchen
den Staat die Verjährung. un1letibrechen oder 
hemmen. Es w.~l"d gelegentlich d~e Ansicht' ver
tretien, der' ersuchtle Staat ,müsrse 11ede Unteribre
chung (Hemm'Thng) der V,el'lj~runlg, die nach dem 
Recht 'des er:s,uchendien Sta"aItes ,rechtlSlWirksam ist, 
anerkennen und seiner Entscheidung zugrunde 
legen. Nach überJW~egender Ansicht muß jedoch 
der ,uIlJtertbrechende oder 'hemmende Umstand 
seiner Art nach geeigruet !sein, eine an'a'1oge Wir
kUlnga:uch ;im ersU'chtlen StJa~ het'V'Orzumfen. 

Der 'EintJrrtt der V,el'jährung schon nach dem 
Rlechrt ,des .ersuchenden StaJates 1Sd11 die IAusrliefe
rung ohne 'WeitJeres ,;lUlSischließen. In einem sol
chen gaU wird üherdies ein AUismd,erun,gsersu
chen kaum j,e g(lSltJel~t und ein et;wa bereits ge
stJelltes Er,suchen J."e.ge1mäßig zUI1Ückgen'Ommen 
werden. 

Zu § 19: 

, Während die A:btleili.nungsgl"Ünde der §.§ 14 bis 
18 j;hren Grund inder An oder iE~gellischaft der 
straflbaren Hand1ung halben, sin,d im § 19 Aus
lieferungsv.e,rhote 'ZUIS:limmeDJg.efaßt, di·e aiUif den 
er.suchenden Smat seiLbst B.edacht neihmren. 

Z.1: 
Art. 6 M:&K v,erpflichrtet östi;lrreich, jedem 

An.g,eklag.ten rue iDUirchIDhrung eines "fairen" 
Str:a.fverfalhl'enJs unter Wahrung bes<tLmmter, die 
Verteidigung sichernder. MindestJl'Iechte zu ge
währleüs!len. Diese Verpflichtung !bezielht sich riur 
auf in1än,düsche s,tJraJfvem,almen Ulnd bedeutet 
nicht, daß· österreich, von der MÖgllichkeit· der 
in d,er Konv,ention V'orglesehenen Staatenbe
schwerde abgesehen~· aUlf die· Durchtfuhrung eines 
im Ausland gegen ,eiIlJen AuSländer geführten 
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Verttalhrens Einfluß nehmen könntJe. E:s würde 
aber dem GJ:'1undgedanken der KQnven ion, in 
Extr,emfä,uen auch der,en Art. 3, wide rechen, 
j'emanden zur DurchJfü:hrung eine.s S\l~a vcrf,ah
rens, bei dem 2m h(lSOil"'~n ist, daß es den rund
sätzen des Al"t. 6 MRK nicht etlItßlprech,e 
oder zur VoHstJreckUi11ig ,eines Ul1'teiles 
fern, das 'unter Mißachtungdiarer G 
zustande gekommen ist. So 50lil etwa ach die 
Auslielflerung zU!r VoLJ.S1trecku,ng eines UJ:'1\l II,es un
zuiläsJsig Isein, mit ,dem di'e aUSlZJu1ietfernde Person 
in ihrer Abwesenihe~t schuldig erkannt orden 
ist, wenn in dem dem UrteLI vorang.eg ngenen 
VeJ.1faihren g'r'OOd1egend!e Verteidigun r,echt'e 
zum N achtei,l des Albwes'enden verteltiZt orden 
sin,d. 

Z.2: 

lEine Aus1ietferun1g zllir VldllJsoreckung e ner atn 
sich unlbiedenkrLichen Sorafe, die aber 'VlOra icht
lich' unter menschenunrwiiJ:'1digen Bedi 
voHzogen werden w.urd, wÜllide den die 

Regelung des § 14 des Entwurfes einen umfas
senden Schut;l vor Auslieferung 'an einen Staat 
bieten, in dem die Gefahr politischer Verfolgung 
droht. Das Verbot der Abschiebung politischer 
Flüchtlinge stellt nur einen Teilaspekt des Asyl" 
gedankens dar. Der Entwurf ergänzt dieses Ver
bot durch das weitete Verbot der Auslieferung 
von Personen, die aus den' in Z. 3 angeführten 
Gründen :in österreich Asyl und damit Schutz 
vor der Auslieferung genießen sollen. 

Die Bestimmung der Z. 3 steht im Einklang 
mit der traditionellen Rechtsprechung der öster
reichischen Gerichte und' der' Praxis des Bundes
ministeriums für Justiz, die außerhalb des Gel
tungsbereiches des Europäischen Übereinkom
mens bisher allerdings in der Hauptsache nur auf 
der Heranziehung einzelner Grundsätze der 
Flüchtlingskonvention, BGBl. Nr. 55/1955, be
ruhte. 

Zu § 20: 

ferung ibewimgenden Staat sellbst dem Nicht nur die Art oder Eigenschaft der straf-· 
der UnmenschJ,ichkei,t aUlSSetrzen. Sie roH baren Handlung vermag die Auslieferung aus-
ausgeSchlossen wer,den, ohne Rück&icht arauf, zuschließen, sondern auch die Art der Strafe 
ob die den Geboten ,der HUiIIlalfii,tät wi, ers-pre- oder der vorbeugenden Maßnahme, die im er
chende Voli1streckung auf das VollzuglSisYs em des suchenden Staat droht oder zu deren Vollstrek
ersuchenden StJaJalles im allgemeinen 0 er atuf kung die Auslieferung begehrt w,ird. Bedacht zu 
eine zu befürchtende .ruskr,iminLel1'oode ehand- nehmen war vor allem auf die Todesstrafe, zu 
lung de,r auszuLiefern;den P,erson, sei es as poli- deren Vollstreckung, falls sie bereits rech'tskräftig 
tilschen oder andenen Grunden, zuliÜckz, führen verhängt wurde, keinesfalls ausgeliefert werden 
ist. D.ie Bestimmung der Z. 2 trägt der Recht- darf (Abs. 2), Ist die strafbare Handlung im er
sprechung ,der Huropäisch'eIl Menschenne lrom- suchenden Staat, sei es auch nur wahlweise neben 
mi.s.sion Reclmung, dJie [,n der;artigen Fä!ll n eine einer Freiheitsstrafe, mit der Todesstrafe bedroht, 
V,eJ:'1Letzimg des Art. 3 MRK :durch den alUlSlie- dann soll zur Strafverfolgung nur ausgeliefert 
fern·den Staat in Betracht g,ezo~en hat. 15 nicht 

werden dürfen, wenn der ersuchende Staat ge
di,e Art des Vollzuges, SOlidem die Stra: aJnt an 

währleistet, die Todesstrafe nicht zu verhängen S'ich un:zul:issig, hätten:icht Z. 2, SIOThdCir § 20 
zurAJlliwend:ung Zu kommen. (Abs. 1). Der Entwurf ist damit dem öster

reichischen Vorbehalt zu Art. 11 des Europäischen 
Z.3: Auslieferungsübereinkommep.s, ·BGBl. Nr. 320/ 

Während § 14 des Entwurfes die Ausli ferung 1969, gefolgt. Es wird nicht verkannt, daß dieser 
wegen strafbarer Handlungen politischen harak- sehr weitreichende Vorbehalt in einigen An
ters ausschließt, soll Z. 3 die Auslieferung wegen wendungsfällen langwierige Verhandlungen mit 
an sich der Auslieferung zugänglicher str fbarer Staaten, in denen die Todesstrafe noch nicht ab
Handlungen verbieten, wenn die auszuli fernde geschafft worden ist, notwendig gemacht hat. 
Person im ersuchenden Staat, entweder' i Zu- Der ersuchende Staat ist aus verfassungsrecht
sammenhang mit dem Strafverfahren od r un- lichen Gründen oft nicht in der Lage, durch die 
abhängig davon, der Gefahr einer poli ;ischen Erklärung, die an sich angedrohte Todesstrafe 
Verfolgung und dadurch einer Beeinträ tigung werde nicht verhängt werden, seine Gerichte, 
ihrer Lage ausgesetzt wäre. Vorbild dies r Be- oder durch die Erklärung, die verhängte Todes
stimmung ist Art. 3 Abs. 2 des Europ 'ischen strafe werde nicht vollstreckt werden, das zur 
Auslieferungsübereinkommens, wonach di Aus- Ausübung des Gnadenrechtes berufene Staats-
lieferung ähnlichen Beschränkungen unter oberhaupt zu binden. Dies kann dazu führen, 
wird, wie sie in der Konvention über die daß bei Fehlschlagen der mit dem ersuchenden 
stellung der Flüchtlinge, BGBI. Nr. 55/195 , (ins- Staat mitunter ·zu führenden Verhandlungen 
besondere Art. 33)', bereits für die Aus eis.ung wegen der dem Auslieferungsbegehren zugrunde 
und Zurückweisung von Flüchtlingen orge- Eegenden Tat ein inländisches Strafverfahren 
sehen sind. Der Entwurf will dem Auslief rungs- durchzuführen sein wird (§ 65 Abs. 1 Z. 2 
verbot des Art. 3 Abs. 2 des Europäische Aus- StGB). Dies muß aber in Kauf genommen wer
lieferungsübereinkommens umfassende eltung den, weil das im Verfassungsrang stehende Ver
auch außerhalb des Bereiches dieses überei kom- bot der Todesstrafe österreichischen Behörden 
mens verleihen und im Zusammenhalt it der, auch jede Mitwirkung an der Verhängung oder 
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Vollstreckung dieser unmenschlichen und daher 
von der österreichischen Rechtsordnung miß
billigten Strafe verbietet. Es muß ,daher vor 
jeder Auslieferunginzweifelsfreier Weise sicher
gestellt sein, daß es nicht zur Todesstrafe kO,m
men wird. Es ist eingewendet worden, der er-~ 
suchte Staat sei nicht berechtigt, seine eigenen 
Wertvorstellungen von der Todesstrafe dem er
suchenden Staat durch eine Verweigerung der 
Auslieferung aufzuzwingen; er sei nur berechtigt, 
die Umwandlung einer verhängten Todesstrafe 
[n eine Freiheitsstrafe zu empfehlen. Dieser Auf
fassung ist aber auch in den von 'Österreich in 
letzter Zeit abgeschlossenen Auslieferungsver
trägen nicht gefolgt worden. 

Abs. 3 sieht ein analoges Vorgehen wie bei der 
Todesstrafe für Strafarten vor, die, wie etwa 
körperliche Züchtigungsstrafen, als unmensch
lich, grausam oder erniedrigend empfunden wer
den müssen. Die Auslieferung wegen solcher, 
mit Art. 3 MRK nicht zu vereinbarenden Stra
fen würde öste~reich selbst dem Vorwurf einer 
Konventionsverletzung aussetzen. 

Zu § 21: 

Das ausdrückliche Verbot der Auslieferung von 
Strafunmündigen war erforderlich, weil es aus 

, dem Grundsatz der beiderseitigen Strafbarkeit 
(§ 11 Abs. 1) allein nicht mit Sicherheit abge-
leitet werden kann. ~ 

Zu § 22: 

Die Problematik der Auslieferung voh Jugend
lichen ist bisher kaum berücksichtigt worden 
und hat daher in österreich keinen gesetzlichen 
Niederschlag gefunden. Im Rahmen des Aus
lieferungsverfahrens kann eine Prüfung, ob der 
auszuliefernde Jugendliche inder Lage war, das 
Unrechtmäßige seiner Tat einzusehen oder nach 
dieser Einsicht zu handeln, regelmäßig nicht vor
genommen werden. Es muß aber versucht wer
den, ausgesprochene Härtefälle zu vermeiden. 
Als ein solcher wäre eine Auslieferung eines 
Jugendlichen anzusehen, der etwa mit seiner 
Familie in Osterreich lebt und der durch die 
überantwort~.mg an eine ausländische Behörde 
jedes Kontaktes mit seinen Angehörigen beraubt 
würde. Ein Strafvollzug im ersuchenden Staat 
könnte unter solchen Umständen kaum dem Er
ziehungszweck dienen. § 65 Abs. 1 Z. 2 StGB 
gibt im übrigen in diesem Fall die Handhabe 
zur Durchführung eines inländischen Strafver
fahrens. 

Ist die Auslieferung an sich nicht bedenklich 
oder unter den gegebenen Umständen sogar im 
Interesse des Jugendlichen selbst gelegen, soll 
di!!ser unter gewissen Voraussetzungen den Be
hörden des ersuchenden Staates schon vor der 
Entscheidung über das Auslieferungsbegehren 
übergeben werden können (§ 36 Abs. 3). Auf 

diese Weise wird bei Jugendlich(!n eine Abkür
zung der Auslieferungshaft bewirkt werden kön
nen. Aus humanitären Erwägungen sollen hier 
nicht nur Jugendliche, sondern auch Personen 
Berücksichtigung. finden können, die etwa in 
österreich eine .berufliche Existenz geschaffen 
haben oder bei denen aus Gründen ihres hohen 
Alters, ihres Gesundheitszustandes oder ihrer 
familiären Bindungen die Auslieferung infolge 
der mit ihr verbundenen Weiterungen und 

·schwerwiegenden Eingriffe in die Persönlichkeit
sphäre eine nach den Grundsätzen der Verhält
nismäßigkeit auch unter. Berücksichtigung der 
Schwere der Tat nicht mehr zu rechtfertigende 
Härte darstellen würde. 

Zu § 23: 

Der im Entwurf auch an anderer Stelle (§ 70), 
und zwar im Zusammenhang mit der Erwirkung 
der Auslieferung erwähnte Grundsatz der Spe
zialität der Auslieferung ist einer der wenigen 
Grundsätze, die auf dem Gebiet der Auslieferung 
als allgemein anerkannte Regel des Völkerrech- ~ 
tes (Art. 9 B-VG) angesehen werden können. 
Aber schon der Umfang der sich aus dem Grund
satz ergebenden Verpflichtungen wird von Staat 
zu Staat unterschiedlich beurteilt. Hier soll nun 
die gesetzliche Regelung eingreifen, nach der die 
Auslieferung nur. dann zulässig sein soll, wenn 
die Einhaltung des im einzelnen näher ausge
führten Grundsatzes durch den ersuchenden 
Staat gewährleistet ist. üb dies der Fall ist, 
wäre an Hand eines etwa anwendbaren Ver
trages, der innerstaatlichen Rechtslage im er
suchenden Staat oder auf Grund einer besonde
ren "Spezialitätserklärung" des ersuchenden 
Staates zu prüfen. Die ausgelieferte Person soll 
demnach wegen Handlungen, die von der Aus
lieferungsbewilligung nicht umfaßt und vor der 
Übergabe begangen worden sind, Schutz nicht 
nur vor Strafverfolgung und Strafvollstreckung 
genießen, sondern auch vor der Weiterlieferung 
an einen dritten Staat und vor jeder anderen 
Freiheitsbeschränkung (Abs. 1 Z. 1). Aus dem 
Verbot einer jeglichen Freiheitsbeschränkung er
gibt sich auch das Verbot der Abschiebung der 
ausgelieferten Person. Außerdem muß auch ge
währleistet sein, daß die ausgelieferte Person, 
wenn sich nach der Auslieferung eine andere 
Qualifikation der dem Auslieferungsersuchen zu
grunde liegenden strafbaren Handlung notwendig 
erweist, nur. dann verfolgt und bestraft wird, 
wenn auch . unter Annahme dieser abweichenden 
Qualifikation die Auslieferung zulässig gewesen 
wäre (Abs. 1 Z. 2). Eine solche Garantie er
scheint schon deshalb erforderlich, weil andern
falls die in diesem Bundesgesetz enthaltenen 
Auslieferungsverbote umgangen werden könnten. 

Der nacht-raglichen Strafverfolgung, SOralfvoH
streckun,g oder W,eiterEeferung einer berellt1S aus
gelieferten Person soU nur zugestimmt werden 
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,dürfen, w,enndie -Auslieferung zu bewrl'ligen ge
wesen wäre (Albs. 2). Das dalbei ziu beolbachtende 
VeI1faihren soH 5:ichnach § 40 richten. 

D~ej,m Abis. 3 Z. 1 und 2 vorgeselheruen A~s
nahmen entsprechen· den auch !in Ausllieferungs
verträgen üblichen ~egdun!\,en. Der Entfall der 
mit ,der;Spezia<Ht~t der Auslieferung v,erhuncLenen 
Besch,rän!k:ung,en der 5traiverfoI.gung, Stra,fvoll
streckung und W,ei,terlieferung hat seinen Grund 
darin, daß es in derartigen Fällen nicht r mehr 
gel'echtfer>t~gt wär,e, dem'iBeschur1di.gnen oder Ver
urteilten ,die Sonde·rstellung ,einer "aUls,geli~f,erten 
Penson" einz,uräUlmen. Auch ,im iFaM der Z. !3 150111, 
wenn ,der Auszuliefiernde nach entsprechender 
Belehrungülber d~e rechtlichen Folgen \l!uf die 
Durchfühf1Ung des förmLichen Au~lie1f,el"'Ungsver
fahrens verzichtet hat, daIVonaibges,ehen w' rden, 
,"on demetisuchenden 'StaaJt; die, Eitnlhaltu g der 
Spezialität d~r Au~liefe'rung :zuv,erlangen. 

Zu § 24: 

I· 
I 
, 

. I 

I 
, 

29 

. Durch die A~sfdlg.ung soH in die Rech'be ,drit
ter P,erSionen, die sie an Iden zu übergehenden 
Gegenständen~r'wotiben hahen, nicht unnötig 
und ung,erechbEel'tigt eingegriff,en werden 
(Albs. 4). Eitne ErschweI1ungder ,AuSIÜbung solch,er 
Rechte wäre 'etwa,anzunehmen,· ·wenn der in 
o.sterreich wohnende gutgläulbigJe EI1wetber ,durch 
die AustoLgung gelZwungen würde, &ich vor 
einem ausländi,sdlen GeI1icht i,n"inen Rechts
str,eit einztJIla~sen. Nelben privaten 1ntel'essen wä
ren wohla,uch ',oo~che der Republik Österreich 
beaCt1.tlich, auf d:~e im Rafhmen des a'Ugemeinen 
VOl1behaLtes des :§. 2 Rücksimtzu neihmenist. 

I 

Zweiter Abschnitt 
I 

Vorbemerkungeh zu den §§ 26 bis 41: 
I . 

Der ZJweite AJ~schMt1t des 11. Hauptstück,es be
faßt sich mit dth ~Ol'mellen AUJSlieferurugsrecht, 
das einen iZwischenstlaJtlichen lß,ereich (Ausliefe
rung5unter'lla.gen,1 ,F-risften, GeschäifitSJW1eg) und 

Das ZwsammeIJItrleff,en v.on AusLide,run. sersu- einen innersta:atl:ichen Ber,flich, nämlich d;liS Aus
chen mehrerer Svaaten,die sich auf dieselib oder lieferungsvertfa:hten lim 'eng;el1en Sinn umfaßt. Das 
:l!uf verschiedene s~ra,Bbare Ha.nd1un~en be iehen letZJte,re IWIird im /gdtenden Recht von§ 59 Ab,. 1 
können, ~ol'l nicht 'Zur Un!ZIulässiigkeit eine A'US- 5tPO behandelt. Diese aLs ZUls,tändigkeit.s'Vor
liderung führen. Da nur einem der A sliefe" schTilft gefaß'te Bb~üm:mung geht im wesentlichen 
rungisernuchen FdLg,e .g~ehen werden kann, müs- unverändJert a.Ulf I das Hof,dekret 'Vom 10. Dezem
sen ,die ülbl'lgen Auslieferung,sel'isuchen auf diese ber 1808, JOS Nr. 874, ZUl1'lück. 
Entscheidung v,el'wi"s,en werden. Zugleich .oder .. 1.1 1 , N 1 11 ,B,eI emer ~eglS atlven ' !etIIl'e@e ung so nun-
nachträglich soll aber ,der Wieitetilideru g an mehr ülber diel-udimenttäre Regelung ,d'es § 59 
einen dritten Staat durch den Staat, and n zu- StPO hin:llusgehJ.nd und iIlJach dem Vor!b~ld ent
nächst . ausg.elidert 'Wur,de, Zlugestiimmt erden sprechender Regdung;en des Auslandes ma'terie1-
können. Der Entwurf führt, na,ch dem V rlbild les und for1ffiell~s ,Ausllefel1Ungsl1echt in einem 
entsprechender Regell'ungen in Afll.~l~elf.erun ,we-r- Gesetzeswel'k rz;u:sammeng.efaßt werden. Die ,dJa
trägen, beispieLsweise Richtlinien für ;eLie Ent- mit ve,rhundene ~UiSschej.dUlll.gdes§ 59 StPO aUis 
scheidung über die Einräumung des Vor ange5. der Sur:a1EpI1ozeßordnung i.St für del'en Sy:stematik 
an. Eine Ibindende Rangof,dnung untier cl n di\e kein Namtehl. '1 

Auslieferung ,ersuchenden Staaten etwa in dem 
Si'nn, -daß dem Staat des Tato1'ltes in jedem Fall Zu § 26: I 
der Vorzug zu geben list, hat sich schon anläß·lich 
der Ausa,rbeitung von AUisLieferungsverträgen Die Zulstätndigkeit d-es Gel,"ichtsulOIf,es ersit,er In-
als nicht z'W,eckmäßig, wenn nicht un.möglich er- oSta.niZ soll sich + 'WIieb~sher - ,in erster Linie 

nach dem Wohnsitz oder Auf.en'uhail:t des Aus-w]esen. , . . 
zuliefe,rnden, in Ermangdung eines wIchen nach' 

Zu § 25: 

D~e Ausfiolgung 'Von Gegenständen - z di,e
sen zäJh].en auch Gel'dlbetr1i~e -, die mit der straf
baren HandIung in einem g.ewilssen Zus men
hang 1St ehen, Ibildet ~1.:lIcheine'r zwischensta:l!t iehen 
Ühungein "Akzessorium" der AwsiHeferun: . Der 
Efiltwurf folgt den in Auslieferungw.erträge Üfb
lichen Regelungen. Aucheitne "se1bständi,g,e', d~ 

. heißt von. der Auslieferung einer Pel'son 'Osg·e
löste zwisch,ensta'atliche Ausfolguilig ,"on egen
ständen wurde hei Vorltiegen glew~sser V !'aus
setzungen V10rgesehen (Abs. 2). Daf'Ülher. hinaus
gehende !Regelun~en wären, soLlte sich dies 
zweckmäßig erweisen, zwischeMtaatlichen Ver
eilnbarungen vOI1zUlbeiha!lten. Dle AlliSfolgung soH 
nur zulässig lSIein, . soweit auch die Auslieferung 
zulässig 19t oder wä.re. 

dem Ort bes,timimen, wo di'eser be~r,et.en wird. 
Befindet sich .de~ Auszuli,d·emde jedioch ,in Haft, 
saHen ,durch ,die frffi'tlegung ,mner b~onder,en Zu
ständigkei1t ifür dfe~en FaU unnöt:i@e üb.er,steHun
gen oder Delegiepl1llgen 'Vermi'eden werden. Neu 
vorgeseihen wlUn~e die suJbs,idiäre Zusrt1indigkeit 
des Landies~erich~es für Str,atsalchen Wi,en, und 
zwar für jene ffäHe, in denen ein zmtändig,es 
östel1re-ichisc4es <rel1icht nicht fleS'tgeS'teiUt werden 
kann. Eine I§ 54IA'bs. 2 StPO \lInalQge Regelung, 
a!1so die Gerichl)Jsst'<lindbestlimmUlng durch den 
Obel1Sten. Gel'id1:ishof, wird nicht vor,geschlagen, 
weil vor ider iB,~gti:mmung ,e~n zuständiges Ge
richt .nicht hesteht, andierersei1ls alber oft Sofor't
ma,ßnahmen, wi,~ zum iBeispieil di,e Vel1häng'UIllg 
der AUls'li:eEerungshaft .oder die Ausschl1dbung 
der gesuchten Pe~son rz;ur Verha,ftung, notlwendig 
sein wel'iden. ! 
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IEn Z'UlsammenJhangsgerichts8ltand (Albs. 2) ist 
auch fü-r '.AlusHeiferung.svel1fahren nach dem VO'r
biLd ,der für. Stra.fverfa~ren besteihen.dIen Rege
lun.gen Igelbotlen.,. um eineunter:schied'liche B,eur
lleiLUßlg cLer:ZU!lrosSi~gkert der· A us1iefer:ulfig durch 
d~e ;sonSit zustäIJIdi,gen vel1schJieden.en· OberIande;s
gerichte 'Zu voermeiden. 

Zu § 27: 

Dem Einlangen eines Auslieferungsersuch,ens ~e
hen häufig MaßnaJhmen vor,aus, die' darauf aib
zi'elen, sich·. ,der aJUiSIZIUEef,ernden P,erSIOn Zu ver
sichern.Es handelt Siich dabei um diie auf Grund 
ei'nes :liusländischen Steck'hl1iefes eingelei,telten 
Faihndungsmaßnahmen -gegen .e~ne P'er·son, deren 
AUlfentlh;l.lt nicht !bekannt ist, 'alber au'ch um 50-

genanntegezid'te Fahnd\lJllßen, 'Wenn ein Aus
Ij,eEeru~sersuchen ,alllein aus Zeitgriinden. noch 
nichlt :gesteHt 'Wel1den konn!te, di'e ge.mch'tle Per
sonaiber Ibereruts aoogefol'1Scht wu!rd,e. Imensten 
Elill wel'dena,Ulf Grund eines ausländischen Er
suchens um Verhängung der Ausliefer:ungiSfhaft 
- die Ülbenmrttlurug eines von' einem arusländi
schien Gericht erl:llSsenen Sneck!briref,es zu Fahn
dungSiZweck.en wird üMicherweise a'Ls Ersuchen 
um Verhängung ider AusLiderungshaft für den 
F,aB ,d'er Betretunlg der gesuchten Person aufge
faßt - nach einer ,V'orläoogen P,rüftung der Aus
li,eferungsfähi,gkeit der dem Ersuchen zugrunde 
lieg,enden stra~baTen Ha'ndlung,en die notWiendi
gen Fahndulligsmaßnaihmen ellwUlLcilten sein. Ist 
der AuJfent!halct ,der ,gesuchlten P,erson bereits be
kannt, ISO wind edord:erlichenf'allls ilhre gericht
liche VierwabJrulljg (§ 175 SllPO) a.nzuo'rdnen 
s·ein. Die Sicherihei1:6o,ngane können uberdi,es we
gen der 'generdLel1J ~ulbsidiären Anwendbarkeit der 
St:PO (§ 9) bei Gefahr im Verzug auch ohne 
richterliche AnordnUing eine ~rläufige Verwah-. 
rung 'Vorndhmen {,§ 177 StPO). 

Ausländ~sche 'Steckibrief.e ~a:ngen zumeilS<t im 
Wege derkrimim,lpoIizdlichen AID'tl~iHe durch 
Vernüt:tlung der Ln~erpO'I ein. D~e Fahndung auf 
Gl1und solcher :liUisländischer Steckibriefe be
schränkt .sich zunächst aUlf Suchmaßnahmen der 
Sicherh eitSibehärden, Idi'e nicht mit ,einern unmittel
baren Eingriff ~n die ~ensönlichkei,t:sIl1ech,te des 
V'erdächtigen verbuntden sind, w.esiha'~b die Ein
sch,aItung der Genichte 'UItlltJet1Jj1eiJben kann. An
ders ist ,es j·edochzu heU'rte~len, wenn sich aus 
dem Faihndungsersuchen ber,ei1:6 konk'rete rnn
weise .auf ,einen Aufenthaltoocrt im Inland erge
ben oder wenn Ma/sSienmedien von den Sicher
hei,tsibdhÖlrden zum Zweck der Pahnd1ung ein~e
schakeltwerden. ,Hier sdll der unaJbihängige iR,ich
terzurP,l1ü1fullig heruJf,en sein, olb dem a'Ulsläm.
dischen FaihndiungsenSluchen leine der AU:5'l:iefemng 
zugäengliche straflbare Handlung zutgrunae liegt. 
Zu dieser P,rMung wird, sm,ern der AuJfen't'hak 
des Verdächtigen nicht iJ;>Iekannt ist, im . Sinn.e 
des § 26 das Landesgericht für 81lratfisachen Wien 
zU9'täIlldlig sein; 

Zu § 28: 

.§ 28 . ibildet die notwendige prozeSlSllale Er
gänwung tzu'§ 65 ,Abs. 1 Z. 2 S~B. Das Straf
~esetlZJbuch lSliJelhrt, gestJÜ1JZ't :liUf ,das U1ruivetrs'a:l- oder 
WeLt;rechtspronzi,p, eine ste~lvel"1lI1etende~~ubsidi-: 
äpe) ,i,nländ1ische StJralftgerichMbaa-1k:eit vor, wenn 
die ,an ,sich zulässigle AUisLiefel"lUng e:inerim Inland 
be'tlietenenPerson ,31US einem Grund urrterMeibt, 
der mitt d.er 'AitIt oder Eiigenschafltder Tat nicht 
im ZUS'amlmenhang steht. Den häu~n An
wen,du'n'glSfalll .di,eser StraJfg,erichitJs'baJ1'1~it bildet 
die Weig,erung oder. Unlt;erlasoong des primär 
zwr S:trafvlerfolgwng oder zu.r 'VollstJrieckung be
rufenen Sta.a'tes, d~e ,AUlSLieferrung rz..u begehr>en. 
Es bedad nun eines ~esetlZLich ~er:e.ge1ten Ver
f.ahr,ens, ·um mö@1i,ch~t rasch zu klären, o!b es; 
ZiU einer Aus.li.ef,erung 'Oder zur EinLeitung eines 
linläendischen Strafv,erfraihnens kommen ~olL Dies'er 
Klärung dient vor allem dieSetzung ei,nerFrist für 
das Einlangen dies AusE,ef'erungs,ersuchens, durch' 
deren erg,ebnisloses Verstreichen die w]dedegbare: 
Vel1m'U'tUlng begll"ÜJndlet wird, die Ausliefe,rung 
werde nlich,t Ib~g,ehr:t. Ein spä'tier ei>n'langende's 
AuslLef.erungser.!>uchen könnte alber noch run Be
handJung g·enommen weriden, es sei denn, das: 
inländische StraJiv;er1f,aihl1en wätre ber,ei1lS rechts
kräf,tig a1b,geschlQSsen (§ 16 Abs. 3 erster Satz). 

.Z)Ulf Begriindung 'des sUlbsidiären östeIN'eichi
schein Stirad,anspruches gemäß § 65 Albs. 1 Z. 2 
reicht ell'tSlprechend den aUiS dem StJraiflgesewbuch 
atbz,uJleiitenden Grundsä<tmen !Und dem darin zum 
Au~dl'uck kommenden VorrMlig ,de!s Tertritorüli
täitspl'inZlips die ef'foilgtose tAnlbietung der Aus
lieferung an den Tator,tlsta:lit aus. 'Nach V'enst:r,ei
chen der bei der Arubie!t'Ung ,gesetzten Frist wird 
e~ne fOlrmdle Iß'ef'l1agung des Heimatstaates d,es 
Tä,ters oder eines sonst zUlst:Lndigen St:liates nicht 
mehr in IB,evI1acht kommen. Einem solchen Statt 
kann jedoch ,der SachVJertha~t formLos mitgetei'lt 
wer,den, um ~hm Ge1eg.enhcit zu gelben, die Aus
lief,emng ZJu 'begehren. W,eg,en der Subs~diaridt 
des öster'!'1eichiischen StJralfarusp!'1uch,(lS sllent dieser 
der 'Aus~ief,eruriIg nicht 'entgegen (§ 16 Abs. 2 
Z. 1), sdlangedas ~m 1rrland e~ng1eleitete Straf
verfahren nicht l'echtlSkräf.t~g aJhgeschkJlSlSen i'~t. 

;Rür die Eün.Leitung oe.s Ved,aJhl"lens zur Anbie
tunlg der ,AI\lJSili,eferung w:~rd .das Vorliegen eines. 
hinreichenden Verdachtes g,efordert. Dies bedeu
tet, daß ein bloß va~er Verdacht, dei Beschul
digte könnte im AUisLan,d ein.e der Ausliefemng 
un'terliegJelndle !SItrafua,re Handlwrug beg,ang,en ha
ben, nicht genri1gt. V,ielmehr sdlletwa auf Grund 
eines :ausländJis'chen St;eckJb1'1ief,es oder Haftbefehls 
o.der .einer ,AuSiSch1'1e~bJung !erkennbar sein müs
sen, daß auch nalch österreichmchemRecht alle 
WieS/entliehen Tatlbestandsmerkmaleeiner 'solchen 
stradlba'ren Handl'u11lgv,erw~r'klich't word,en sind. 
Nur wenn auch nach ,d'er Vernehmung der aus
z·uLiefernden Person cin hinr,eichender Ta'tve,r
dacht bestehen bldbt, !!loH im Sinn des AnkJag,e
prinzips über V,eranlasrurug ;des Sta<VtiSanwaltes 
dem BundesmnniStlerium f'ür Justiz berichtet wer-
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.den. Aurf ,diase Weise 00111 ei:ne Inallll$pl"uchnahme 
,der ste~hv,er~retenden StlraiI1em'tSpfleg,e in FäLlen 
vermi'ed,en werden, in denen es vonaussächltI,ich 
w,eder zur Stelilung eines Auslief,erun~sbegehren~ 
n'Och - mangeIs runIieichenden VeliCli<l!ch\)elsoder 
we~en B'eweisschw~er,igkeilten - IZUr Du,rchfiih
mng ,eines 1nländ.ischen Stlr<1lfverrfahreru; kommen 
wür,de. Von einer &efr'<l!gung sofl1 dann abgesehen 
weden können, wenn ,ein IArusIief,erll'l1JgJSet1wchen 
'angekündigt wurde od'er ei:n~dIiÜckl:icher oder 
aus den UnlSitändJen zu e~cMj.eßeIl!del' Verzicht 
:3!uf die Au:sl.iefer\lJIlIg iheIieitlS vOll'lillegt. 

Das Gericht, das vom iBundesffiinDstJerium ftür 
JustilZ 'vom V,erStr,eichen der für oos Ein1angen 
des A\lJSli.eferungsbegehrMS lbes~iJmmwD. Flrist .in 
Kenntnis wesetz't worden ~t, würd das AusJiefe
rungtwierlliillhpen in ,ein ünländi.sches St\rta~erfah
ren übel'ZlUJlei'tlen halben, sofern !IlJicht slOgl,eich @e

mäß § 9 Abs. 3 von der Verfolgung abgesehen 
wird. Dreses Sllrafverifahren kanin, Wienn das Aus
lief,erungsensuchen illJachnräglLich doch einlangt, 
wieder .in eirn AUlSI1ef,tWll!ngsverlfa:hIien ijber,~el<ei
tet werden. 

Zu § 29: 

Nach .der ißetretl\lJng des V,er,dächitigen im In
hnd sind im Sinn der Ihi~heJ:'ii~en Re~ellll!ng (,§ 59 
tAbs. 3 St!PO) die ,g;e~en die iBilitWieichru.ng nöti~en 
Vopkehrungen ~u wefIien, aiJe Uiruter anderem in 
der Vlenhängung der A1J!slietferung,shaf,t bestehen 
können. Im Sinn der sUlbsidiä.r an'ZU!wendenden 
B'enimmungen der StiPO über die Untlersu
.ch\lJngSlhaift k,a,nn die AusliJeferU!rng;SihaSt enst nach 
V,er1nehffilung der ,a,UI~u!liefernden P,erson ver
:hängt werden, '90ifernein lhilnJl1eichender Verpdamt 
vor1ie~t. Da ~m Ausli!eferung:sv..erfahren der 
Schu'ldvor'WUInf irualLer &egel nicht gepriltt wird, 
w.e;rden ,dabei ,etwa,s Ketingel'1e ,Anfurderungen 
an die Verdachtsintensidt zu stellen sein wie bei 
der V'el'hälllgunig der Untersuchungslhaift, die drin
,genden Tatverdacht voraussetzt. Albs. 1 bringt 
aber andier.erseitszUJm Au~druck, <laß eine bloß 
Jomna!1ePlrufiung nicht a~lieichend wär,e. D~e 
AUI~lireferungl9haft .soll if·emer nur dann v,el'lhän.gt 
werden durlfen, wenrn ;einer der im § ,180 Abs. 2 
oder 7 StPO hezeichneten Umstände vorliegt. 
Die Haft !Soll a'Ußer,dem ,weht 'Vierihängt oder a.UJf
l'lechterhalten 'Werden dürfoen, wenn ,di'e Aus.J.iefe~ 
r\lJIl'g aller V'Üraussicht na,eh ,albzUJleh11ien 'Sein wird, 
etwa weil ,die T:lJt m~t evner d<l!S ertordel'lliche 
M~ndesomaß noicht el'lfieichenden Stlr.a!f,e· bedr.oht 
~st .oder Weu1<n die Haf'tlzw,ecke dUirch ilie Arnwen
dun-geines 'Üder melhrer,er gelinderer MiJtte! er
T,eicht werden können. iDa d.i.e getlinderen Mittel 
den gleichien Zwecken w~e dieÄusl.ieferun~shaft 
di,enen, sollen sie 'n\lJr so ,lang.e an~ew:endet w'er
den dürd1en, alLs 11I0ch ,die Vora1lJS1setz\lJngen der 
A'Ulslief,eruJiligshaftvorliegen. Liegt kein Haft
grund mehr vor, so weroen ;auch bf'l1'!eits ein ge
setztJe geLIDdene M~lltlel 100rJleich aufzuheben sein. 

Die AUSIlieferungiShaft so~l schließliCh auch 
nicht verhängt oder aruJfl'lemlle11hahen werden 

I 
dÜl1f,en, Wienn die Haf.tzwe~ durm eine gleim-
Z1eillig,e gerichitlliche Unte1".such'U:~haltt oder Straf
haf't leIlireicht wenden können (Albs. 2). Es soU 
s.i~~eine gle r ich t 1 ~ c ~ ~ ~aIf't handeln, 

. weil eme rasche Enheb\lJn,gstatlgke:J:'t nur dann 
~ewähn1eistet ~, wenn dem UntJerSluchun~srich
ller· die Venfü.'g'W1Ig ülber d.ie PeI"Son des Auszu
liefernden ohne I el1hrebliche S<hwierLwkeirten ein
geräUtIIlt i:st. W,ül1de eine oodche V;erfügtu~ög
lichkeit nl\lJr durm ,eine AuslieferungJS'haft gewähr-
1eiSitet, so soN qiese Ha!Et v,erlhängt werden, was 
eine Unrterb1"echlung ,dies .StirafvollZU@es Ibewirken 
würde. 

fun Sinn des! sUl1?sirdiiär ,anWiendibaren § 193 
StPO ,epg.~bt sich e1ne Wleitere Begl'emiung der 
Dauer der AU!slieferung;!haif1t al\lJS :ihrem Verhält
noiJs ~u ,der im' e~sumenden Stalalt ~U! erw.aroencLen 
Strafe. In kemem Fa.hl ,!iloll ,rue A.uslieferungJSha,ft 
jedoch länger ,a1sl sechs Monate, in, hesonderen Fäl
len mit Zusoiminung ,des Gerichtshofes zweiter 
Instan'z läng.er aLs ein Ja'hr dauern ,dürfen. 

Zu § 30: 

Im er,suchten iStaat einlangende Ausl~eferungs
ersuchen werden nach z",isch'ensoa'aüich,en Gepfl'Ü
genheiten entw~der im Minister.ium für Auswär
. üge Angdegenh'eiten oder im Jusllizministerium 
einer cS,ummar~~chen Vorprüfung unteflZogen. 
Diese beschränkt sich regelmäßig auf eihehliche 
Formgebl'echen, 'weil die inhaltliche Prüfung den 
Gerichten vOl'behalten ist. Stellt sim bei dies,er 
Prüfung heraus, daß ·das Ersuchen' so schwer,e 
Mängel aufwei.st, daß eine g,erichtliche Enllschei
dung über d.as Ersuchen nicht möglich wä,re, so 
wird es .regdm~ß~g "a limine", a,1so nom vor 
einer Befa~sung, .der zusti:LndigenGerichts.instan
zen, zurückg,ew~esen. Pehlen z. B. eine Sachver
haltsdarstellung oder notlwendig>e Unterlagen, wie 
etwa der Haftb~fehl oder, im FaMder Ausliefe
rung zur SorafvoHstr,eckung, die Urteilsausferti
gung, 'Oder sind andere wesentliche Umstände auf
klärung>slbedürftjg, iSO roll :im Sinn einer Verfaoh;
rensv,ereinfachung her,erts in die~em frühen Ver
fahrensstadium :um eine entsprechende Ergän
zung oder [Aufklärung ensucht wer,den können. 

I '. 

Eine Bef,assungder Gerichte ist weiters dann 
entbehrlich, weAn auf Grund eines rbereits .zum 
Zeitpunkt des F;inlangensdes Ersuchens erkenn
baren Umstandes eine Auslieferung wegen der 
dadurch bedingten Verletzung wesentlicher öster
reichischer Interessen oder etwa mangels Gegen
seitigkeit ahgel,hnt werden müßtle. In diesen 
Fällen soll, wie auch 'bei Ersuchen um übernahme 
der überwachu~g t(§ 63 Abs.l) oder der Voll
streckung ausländ~smer Strafurteile (§ 66), be
reitsder Bundesminister für Justiz ,die Auslie
f.erung a limine ablehnen kÖl1iUen. 

Zu § 31: 

Die auszuliefernde Person muß Gelegenheit er
halten zum AuSlieferungsersuch,en Stellung zu 
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nehmen. Diese Gelegenheit bietet ihre Verneh
mung durch den UntersudlUngsrichter. Dabei soll 
sie über ihr Remt, sich eines Verte~d:igers zu 
bedien:en, sowie insIbesondere darüiber belehrt wer
den, daß sie die Durchführung einer öffent1ichen 
mündlichen Verhandlung Ülber die Zulä.ssigkeit 
der Auslieferung vor dem Gerichtshof zweiter 
Instanz (§ 33) beallltra.gen kann. 

richtshof zweiter Instanz aber m keiner Weisf' 
bindend sein. 

Zu § 32: 

Die Erfahlrung zeigt, daß .sich Personen, auf 
die sich ein LAusliefe,rungserlsuchen bezieht, bei 
ihrer Vernehmung durch den Untersuchungs
richter vielfach sofort mit ihrer Auslieferung 
einvel'Stalnden erklälren und bi't~en, den Behörden Im Einklang mit dem gelnenden Recht und mit 

der kontinental~europäischen übung soll im Rah- des el1Such,enden Staates' sOIgleich übergeben zu 
werden. Derzeit muß auch in solchen Fällen ein men ,des Auslieferungsverfa,hr.ens in eine Prü- ' .. 

fung, ob die auszuliefernde P,erson der ihr zurfö,rmliches Auslieferurugsverfahren nach § 59 StPO 
Last gelegten strafb;l!ren Handlung schuldig zu durchgeführt werden. Die Dauer jedes förm
halten i,st, in aller Regel nicht eingegangen wer- lichen Auslieferungsverfahrens und die mit sol
dien. Es wäre jedoch bedenklich, eine Auslieferung chen VerfaJhren ,s,ehr häufig verbundene Auslie
auch ,dann zu hewi:lligen, w,enn sich gegen den ferun~shaft wird besonders dann, wenn der Aus
Schuldvorwurf el"hehliche Bedenken ergeben, ins- zuliefernde mit ,der Au~lief'erurug ,ein'V,ers'~aIl!den 
besonder,e wenn überzeugende Entlastungsbeweise ist, aLs unbimg hart runpfun,dlen. Es soll daher 
vorliegen oder wenn ,die übermit~elten Ausliefe- nach dem Beispioel ähnlicher Regelungen in ande
rungsunterlagen inl9ich nicht schlüssig sind oder ren europäischen Staaren ein abgekürztes Aus
sonst zu erheblichen Bedenken Anlaß geben. l,ieferung,sverfahren durchgeführt werden können., 
Unter Umständen w1rd ein Ersuchen um Ergän- Eine soilche Regelung würde durch eine erheb
zung der Auslieferung,sunterlagen {§ 35 .Albs. 2) lich'e Verkürzunlg der Haftdauer aucb zu einer 
ausreichen. Der Entwur.f folgt im wesentlichen Entla'stung der gerichtlichen Gef"mgenenhtäuser 
der Rechtspr,echun1g zu § 59 S~PO (Ii.ns:beson'derle beitra,gen. 
KH 3634), nach der eine Würdigung der Beweis- Voraussetzung eines solchen, auch in anderen 
frage und eine Beurteilung der Glaubwürdigkeit Staaten in neuerer Zeit ei1ngeführten vereinfach·· 
der Verantwortung des Auszuliefernden im Rah- ten Verfahrens Isoll die vor dem Untersuchungs
men des AusLieferungsv,erfahren:s im Regelfall richter nach entsprechender Rechtshelehrung aus
nicht stattfindet. Es ist jedoch eine ,gewi.sse Ver- drücklich· erklärte Einwilligung sein, die noch 
dachtsprufungfür den Fall vorge~hen, daß sich bis zur Anordnung der überstellung widerrufen' 
gegen die in den Auslieferungsunterlagen ent~ werden kann. Eine solche Einwilligung der aus
haltenen Vorwürte erhebliche Bedenken e,rgeben. zuliefernden P,erson ,soll die sonst vorgesehene 

, Eine bloße Abschwächung der Verdachtsmomente richterliche Prüfung der Zu1lässigkeit der Aus
wird jedoch weiterhin nicht ausr,eichen. Durch die lieferung entJbtihrlich machen. Die Akten wären 
Er,setzung der im § 59 Abs. 1 StPO verwen- darunsoglflich dem Bundesministerium für Justiz 
deten Worte "auf der Stelle" durch die Worte vorzulegen, daos nach Prüfung der materiellen 
"olhne Verzug" soll zum Ausdruck gebracht wer- Voraussetzung,en grundsätzlich ,die .sofortige 
den, daß eine r,a,Jsch und ohne weiter'cs durch- Durchführung der Auslieferung anzuordnen hat
fÜlhr'bare überprüfung von Einwendungen des (§ 34 Abs.3). Sollten sich jedoch Zweifel an der
Auszuliefemden, die ,seine Unschuld dartun sol- Zulä~sigkeit der Auslieferung ergeben, so soll 
len, wie etwa das Anbot eines Alibibeweises, unabhängig von ,der Zustimmung der auszulie
zulässig s'flion soll. Es ist rbei der EM'wurf'ersteIlung femden Person eine Gerichtsentscheidu,ng herbei
aucherwogen worden, nach Art des anglo-ameri- zuführen sein. 
kanischen Sys~ems eine überprüfu.ngdes Schuld- Bfli Jugendlichen, bei denen die Möglichkeit' 
verdachtes vorzusehen und die Durchführung von der vorzeitigen übergabe nach § 36 Ab~. 3 be-
Bewei,sen zuzulassen, die sich im Inland befinden. steht, sotl eine v,ereinfachte Auslieferung nicht 
Von einer solchen Lösung wurde in über-
.. . d k' 1 ch zulässig sein. emstlmmung mlt ,er ontmenta -europäis ,en 

Übun-g abgesehen, e~nerseits um der Beurteilung 1 

durch das dazu herufene erkennende ausländische 
Gericht nicht vorzugl"eifen, und um es anderer
seits auszuschließen, daß Auslieferungsverfahren 
durch BewflLsanträge in unge'rechtferti,gter W,eise 
verzögert werden. 

Der Bericht ,der Ratskammer des Gerichtshofes 
erster Instanz soll, ebenso wie nach der gelten
d.en Regelung, ,die Beschlußfassung des Gerich~
hofes zweiter Il1Istanz vOl"bereiten, für den Ge-

zti § 33: 

Die für die Auslieferung maßgebenden Vor
schriften - es sind !hier ,in er,ster Linie Ausliefe
rungsverträge zu nenn'en - gehören dem Nor-
menkomplex des Völkerrechts a.n; i~ie verpflimten 
und berechtigen zunächst den Staat als solchen 
und nicht den einzelnen Staatsbüliger. Dieser 
Umstand legt es nahe, auch für den inner,staat
lichen Rechtshereich, wie dies auch in den Rechts
ordnungen der meisten ,anderen Staaten vor ge-
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sehen ist, die Bewilligung oder Ablehnung der I fäHen kann der unmitteLbare Eindruck von der 
~usli~ferung jenem Organ zu ühertrag-en, das auszuliefernden P·erson für -die vom Gerichtshof 
1m EInzelfall dem ersuchenden Staat gegenüber zu treffende EntiScheidung von ausschlaggebender 
als Repräsentant des ersuchten Staates aufzu- Bedeutung:sein. 
treten hat. In den Ausltieferungsverträgen werden 
zur kbwicklurug des Ausliderungsverfahren-s in 
zunehmendem Maß ai-e Just-i;zminis.te6en an SteHe 
der Außenminist-erien der !beteiligten Staaten be
rufen (z. B. Art. VII des Zusatzvertrages zwischen 
der Republik österreich und der Schweizerischen 
Ei,digenossenschaft :cum EUI"opäiSiChen Auslide
rungsübereinkommen, BGBl. Nr. 717/1974; 
Art. 14 des Auslioeferungsvertr-ages mit Ungarn, 
BGBl. Ni". 340/1976). 

Dementsprechend 'schlägt der Entwurf vor, 
diese Aufgabe fü-r den innerstaatlichen Rechts
ber-elich dem Bundesministerium :für Justiz zu be
lassen, dem ,diese Aufgaben s-eit jehler übertragen 
waren. Aber nicht nur die bewährte Tradition 
spricht für diese Lösung, -sondern auch der Um
stand, daß ein enger Konnex zwi-schen dem Bun
desminrstetium für Justiz und den Gerichten, 
denen in Auslie~e.tungssachen bedeutende Funk
tioneneingeräumtsind, bes-teht und das Burt~ 
desministJerium für Justiz den staatsanwaltschaft
lichenBehörden ü1bergeordnet1st. 

Eine Einschlahung der Gerichte -in das Ausliefe
rungsverfahren eI1scheint im Hinblick auf d/ie 
Wahrung der Freiheit des ej,nzel~en unabdingbar. 
Die Lösung der· -F,r-a,ge, 'welche Gerichtstypen 
herangezogen werden sdllen, ist im geltenden 
Recht vorgezeichnet. 

Ungeachtet e1nes Antrages auf Durchführung 
einer öffentlichen mündlichen Verh3Jndlung soll 
die Entscheidung im Sinn des Entwurfes dennoch 
in nichtöff-entlicher Sitzung getroffen werden kön
nen, wenn dem Au~lieferungsel1suchen nicht statt- . 
geg'eben wird. Das rechtliche Gehör rst hier schon 
durch die obligatorisch,e Vemehmun,g durch den 
Untersu<hungsrichter (§ 3 ( Abs. 1) aUi~reichend 
gewährle~lStet. 

Die Verhandlung vor dem Gerichtshof zweiter 
Instanz wird nach den Grundsätzen der Straf-: 
pwzeßordnung durchzuführen sein, wobei jedoch 
vor a,!1em 'Wegen der Gefahr einer Beeinträchti
gung zwischentaatlicher Beziehungen die im § 229 
StPO b(!zeichneten Gründe, die öffentlichkeit 
auszusmIießen, erweitert wurden. Sind. ergän
zende Erhebun~en erforder11ich, kann das Ober
landesgericht diese Iselbst dUrchführen oder den 
Untersuchung-srichter ,damit beauftragen (Ahs.5). 
Der auszuliefernden Person !soll GelegenHeit ge
g_eben wer dien, -sich zu ailen tatJsächlichen und 
rechthich,en Aspekten der Auslief,erung zu äuß'ern. 

Eine erhebliche Mehl1belastung' der Gerichts
höfe zweiter Instanz durch öffentliche V,etihand
lungen in Auslief,erungssachen list nicht zu be
sorgen, weil ein erheblicher T'eil der Ausliefe
rungsfäUe -voraussichtlich im vereinfachten Ver
fahren (§ 32) erledigt werden kann und auch 
sonst Anträge auf Anberaumung·e'iner Verhand
lung vrelfach untenbleiben werden. 

Im Hinblick auf die smon in den Vorbemer
kungenzu den §§ 26 bis 41 wlie auch zu § 30 
erwähnte Aufgabenteilung sieht der Bntwurf -eine 
Unterscheidung zwischen der Beschlußfassung 
über die Zulässigkeit einer Auslieferung (§ 33) Zu§ 34: 
und der Bewilligung bzw. Ablehnung' der Aus- . Der Bundesmini!ster für Justiz soll an einen 
lieferung (§ 34 Abs. 1) vor. Aufgabe des Gerichtes die Auslieferung für unzulässi,g erklärenden Be: 
wird es sein, die Zulä.ssrigkeit -der Auslieferung schluß des Gerichtshofes zweiter Instanz gebun
nach den Bestimmungen des el1sten Abschnittes den sein. Lm übrigen wird er bei der Prüfung, 
des II.Hauptstückes (§§ 10 bis 25) oder nach enh ob die Auslief,erungzu b~wil1igen oder abzuleh
sprechenden, in auslief-erungsrechtlichen Verein- nen ist, auf die ,im lAbs. 1 besonders hervorge
barungen entJhaltenenBestimmungen zu beurtei- hobenen Grundsätze sowie darauf -Bedacht neh
len. 

Im Verfahr·en vor dem Gerichtshof zweiter 
I.nstanz soll die im geltenden Recht vorgesd{ene 
Beschlußf.assung in nichtöffentlicher Sitzung zwar 
grundsätz1ich bdbehalten werden, im Interesse 
einer Ausgestaltung des Grundsatzes -des recht
lichen Gehörs auch im Ausliererungsverfahren 
soll auf Verlangen -der auszuliefernden Person 
o,derdes Oberstaatsanwaltes nunmehr jedoch 
eine öffentlich'e VerhQndlung anzuberaumen sein. 
Im Entwurfi,st auch vorgesehen, daß der Ge
richtshorzweiter lrustanz in besonders gelagerten 
Fällen von sich aus eine solche Verhandlung 
anordnen. kann, um auf eine Klärung sachent
scheidender Fragen hinzuwirken. In Zweifels-

men müss-en, daß österreichische Interess-en nicht 
v·erletzt werden, Diese Prüfung wird sich im 
,wesentlichen ~n Aspekten zu orientieren haben, 
die s-ich von den vom Gerlcht Ibei seiner Beur
teilung der Zulä.ssigkeit, wa-hrzunehmenden Um-
ständen: unterscheiden werden. . 

Im Fa-He des ZusammentrefFens von mehreren 
AUlsl~etflelrungse,rsuchen (Ahs. 2) muß, soweit nach 
d.er Enltscheidung das GerichJtlSlhotfe,s zrwei'ter In
stanz . d~e Alusl:ierfe1'lulng -an moor aJs emen Sta,at 
:cul:iss'~g wäre,clie Ausw,aihl ~n der Rich'tUnrg ge
trofflen '. werdM, welchem Awsllie!fe-l'U'ng,senmch-en 
VOIf!ra.ng zuzuerkennen ~!>t. Diese EhtlSche1d'ung 
we~st der EntlwUirf in ÜbeI1ei,nsitimmwng mit der 
schon bisher befolgten Prax:is dem Bundesmini-
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~teruum für Justiz ~u,.d.a;s die :in solchen Fällen 
regelmäßig ·erforderhcheD! V!elr\hmdJLungen~ege
btenenfalhs im Wege des BUdldemüniliSiteriums für 
A:uswärtige A:n1}e1e@eniheit.eln mit den dJie Au/)
he!f'erung begehrenden Staawn zu flülhr,en halben 
w1rd. 

Auch hei einer vereiD!fachJtien A~sÜefe>rUng 
(§ 32) muß eine Entscheidung ülber d'aIS Ausli:.e
ferungser/)uchengetI-off,~ w,erden, die ebenfalLs 
dem Bundesmi}nilSlterium fÜlr Justiz timgewiesen 
werden soll (Abs. 3). Die Ell!wche.i,dung wird in 
aUer Regel ;bloß in Jer AlnOirdruu11lg der über
galhe heSteihen J~sie'he d:i.e &L !lJU § 3,2). Bei Be
d,en1ken g'egeneine Aus1~ef,erung wilrd das förm
liche Auslieferungsverfahren durch!Z!mülhren sein. 

nie EllIuscheiduIJJg wiJrd ,dem 'llIm ooe lAusliefe
rungel"S'llchenclen SUait, sei,ern Vetnräge keine 
and·eren R,egelUlIlgep. 'tll'leff,en, im Wiege des Bun
desmin1ste~iums für AiUlswärtige Al1Igeleg.enhei'ten 
mitzuteillen sein. G1eich'Zleitig muß (,albgesehen 
vom Fall oder v,ereirtf,achten AUJShlef,erung) ruch 
die auslzuliefetnde P,erson von der ülber da,s Au~
lieferungsersuchen getroffenen Entscheidung in 
Kennrtnis 'gesetZ1t werden. 

Zu § 35: 

Zunächst lSoHen d~e Mindestanfor,derungen, die 
an ein Aus,lieif,erungsersuchen und ,diessen Unter
bIgen gelStel1i werden mÜJSis.en, g<lSetlZllich f,estge
legt werden. DUJrch die Pasoong von Ahs. 1 wird 
zum AWidlruck gebradlJt, daß etwae1n polizei
licher Haft1befehl oder eme bLoße Sachverha!lts
darsüellung, der keiJrue gooichrtl:i.cheAnordnung 
der Ha,ft zu OO/tnJehmen ~St, nicht 'als ilJaugliche 
Grundl3igeeines A'llI~lietfe,rungsersuchen.s ange
sehen wer,den k3JI1'U. 

Eine Ergä=Udlg der Auslieferungs.unüerlag,en 
kann nicht nur wegen deren Ma11ßiellhaftigkeilt 
oder Unschlüssigkeit, oondenn 'an~ch we&en ent
sprechender ,AlngaJben der vom UnteI'l9uchungs
richter vernommenen aJusrz;ul~ef,elilldien Person 
lliot!W,enrug werden. SOlch,en Ergä=ung.s.e,rsruchen 
wi1'1d nadt der beSioehenden zWiillchen9taaclidlen 
übung r~ellmäßig iR,echnung ~etl'l3igen. 

Zu § 36: 

Nach Bewilligungdier Auslieterung ,soll wie
der der Unltel1S1UchUl11i~srichüer d:es Gerichtshofes 
erStier IJlllSltanlZ tätilg rw,e1'1den und 'dlte zur über
ga:be des li\us7!uilief·elilldlen .aJn Idie Behörden des 
ersuchen,den Sta.aJtes 'e1'1furde1'11ichen VQrkehrun~ 
gen üreff,en, 'Vor allem die iBrlassU'ng des "AUIS
lid,erungslbrief,es" und die ObersteUung des Aus
zUil~efel1nden an den in iBeoracht kommerudlen 
GrenzühergaJng oder Flughalfen du1'1ch JuStiiz
wacheIbeamte unter vo:rfueriJgerBenach~ichtigung 
der zuständ~~en GrenzdienJSltlStiel~1en. iBef~nd sich 
der AU!l1lu/l,i,efe1'1nde w~hTellid ,dies Auslie!fler.u~s
v.erfahrens iaiuff!1e~em P,uß und helStefhen· Beden
Ken, db er ohne Verhaftung an den ersuchenden 

Staat übergeben wer,den kann, so wira der Un
terlSuchU'~r.ichter diJe Haft anJZ.uor,dnen ha.ben. 
Dabei handelrt es :sich i\lJm ,eine Hafit besol1Jder,er 
Al'It, di,e - ~nalbihäng~g V1Qn den HaJfogründen 
der· StPO - lIlurme Durcbifiilh1"l\llng der bereits 
bewiM~gten :A1lSl~ef,eruilg vO!1zubereiten und zu 
g,ewälhrleisten !hat. . 

Zur Vermeidung oder Verkün:'\lIl1Ig der Haft 
soll be:i J\.Ilgendlichtm ,die MöglichkJeiJt hestehen, 
diese dem 'Brriehul1@S1be~ech:tigiten oder eim,er VOlIl 

diesem ibeaiultitlr/31gtJen PetiSiOn IZlU übeq~dben, sq;fern 
:lnZUiUiehmen ist, daß diese IPerOOI1ien ibe1'1eit und 
inder bgte sind, den Jugenidlichen in den er
suchenden Staatz,u bringen (Albs. 2). niese Um
stände wiJrd der 'UnterSlUch!ungrSlrichter zu beur
tdIeIl! halben. Auch dI~e iR:egel~IlIg desAJbs. 3 hat 
~hren Grund daJr~n, Idaß gie!1ade w,egen ,dies Ver
botes der vereiIl!fadliten Am1i;ef,eru!1ß Jlligendli
cher (§ 32 Abis. 3) eine längelle Dauer des AU5-
lie:feruJ11ßisverfaihliens nicht ,ilmmer v erme.idiba,r 
wäre. Di,es kal1!l1 sich oosonderlS wr }ug,endlliche 
nachtle'ill~g 'aiUISW,i,rken, da es, soi1ang·e· siJe in AUIS
lie'flel'lUlll'g~haf:t oder igOnst zur VerfügUlIlg des Ge
rrchtes vlet1bheilben 'müssen, k3lum mögt1ich ist, die 
notlwoodigen Bretr,euunJgts- und Bnzie!hrungomlaß
nahmen. e~nzuleiten oder durchzurfÜ'lwen. In der 
Praxis konnte Ibisher ,eine l1aJsche Rückführung 
de,s lug,endlichen uin seial.e Heim3Jt gel,egentlich 
durch die formlose übergalbe a:n die zu ,d~.esem 
Zweck bei Ger.idllt erschiJenenen E~tlern ermÖjg
licht. w,e14den. DiJeSie Plia~i,s 00111 durch den Enit
wurf unrter Bei!beh3llw'IlIg ,der wesenltllichen For
men des Aushef,erungsVierfahrens auf eine ent
sprechende ,gesetlziliche Gmndllag'e gestdllk wer
den. Dies ibedeutet, <laß 'Über ,daJS A'llSilieferungs
elisuchen ·auch ,dmn noch zu entsche/ild.en iJSIt, 
wenn sich ,der Jug.ell!dliche belldts 1m ersuchen,den 
Staat befind'elt. Vor der vol1zeitigen Ülbel"ga:be 
wirod a1lrerdin~ zu prüfen !Sein, db. die A~sli,ef,e
rung ·a'n ,sich bewilligt Wie1'1dlen kann. Di,ese vor
läufige PrrÜlfwng wird wunächist d:em UlIlrtemu
clmngsr~chter OIbJLi~en, ,der roda.nn Iden B,undes
mi:nilster für Justiz ZIU ibef,alsren haiben wird. 

Zu § 37: 
Der EIlIOW1UIrl zählt die iFäl11·e, in denen die 

Durchfiührung ,der gaiM odler 1Jeaw~e hewli:lLig
ten A usiLieferuIJJg ,a ufzuschiebeniJst, albsch1ieß·end 
auf. Ist die a'UlSzuliie!fiernde P,ellson wegen ihres 
Gesun'd\heitszusta.ndes nicht tra1lSportfa:h~g 
(Z. 1), ~o wäre ;d:ie ,soflOl'Iuge DUJrch'tührung der 
Ausli<e'ferung a'Uls hUlffialD!itäl'len Erwägungen nicht 
vertretJbar. über ,cinen 'tr:al1isport im Kr,a:nken
wag,en sohl nach den UrnStiändM des EiIl!Zelfalles 
im Einvernehmen mit dem ersuchenden Staat 
zu ,en<tschciden oseun.A!uch Ibei nach'träglich sich 
ergelbend.en BedelllkJen: gegen ,die Z1lJl~SIS'igkeitder 
AusLieferung 0011 deren Durcl]fü:hrung 3Jufzu
schi,elhen 5ein (Z. 2), bi5 im Zug'e der Wiederauf
nahme ,dies Awslief,erungwerfathr.en.s (§ 39) Üiber 
di.e Zwläs.s;igkeit ,der Awhleferung neuerilich ent
schi,eden worden ,ist. E~n Bei~piel wäre etwa diie 
verepänert vor%elbrachtie iB:ehalUptung der alUSZU-
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Liefemden Penson, die ÖSltertl'eichiJsche Staatsbür- I Zu §39: 
~el!",schaft erworben zu Ihalben. 

Inl;tndrsehe Stmfansprüche soHen dem auslän
di,scherr Stra<fanspruch grundsätzl1ich vorgehen. 
D~e Dun:hf,ührung :der A'U\Sliief,erung wäre in 
einem solchen F.a'11a~u.ochireben, bjs dJem öster
reich.ischen Straf anspruch Genüge getan morden 
~st (Z. 3), es sei denn, daß aUlf Gr;undgle~etz
licher B,escimmungen (§ 34 Albs. 2 Z. 2 StPO, 
§,§ 4, 157 Ahs. 1 StVG) von der (weirterem) 
StraJverfol:gungoder vom (wdter.eIT) VoHiug 

'abgesdHm W1erd,en kann. Anhiin@ige Verwal
tulngts,str,afverfaJhr,en ,sOIUen die DUil'"chJflÜhrung dler 
Ausl:ief,erunrg n:icht generell auPhalten; sie wer
den re!1ielmäßig noch vor dem Albschluß des Aus
liJetfel'Uln~JVenfa!hrens beendet werden 'köninen. 
Befind,et sich die a'UJszUl1ief~rrnde P,er'son je.doch 
nach den B,flscimmungen des F~lanzs<tl1:afgesetZ€i3 
für ein V,erw:ahlUngISlSltra!fverlnaJhren im HMlt, so 
son auch dJies lemen AmlschuJb der über:gahe be

Ist etikennrbar, daß 'die Auslieferung, wenn
gleich sie schon bewilligt worden ist, nicht zu
lässig wäre, so soll das Auslieferungsvertaihren 
wieder aufgenommen und die Aus.lieferung vor
erst nicht durch'geführt werden (§ 37 Z. 2). Nach 
,er,f,olgtem Widermfdes 'Vom Gerichtshof zwei
ter Instanz @emäß § 33 Igefaßteu' iBes,chluss,es wird 
das Auslireferungsvenfa'hren unt,er Bedachtnahme 
auf Idi'e neuen Tatsachen oder Beweismittel neu 
durchzuführen' sein. Wäre die Ausliderung be
reits 'durchgeführt, müßte gegelbenlenfalls das Ein
vernehmen mit dem ersuchenden Staat wegen 
,e'iner Zurückstellung des Ausgelief,erten herge
steLlt werden. Es wäre aJber auch eine Wieder
aufn·ahme zum Nachteil der aus'Zuliefernrden Per
son denkbar. Indiesem Fa,M wird der ersuchend'e 
Staat allenfa·lls zu befragen sein,OIb das Aus
lief,erungsersuch,en erneuert wi1"d. 

wirmen. Bbenso w~ne ,e1ne von einer V'et"wal
tung~behö1"de 'Vierh~ngte Fr!'e~hei,tsstra,fe nach 4em Zu § 40: 
Entwurf vor der Durch:führung der Auslieferung Nach B,ewilrligung und Durchführung einer 
zu v,e'rlbüßen. Auslieferung ,ersucht der Staat, an den ausge

Zu § 38: 

Die "vorläufi:ge" übengalbe war hlv9'her nur il/1 
AusJ.ief.erungsv,ertlrä.g.en gleregdt UJ1Jd S1011 wegen 
ihl'er z'unehmenden iBleeLeuwng fiir den AusEe
ferrUn,g'SlVerlkehr ,~m Entwucl rauch eine inneTSta>at
liehe Grun,dJIage erhaJken. So könnte e1)W,a ein 
deurt~eher StaatsangeJhöcigier, der an österreich 
nochei:ne mehrjä.nrrge FliciheitlSlSltI1a!f,e :z..u ver
büßen hat und ,in ~e BUnldoo1"epUlblik Deutsch
la.nd wiegen eines schwereln Deli:krtes 'ausgre1iefert 
wlerden soll, kUlrllifriscig den deutschen Behörden 
zur Durchrurhmng der HaUiPtv,el'harudlLu!1Jg über
gehen werden. Müßltle mi't der Hauptv,erhanid
!urJlg bilS z.ur endgü!ügen übergahe naich Ver
büßung der in ÖStte1"11"1cich veI1hängten Stf\a~e zu
g;ewart.et wer,eLen, 'so wäre ,rJlach Alblaruf mehrerer 
Ja:hre ein Schu1dnachweiJs kaum noch zu cnbrin
gen. A!ber auch ,eiln gicgien IaillJder,e an der strM
ba:ren HaJndJhmg Booeiligtle ge!f1ii1hrtes V,erfahren 
könnt,e !UnltCT Hew~schwierigkdten LeidIen. Auf 
die Ein~ichlt:ung der "vorilaiungen" Übengahe 
k.ann daiher, UrITlgeachtet ,giewisser Bed,enken im 
ZusaJmmel1lhang mit der k9päne1"1en Zurüek5telMung 
von A11igelhör~~en des eI'W,chelliden Staiarters, auf 
die be1"1eatJs ~n .den Erläu1terunrgen zu § 12 Abs. 2 
des En1JWuI1fes :e~I1Igegangen wo!l'"d'en ist, aulS kri
mi.nalpol~üschen Erwäg'um~en nichit v,erzlichtlet 
werode'n. 

Die vOIrülbergehende übergaJbe soll dem Aus
zulileferncLen nich<t zum Nachneil l!1ieneichen. Die 
im Au~1a<nd biJs zur ZurücksteLLung in HMrt :ou
gebrachlte Zeit ~st daher in di.e ~niläJlldilSche Haft 
einzurechnen (Albs. 2'). Der "Entwurf weist die 
Entschei,durJlg, dJie wie die Auslirelfel"luI\g sefust 
eine zwislch'en den beteiligten Staaten zu re
gdndJe A'ngeLe!1ienlhieit ihetrtifft, <dem Bunldesmini
ster für }UlSlttZ Z!U (Ahs. 3). 

lief.ert wurde und der daher den Grundsatz 
der Spezialität (§ 23 Albs. 1) zu beachten hat, 
nicht seIten um Zustimmung zu einer weiteren 
Stra:fverflQ!'gung, Strafvollstr,eckung od,er zu einer 
W,eiterlieferung. Solche -Ersuchen haben ihren 
Grund meist darin, daß im ersuchend,en Staat 
erst später eiru w.eiteres Stra'f'verfahren anhängig 
oder eine Strafe Vlo1lstreckJbar. geworden ist. 
Währen>d§ 23 Albs .. 2 bestimmt, daß diese 
Zustimmung nur ert,eilt werde!1J darf, wenn auch 
weg;en des n,eu he1"vo1"1gekommenen 'Sachverhal
tes di,e Auslief.erung - wenn auch nUr "akzes
sorisch" - zu bewilligen gewes,cn wäre, ent~ 
hält § 40 .die .entsprechende Verfahrensvorschrift, 
welche die Durchführung eines dem Aus!'ide
rungsverfahren nachgebildeten Verfahrens vor
sieht. Für dieses Verfa!hren muß eine öffent
liche Verhandlung ruicht mehr vorgesehen wer
den, weil sich die ,durch den Grundsatz der 
Spezialität geschützte ,Person nicht mehr im In
lanld ibefindet. EntspI1echend dem Gebot des 
rechtlichen Gehörs wird der ersuchende Staat 
j.edoch verpflichtet sein, auch hekarrntzugeben, 
in welcher \V:eise der Ausgelieferte zu der ange
str;elbten Ausdehnung der Aus.Jtieferunrg!lhewilli
gung Stellung genommen hat. Die übermittlung 
eines mit dem Ausgeliefert!en aufgenommenen 
Protokolls wird reg,elmäßig genügen. 

Zu§41: 

§ 41 ~oll ,di'e verfahrensrechtliche Ergänzung 
der materieHrechtlichen Bestimmung des § 25 
bilden. Der Entwurf sieht vor, daß in Anleh
nung an die bisherige" am einer AusLegung des 
§ 59 SePO <beruhende Praxis über die Zu
lässigkeit der Ausfolgung im Zusammenhang 
mit einem Auslief'erungsverfahren das 'Ober-
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land:esrgericht beschließen ~oJI, das auch über die 
ZuLäs~,iß'keit ,der Auslieiferung Beschluß zu fassen 
hat (§ 33 Albs. 1). Ober die Zulässigkeit der 
Auslieferung und der Aus>folgung wird zumeist 
ein einlZi'ger ißeschluß zu fassen sein. Eine Be
schluß,fassung ülberdie Ausfolgung wird sich er
ührigen, wenn zu übel'\geben<de Gegenstände 
nicht sicherg,estelh worden sind. Für die Ent
scheidung des Bundesministeriums für Justiz gilt 
§ 34 Ahs. 1. 

In den Fällen einer "sreLbst;-indLgen" Ausfol
gung Q§ 25 Albs. 2) Wierden die Gerichte des 
ersuchenden St<tates 'zur Erlassung eines, Haft
befehles nicht immer in der Lage sein. Hier soll 
daher ein ,gerichtlicher Beschlagnahmebeschluß 
genügen. 

Im Falle des Widerstreites zw~schen den Er
fordemiss,en reines ausländischen und eines Ln
ländisch,en Verttahrens soll dem rletztere~ der 
Vorzug gegtfuen werd<en. Sofern ,di:e Ausfol
gunig nicht unzulässig ist, wäre si,e daher zu oe
w'illLgen, jedoch für die Dauer des inländischen 
Verifrarhrens aufzuschielhen (Albs. 2). 

Albs. 3 soU es dem meisrt im Ausland befind
lichen' Geschädigten ermöglichen, den ihm ent
zogenen Gegenstand rasch und ohne förmliche 
Entscheidung des Gerichtshofes zweiter Instanz 
wieder zu erlangen. Das Verfahren 'Soll sich nach 
§ 3;67 StPO (idF BGBl. Nr. 169/1978) richt,en. 

III. Hauptstück 

Vorbemerkungen zu den §§ 42 bis 49: 

Die Durchlieferung ist mit der Auslieferung 
immer dann untrennbar verbunden, wenn der 
um die Auslieferung ersuchende und der er
~uchte Staat keine gemeinsame Grenze haben 
und die übersteIlung des Auszuliefernden da
her durch oder über das Gebiet eines dritten 
Staates erfolgen muß. Daher muß derersu
chende Staat zugleim mit dem Auslieferungs
ersuchen einen oder mehrere Staaten um ihre 
Mitwirkung an der Auslieferung in der Form 
einer Durchbeförderung des Auszuliefernden 
durch ihr Staatsgebiet ersuchen. Nach der zwi
schenstaatlichen übung, die sich in den letzten 
Jahrzehnten herausgebildet hat und welcher der 
Entwurf folgt, unterliegt die Bewilligung der 
Durchlieferung im wesentlichen den für die 
Auslieferung geltenden Vorauss~tzungen. Da 
sich aber die Mitwirkung der Durchlieferun~
staaten auf die Weiterbeförderung einer nur 
zur Durchbeförderung übergebenen Person in 
aen ersuchenden Staat beschränkt, werden üb
licherweise bei der Durchlieferung gewisse Ver
einfachungen und, Erleichterungen vorgesehen, 
vor allem dann, wenn es sich, wie es immer 
häufiger vOl'\kommt, um reinre Üiberstellung Im 
Luftweg ohne Zwischenlandung handelt. 

Der Entwurf schlägt vor, grundsätzlich das 
Vorliegen der Voraussetzungen einer Auslie
ferung (§ 43) zu verlangen. Einem Bedürf
nis der Praxis entsprechend soU das Bestehen 
eines österreich:ischen StrafM~pruch'es ,die Durch
lieferung nicht mehr in jedem Falle ausschließen. 
Auf die Vorschaltung einer gerichtlichen Prü
fungder Zulässigkeit der Durchlieferung kann 
in übereinstimmung mit der bestehenden Rechts
lage verzichtet werden. Ergeben sich gegen die 
Durchlieferung nach der Bewilligung Bedenken, 
so wird die Bewilligung vom Bundesminister 
für Justiz im Einvernehmen mit .dem Bundes~ 
minister für Inneres zu widerrufen sein. Dies 
könnte etwa eintreten, wenn nachträglich ein 
Durchlieferungshindernis offenbar wird. Der 
Vollzug der Durchlieferung soll im Gegensatz zur 
Auslieferung, bei der Justizwachebeamte für den 
Transport des Auszuliefernden an den über
gabeort verantwortlich sind, 'den Sicherheitsbe
hörden (§ 49 Abs. 2) obliegen. Neuartig ist die 
Regelung der Unterbrechung der Durdllieferung 
(§ 49 Abs. 3), bei der auf praktische Erfah
rungen der letz.ten Jahre Bedacht genommen 
wurde. Einer besonderen Regelung bedarf auch 
die in letzter Zeit immer häufigere Beförde
rung im Luftwege (§ 46). 

DiJe BIestimmungen ,des Entwurf,es über' die 
Durchlieferung sollen die "an alle Gerichte" 
ergangene Verordnung des Justizministeriums 
vom 2. September 1891, Z. 15528, betreffend 
die Durchlieferung von Verbrechern durch 
österreim, JMVBl. Nr. 34/1891, ablösen, die 
den Anfol'\derungen des zwischenstaatlichen Ver
kehrs nicht mehr entspricht und zum Teil un
anwendbar geworden ist. 

Erster Abschnitt 

Zu § 42: 

Der von § 10 für die Auslieferung aufzu
stellende Grundsatz, daß österreich nur auf 
Ersuchen ~usländischer Staaten nach Maßgabe 
des ARHG Auslieferungen bewilligen kann, 
soll nach § 42 Abs. 1 auch für Durchlieferun
gen gelten. 

Auf Grund von Verträg.en besteht auch die 
Möglichkeit, einen anderen Staat um die über
nahme der Strafverfolgung oder der Strafvoll
streckung zu ersuchen. Die Bestimmungen über 
die Durchlief,erung SloHen auch auf Durchbeför
derurfilg,en iA:nwendungfinden, die in ,dies,ern Zu
sammenhang notwendig werden. Eine Beschrän
kung hinsichtlich des angedrohten Strafrahmens 
oder des Ausmaßes 'der noch zu verbüßenden 
Strafe wäre hier nicht gerechtfertigt (Abs. 2). 

Zu § 43: 

Grundsätzlich soll die Durchlieferung den glei
chen Voraussetzungen und Bedingungen wie die 
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Aus,ltieferunlg unteriüeigen; em ös'terl1eichischer 
'Strafanspruch soll jedoch eine Durchlieferung 
nicht mehr ausnahmslos ausschließen (§ 45). 

Zu § 44: 

In konsequenter Ergänzung des § 12 Abs. 1, 
der als Verfassungsbestimmung das Verbot der 
Auslieferung österreichischer Staatsbürger ent
'hält, soll auch die Durchlieferung österreichischer 
Staa'tSbürgler wnzuläossig sein. Wegen der gl'lund
'sätzlichen Bedeutung ist auch hier eine Ver
fassungsbestimmung vorgesehen. Die Durchlie
ferung österreichischer Staatsbürger durch öster
r,eichJisches StaJaJtsg6b~et würde auch desha1Jb nicht 
in Betracht kommen, weil sie im Hinblick auf 
ihre Staatsangehörigkeit im Rahmen des § 65 
Abs. 1 Z. l' StGB der österreichischen Straf
gerichtsbarkeit unterliegen und der österreichi
sche Strafanspruch geltend gemacht werden 
müßte. 

Zu § 45: 

Bisher wurde eine Durchlieferung von Öster
reich abgelehnt, wenn wegen der dem Durch
lieferungsersuchen zugrunde liegenden strafbaren 
Handlung auch ein österreichischer Strafanspruch 
bestand. Dies war im Ergebnis dann unbefrie
digend, wenn Österreich, etwa weil gegen die 
Erwirkung der Auslieferung fremdenpolizeili
ehe Bedenken bestanden, selbst nicht in Aussicht 
genommen hatte, ein Auslieferungsbegehren z:u 
stellen und damit mit dem zunächst die Aus
lieferung :begehrenden Staat in Konkurrenz zu 
treten. Es soH dalher die Durchlieferung nur noch 
dann unzulässig sein, wenn österreich selbst um 
die Auslief'erung ersucht oder wenn der Durch
lieferung der Grundsatz ,.ne' bis in ,idem" ent
gegenstünde; 

Während Abs. Iden Fall betrifft, daß ein 
österreichlischer SnrafaJIlspruch wegen einer ,dem 
Durchlief,erungs,er~uchen zugrunde liegenden 
'strafbaren Handlung iheslleht,hfandelt Abs. 2 
davon, daß die durchzuliefemde Person in 
Österreich wegen ei~er anderen strafbaren Han,d
lung verfolgt wi!rd oder verurteilt war,den ist. 
Auch hier müßte nach der bisherigen,' im Er
gebn:is nicht befr.iedig,enden Rechllslage die 
Durchlieferung regelmäßig abgelehnt werden. 
Eine V,erweigerung der Durchlieferung ist aber 
nur dann vertretb<lir, wenn die österreichischen 
.Behörden :selbst beabsichtigen, ihr,en Strafan
spruch zu verwirklichen. Bei Bewilligung der 
Durchll~eferung wird es zumeist möglich sein, den 
um die Auslieferung {Durchlieferung) el1suchen
den Staat zugleich mit der Bewilligung der 
Durchliderung auch zu ersuchen, die Strafver
folgung der durchzuLiefernden Person wegen der 
der östeflreichischen Strafg,erichttsbarkeit unterlie
genden strafbaren Handlung zu übernehmen 
(§ 74 Abs. 1). 

Zu § 46: 

Der ~n Ider Prax.is rummer häufiger eintr,etend'e 
Fr<lJH einer überstlfii1ungw LuftWleg ohne Zwi
schenlandung im überflogenen Staat soll ge,son
dert geregelt werden. Hier liegt kein eigentli
cher Fall ,einer Durchlieferung vor, jedoch soll 
dem Umstand, daß die ülberstellung über öster
reichisch,es Hoheitsgebiet ,erfolgt, ,dadurch Rech
nung getragen werden, daß gewiSoSe Mindestvor
aus.setzungen erfüllt sein müssen. Die übersteI
lung e1nes österreichischen Staatsbürgers soH je
denfalLs nicht zulässig sein. 

So]! ein,e ZWlischJeru3lnaullig in thtel1r,eich er
folgen, so handelt es sich um eine DurchHef,e
rung, ,die nach ,den ,sonst für eine Durchliefe
rung maßgebenden Grundsätzen zu beurteilen 
ist: 

Zweiter Abschnitt 

Zu §A7: 

Im Hinblick auf den engen ZUJSammenhang 
zwischen Auslieferungssachen, Durchlieferungs
sachen und inlä.ndischen' Strafverfahl'en soll die 
Entscheidung üJber die Durchllieferungdem Bun
desminister für Justiz im Einvernehmen mit dem 
Bundesminisüer für Inneres zustehen. Dabei ist 
auch berücksichtigt worden, daß än neueren Aus
lieferungsverträgen auch für ,die Durchlie.ferung 
der unmittelbare Ver k'ehr zwischen den beider
seitigen Justizministerien vorg·esehen ~st. Dies hat 
seinen Grund unter andel'em ,darin, daß im Aus
land regelmäßig Justizministerien nicht nur Aus
J.ieferung~sachen, sondem auch Durchlieferun,gs
sachen beatrbeiten. Die erforderlichen Venständi
gungen werden daher, vorbehialtlich dies diplo
matischen Weges, zweckmäßigerweise weiterhin 
durch das Bundesministerium für, Justiz zu er
folgen haben, schon um einen "Diagonalverkehr" 
zwischen Ministerien vel1s~hiedell'er Ressortbe
reiche zu vermeiden. 

Wie tbereits im vertlraglichen Ber,eich iSO II auch 
nach der gesetzlichen Regelung für eine Durch
lieferung unter IBenützUJllg des' Luftweges (§ 46) 
eine bloße Notifikati,OU1 ausreichen. Die Prüfung 
soll deinBundesmin~ster für JustJiz im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für Inneres ob
liegen. Eine Verständigung des die Durchli.efe
rung notifizi,er·enden Staates witr,d nur dann zu 
erfoLgen haben, wenn mangels de.r im § 46 be
zeichneten Voraussetzungen B·edenken bestehen 
oder wenn der ersuchende Staat eine ausdrück
liche V~rständigung verlangt hat. ' 

Zu § 48: 

Wie 'bei ,der Auslieferll;ng list eIne Vorschrift 
erfor,derlich, der zu entnehmen ist, welche An
forderungen an Durchliefe,rungsunterlagen jeden-
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falls gesteHt werden müssen. Die Bestimmung 
ist, in~besondere was die Ergänzung der Durch
lieferungsunterhgen hetr.ifft,. der Bestimmung 
des § 35 nachgebildet. 

Zu § 49: 

Da e~n ger!ichtJLiches V,erlfaJhren im Faille der 
Durchlieferung .nicht vorgesehen ist, soll die 
Ülbergabe nicht wie ibe,i ,der AusLiefer\mg durch 
Justizwache!beamte,&ondern durch Sicher:helittsor
gaue erfolgen. Diese halben die ,durchzuliefemde 
Person VOoi -den Behörden des ausliefernden 
(übergebenden) Staat'es am jeweils vereinharten 
Grenzü'herigang zu übernehmen und sie nach dem 
Transport durch öst!et1reich den zus,tändJi,~en Or
ganen des um die Ausliderung(Durchlieferung) 
ersuchenden Staates an dem hiefür in Betracht 
kommenden Grenzübergang zu übergeben. Um 
unliebsame Zwischenfälle zu vermei,den, soll eine 
Überna'hme nur erfolgen dürfen, nachdem die 
Durchlieferung bewilligt wurde. Die Übernahme 
nicht transportJfähiger Personen soll nach dem 
Entwurf alhgelehnt weI'den. 

Ln denvengangen'eh Jiaihnen 'hat stch mehrfach 
dJie Fr<lJge ergeben, was zu geschehen halbe, wenn 
sich während der Durchlieferungdurch öster
reich ein [)urchlieferungshindernis ergibt. Der 
Entwurf schlägt eine Regelung vor, wonach .die 
DurcMiefefiUlrJIg nicht fort@esetlZt und di.e durch
zuLiefernde Person den Behörden -des ersuchen
den Staates nicht übergeben wer·den darf. Da 
es aber mit den Grundsätzen des zwischenstaat
lichen Verkehrs nicht vereinbar wäre, die durch
zuliefernde Person, die den österreithischen Be
hör-den nur zum Zweck der Durchlieferung über
geben wonden ist,i.,l1 österreich' zurückzuhalten, 
wird sie in aller Regel den 13ehördendes Staa
tes zurückgestellt werden müssen, von dem sie 
übernommen wurde. Ist -dieser Staat zur über
nahme nicht bereit, werden die ,im Fremden
polize,igesetz . vorgesehenen Maßnahmen anzu
ordnen sein. Nur wenn sich nachträglich heraus
stellt, daß die durchzuliefemde Person die öster
reichische Staatslbürgerschaft :besitzt, wJird das 
Veribot ,der Aus.1ieferung bzw. Durchlieferung 
eigener Staatsbürger wirksam werden. 

Einer Regelung hedarf auch der Fa,U,daß die 
durchzuliefernde Person während der Durch
lieferung auf österreichischem Geh~et eine von 
Amts wegen zu vet1folgende gerichtlich strafbare 
Han-dlung begeht .. Hier .sieht der Entwurf eine 
Unter1bl'echung der DurchEeferung vor, die ge
geihenerufalls erst fortgesetzt werden wird, wenn 
dem österreichischen Stufanspruch Genüge getan 
ist. Es könnte unter Atbstandnahme von der 
Durchführung eines ,e~genen St~<lJf'verfahrefils ge
gebenenfalJs auch .der StaM, an den ausgeliefert 
wird, um die Übernahme der Strafverfol,gung 
ersucht werden C§ 74 Albs. 1 Z . .2). 

Zum IV. Hauptstück 

Vorbemerkungen zu den §§ 50 bis 59: 

Die StrafproIzeßordll'ung enthält keine Be
stimmungen ülber die ErJ.ed1gung aus dem Aus
land einlangen'der Rechtshilfeersuchen durch die· 
öst-erreichischen Gerichte und Staatsanwaltschaf
ten. Die Erwirkung der Recht'ShiHe ausländischer 
Gerichte für österreichische Strafverfahren ist 
nur hinsichtlich ·der Möglichkeit unmitrelharen 
Verkeihrs (§ 26 StPO) und hinsichtlich der Ver
nehmung un:d Vorladunlg im . Aus-land wohn
haft er Zeugen (§ 157 StJPO)- in Ansätz:en gere
gelt. Der unmittdbare Verkehr ist überdies da
durch eing1eengt, daß mit der uberwiegenden 
Zath~dier Staaten: der Redltshil,f'everkehr unter' 
Einihaltung des Weg.es Zlwischenden <beiderseiti
gen }ustizmini'sterien oder Ides diplomatischen 
Weg'es durchgefiilhrt wird. 

Das Bundesministerium für Justiz hat mit 
dem Rechtshi'llfeer:laß 19312-, später mit dem 
RechtshiHeerlaß für Strafsachen vom 13. Juli' 
1959, JAB!. 116, Gerichten und staatsalllwalt
scha'ftlichen Behörden Richtlinien .für die Hand-· 
halbung VOll' Itechtshilfe- und Auslief,erungsange
legen,heiten an die Hand gegeben. Die dann 
'enthahenen Anordnungen sind für die Gericht,e 
jedenfalls nur ins'Oweit veribindlich, als es sich 
um Angelegenheiten der Justizverwaltung han
d:e1<t. Im Ülbri,gen ha'ooelt es sich um HtinW1eise 
auf anziUiwendende zwischenstaialtLiche V,ereiniba
rung1en, auf anerkannt-e Regeln I,des Völ1kerrechts 
und auf bestehende zwisch-ensta·atliche Übungen. 
Eine ausreichende geset'zliche Grundla,ge v,ermag 
der R-echtshi1feerhß für Strafsach·en nicht zu 
erset'z:en, weshallb' der V'orli.e·genide Entwurf auch 
ein ·Mindestmaß der erforderlichen materid~en 
und verfahrensr·echulichell' iBestimmung.en ilber die 
RechtshiHe in Stra.fsa·ch-en entJh2:it, die allerdings 
nur inso'Wleit 'heranzwzielhen sein werden, als 
nicht in zwischenstaatllchen Verein1barungen, 
z. B. im EUI"opäischen Übereinkommen Ülber die
Recht'Slhilfe in Strafsacht.;n, BOBl'. NI'. 41/1%9, 
etwas an~eres vorges-ehen ist Q§ 1). 

Der EntW1Ul'f sieht von einler Umschreibung 
ctes Begriffes der Rechtslhillfe oder V'on einer Auf
z~hlung d,er in ß.etracht kommenden Rechts
hilfeihand1un~en ab, W'cil es kaum mögLich sch-eint, 
alle denlkJbarien FäHe zufr.jedenstellend zu -erfassen. 
§ 51 zäihlt aber jene Umstände aU1f, !bei ,deren 
Vorli'eg,en die Recht'shiHe aibzulehnen sein 50.11. 

Erster Abschnitt 

Zu § 50: 

Rechtshilfe so1<1 nicht nur Zur Förderung an
häng'~ger Strafverhhren in Betracht komme.n, 
sonldern auch nach rechtskräftig,em Atbschluß 
des ausländischen StraJv,erfahren~s in Verhhren 
über die Entschädigung für strafgerichtliche An-
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haltung und Verurtei,lung, in Angdegenheit'en 
der Tilgung und 'dies Strafregisters, in Gnaden
'sachen una in Angelegenheiten des StrafvoHzu,ges 
zulässig s,ein. Das ent~pricht ,eiriem allgemeinen 
Bedünfnis und ist oft auch im Interess'e des Ver7 
urteilten sdbst gelegen. Im lBer,eich des Straf~ 
vollzuges ist etwa an die ZusteHun'g ,"on Auf
forderungen zum Strafantritt oder zur Zahlung 
eiIlJer Ge.!dstr.a,f,e g,edacht. Auf dLe Vollstreckung 
von auslä}ndischen Straf,en oder vorbeugenden 
Maßnahmen im Inhnrd soUen dagegen die §,§ 64 
bis 67 A,nwendung finden. ' 

Aus der generdlen Zulässigk,eit der Rechtshilfe 
auch in der Pha~e des Viollzuges folgt,da'ß auch 
die auifdi'esem Gebiet zustän'digen Behörden zur 
SüeHulng Vlon RechtslhW1freel1suchen befugt sein 
müs~en. Ln B,euncht kiommt mer ha.Ulptsäch:lich 
die Erteii},u'ng einfa,cher A'IlskÜJMtJe. 

Zu § 51: 

Die Gründe für die Ablehnung der Rechtshilfe 
nach § 51 Abs. 1 Z. 1 l!iegen in der Art der 
strafbaren Handlung. Der Grundsatz der beider
seitigen gerichtlichen Strafbarkeit soll für die 
RechtISlhi~f.e im leigencliJchen Sinn gelt,en, und es 
soll daher nicht genügen, daß z. B. die Handlung 
in Österreich von Verwaltungsbehörden zu ahn
den wäre. Die Rechtshilfe wegen einer Verkehrs
straftat wäre daher etwa abzulehnen, wenn diese 
nach österreichischem Recht eine Verwaltungs
übertretung bildet. Zur Beurteilung der beider
seitigen Strafbarkeit ist der Sachverhalt - wie 
bei der Auslieferung (§ 11)' - sinngemäß um-
zustellen. ' ' 

In letzter Zeit wurden von österreich aller
dings Rechtshilfeverträge abgeschlossen, in denen 
auch für derartige Fälle Rechtshilfeleistung ver
einbart wurde. In einer gesetzlichen Regelung, 
die auf derartige Sonderfälle nicht abgestellt ist, 
sollte aber der Grundsatz der beiderseitigen ge
richtlichen Strafbarkeit beibehalten werden. Bei 
bloßen Zustellungen kann vom Erfordernis der 
gerichtlichen ,oder verwaltungsbehördlichen 
Strafbarkeit nach österreichischem Recht abge
'gangen werden, wenn der Empfänger zur An
nahme bereit ist (Abs. 2). Es hat sich gezeigt, 
,daß die Betroffenen zumeist selbst daran interes
siert sind, durch die Entgegennahme des zuzu
stellenden Schriftstückes von der Einleitung des 
Strafverfahrens oder von dem Verfahrens stand 
Kenmnis zu erlangen. 

Der Ausschluß der Rechtshilfe, wegen straf
barer Handlungen politischen, militärischen oder 
fiskalischen Charakters entspricht den im Ent
wurf hiefür vorgesehenen Auslieferungsverboten. 

Ein Ablehnungsgrund, der nicht mit der Art 
oder Eigenschaft der Tat, sondern mit dem dem 
Rechtshilfeersuchen zugrunde liegenden, Verfah
ren zusammenhängt, ist in Abs. 1 Z. 2 ange
führt. Danach soll die Rechtshilfe für ein Straf~ 

verfahren unzulässig sein, ,das mit den im § 19 
Z. 1 und 2 des Entwurfes angeführten Gr~nd~ 
sätzen nicht im Einklang steht. 

Das österreichisch~ Verfahrensrecht läßt be
stimmte, mit besonderen 'Eingriffen in Persö~
lichk,ei tsr,ech te, v.erhuncLene Un tJersucbJungshand
lungen, 'wie etwa die B,eschlaglfiahme und! öffnl\llng 
von Briefen oder die überwachung eines Fern
meldeverkehrs, nur hei schwereri strafbaren 
Handlungen zu. Durch Z. 3 soll auch für den 
Bereich des internati~nalen' Strafrechts 'festgelegt 
werden, ,d:aß dJenartl]ge Ma'ßrihm'en <lJUf Erru~ 
chen eines ausländischen Gerichtes nur bei Vor-
1i1eg!en der' ,in der' StraJfipl'OrzeßordntUing ihlliefül' 
vorgesehenen besonderen Voraussetzungen ~u
lässig sein sollen. 

Rechtshilfe soll auch abgelehnt werden, wenn 
dadurch gesetzliche Geheimhaltungspflichten ver
letzt würden (Abs. 1 Z. 3). Rechtshilfe, durch die 
etwa wichtige Betriebsgeheimnisse preisgegeben 
würden, kön'nte Ulnter B,eruffung a.Ulf § 2 ab~e
lehnt werden. 

Zu § 52: 

nie husftO~ung von GCigenständien im Zusam
menhang mit einer Auslieferung und unter ge
wissen Voraussetzungen auch auf Grund eines 
besonderen Ausfolgungsersuchens behandelt der 
Entwurf im Zusammenhang mit der Ausliefe
rung. Im allgemeinen besteht keine Verpflichtung 
des ersuchenden Staates zur Zurückgabe der aus
gefolgten Gegenstände. Anders soll dies im Fall 
einer übersendung von Gegenständen im Wege 
der Rechtshilfe sein. Eine derartige Rechtshilte 
soll grundsätzlich nur zulässig sein, wenn die 
Zurückstellung g,ewährleistet ist. Von. diesem Er
fordernis kann jedoch etwa dann abgegangen wer
den, wenn, wie 'üblich, bloß beglaubigte Kopien 
von Aktenbestandteilen übersendet werden. Die 
in Abs. 2 und 3 vorgesehenen Beschränkungen 
der übersendung von Gegenständen $lind den 
entsprechenden Vorschriften des Entwurfes über 
die Ausfolgung von Gegenständen nachgebildet. 

Zu § 53: 

Es ist üblich geworden, in Rechtshilfeverträgen 
freies Geleit für Personen vorzusehen, die aus 
dem Ausland für Zwecke eines inländischen Straf
verfahrens als Zeugen oder Beschuldigte vorge
laden werden. Da das Erscheinen der vorgeIade-·· 
nen Personen vor dem ersuchenden Gericht in 
solchen Fällen immer nur freiwillig erfolgt, soU 

. der vorgeladenen Person der Entschluß,· der La
dung Folge zu leisten, durch die Zusicherung 
freien Geleites erleichtert werden. Diese bisher 
nur in RechtshiIfeverträgen verankerte Vorgangs
weise soll nun künftig auch in jenen Fällen geI
ten, in denen ein Rechtshilfevertrag nicht besteht. 
Durch die Zustellung einer ausländischen Ladung 
entsteht keine Verpflichtung, ihr Folge zu leisten,. 
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Es sollen daher Vorladungen, die Zwangsindro
hungen für den Fall ihrer Nichtbeachtung ent
halten, ~ur nach entsprechender Belehrung zuge
stellt werden, dürfen. Die Zustellung in solchen 
Fällen abzulehnen, erscheint deshalb nicht zweck
mäßig, weil es für den Vorgeladenen zumeist 
von Interesse sein wird, von der Anhängigkeit 
des Verfahrens Kenntnis zu erlangen. ,Der Hin
weis auf Abwesenheitsfolgen, wie etwa auf die 
Möglichkeit, in, Abwesenheit verurteilt zu wer
den, wird dabei nicht als Zwangsmittel im Sinn 
des Abs. 2 anzusehen sein. 

Die Mitwirkung des österreichischen Gerichts 
beschränkt sich auf die Zustellung der Vorladung. 
Durch die Möglichkeit einer Bevorschussung der 
Reisekosten (Abs. 3) soll ein gewisser' Anreiz, 
der Vorladung Folge zu leisten, geschaffen wer
den. 

Zu § 54: 

Die Bestimmung ist nach dem Vorbild ent
sprech,ender Vorschriften in neueren Rechtshilfe
verträgen gestaltet worden. Von Bedeutung' ist, 
daß der Häftling der überstellung zustimmen 
muß. Auch in dieser Hinsicht folgt der Entwurf 
der zwischenstaatlichen übung. 

Zweiter Abschnitt 

Zu § 55: 

Bisher wurde die von der Praxis ·als gegeben 
vorausgesetzte Zuständigkeit der Bezirksgerichte 
zur Erledigung von ausländischen Rechtshilfe
ersuchen aus dem Zusammenhalt verschiedener 
Bestimmungen der Strafprozeßqrdnung erschlos
sen. 

Diese Zuständigkeit soll jetzt im Gesetz aus
drücklich verankert werden. Eine Ausnahme von 
dieser, generellen Zuständigkeit war nur dort er
forderlich, wo nach den Bestimmungen der StPO, 
wie etwa bei der Anordnung der überwachung 
eines Fernmeldeverkehrs, die Ratskammer zu
ständig ist. Die Beibehaltung der De~entralisie
rung der Zuständigkeit erschien vor allem zweck
mäßig, um Kosten und Zeitaufwand für die An
reise von Zeugen und an'deren zu vernehmen
den Personen zum Gerichtshof zu sparen. Gegen 
die Befassung von Bezirksgerichten mit straf
baren Handlungen" zu deren Aburteilung s:ie an 
sich nicht zuständig sind, ergeben sich im Hin
blick auf die darüber hinausgehenden Zuständig
keitsvorschriften der §§ 89 Abs. 2 und 12 Abs. 2 
StPO keine Bedenken. Eine Durchbrechung der 
generellen Zuständigkeit ergibt sich aus Zweck
mäßigkeitsgründen auch dann, wenn um die 
übersendung von Akten oder Auskünften daraus 
ersucht wird oder wenn sich die zu vernehmende 
Person in dem Gefangenenhaus eines Gerichts
hofes ~n Halft Ibefitidlet. 

Zur Entscheidung über die überstellung ist das; 
Gericht berufen, das die Haft angeordnet hat;' 
befindet sich die zu überstellende Person jedoch 
in Strafhaft, soll das Vollzugsgericht durch den 
Einzelrichter entscheiden. Da es sich um eine' 
Angelegenheit handelt, die nach zwischenstaat
licher übung wegen ihrer Bedeutung von Staat 
zu Staat und nicht unmittelbar zwischen den 
Gerichten vereinbart wird, sieht der Entwurf die: 
Einschaltung des Bundesministers für Jusciz vor. 
Wie auch in anderen Fällen soll der Bundesmini
ster für Justiz bei seiner Entscheidung zur Be
achtung öffentlicher Interessen und zur Beurtei~ 
lung der Gegenseitigkeit berufen sein. 

Während im § 42 Abs. 1 die Durchlieferung 
selbst und in § 42 Abs. 2 die Durchbeförderung 
zum Zweck einer übernahl!1e der Strafverfolgung 
oder der Vollstreckung geregelt wird, handelt 
Abs. 3 des § 55 von der Durchbeförderung zum 
Zweck von Rechtshilfehandlungen im Ausland' 
auf Grund eines ausländischen Rechtshilfe-, 
ersuchens. Auch in diesen Fällen soll der Bundes
minister für Justiz im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Inneres zur Entscheidung be-
rufen sein. ' 

'Zu § 56: 

Als Mindesterfordemis eines aus dem Ausland 
einlangenden Rechtshilfeersuchens wurde vorge
sehen, daß dem Ersuchen der Sachverhalt zu ent-, 
nehmen ist. Nur so kann beurteilt' werden, ob 
der Grundsatz der beiderseitigen Strafbarkeit ge
wahrt ist. Ein zusätzliches Erfordernis wurde für 
Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung, Beschlag
nahme oder überwachung eines Fernmeldever
kehrs, mit deren Erledigung zumeist Beschrän
kungen von Grundrechten verbunden sind, vor
gesehen. 

Zu § 57: 

Es entspricht den Gepflogenheiten, den um 
Rechtshilfe ersuchenden Staat bei Ablehnung der 
Leistung von Rechtshilfe von den Gründen 
dieser Ablehnung zu verständigen: Solche ~e
stimmungen sind, ebenso wie die Verpflichtung 
zur Weiterleitung von Ersuchen an die zuständige 
Behörde, auch in den geltenden Rechtshilfever-
trägen enthalten. ' 

Zu § 58: 

Auch diese Bestimmung ist Vertragsbestim
mungen nachgebildet. Danach soll etwa die Ver
nehmung von Zeugen, Sachverständigen oder be
sch'llMiguen PersofilelI1 odler di.e VomaJhme von 
Ortsaugenscheinen nach den hiefür geltenden 
Bestimmungen der Strafprozeßordnung erfolgen. 
Einem Ersuchen um eine abweichende Vorgangs
weise, z. B; pm Beeidigung eines Zeugen, der 
nach österreichischem Recht nicht zu beeidigen 
wäre, soll dann entsprochen werden, wenn durch: 
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die Abweichung von den' österreich ischen Ver-, wird durch die BewilUgung der überstellung die 
fahrensregeln kein zwingender Verfahrensgrund- Verpflichtung übernommen, diese Person nach 
satz verletzt würde; die Beeidigung eines Be- Durchführung der Rechtshilfehandlung wieder 
schuldigten würde jedoch eine solche Verletzung zurückzustellen. Aus dieser Verpflichtung wird 
darstellen. sich oftmals die Notwendigkeit ergeben,diese 

Zu~§ 59: 

Zunächst soll hier der aus der Gebietshoheit 
abzuleitende Grundsatz zum Ausdruck kommen, 
wonach ausländische Behördenorgane auf öster
reichischem Gebiet nicht selbständig tätig werden 
dürfen. So wäre es unzulässig, wenn etwa aus
ländische Justiz- oder Polizeiorgane ohne Vor
wissen und Mitwirkung der zuständigen öster
reichischen Behörden in österreich in amtlicher 
Eigenschaft mit hier befindlichen Personen Kon
takt aufnehmen, um von ihnen für ein Strafver
fahren benötigte Auskünfte zu erlang,en. Unter. 
den in Abs. 1 erwähnten Voraussetzup.gen soll 
jedoch im Interesse der Wahrheitsfindung inner
halb eng gezogener Grenzen gewissen Dienstver
richtungen ausländischer Behördenorgane zuge
stimmt werden können. Es kommt nämlich 
häufig vor, daß zugleich mit einem Rechtshilfe
ersuchen um Vernehmung einer Person auch 
um' eine Gegenüberstellung oder um di~ Vor
nahme eines Augenscheines in Anwesenheit aus
ländischer Organe ersucht Wlird, damit diesen 
nicht nur unmittelbare Wahrnehmungen, son
dern gegebenenfalls auch eine Ergänzung des 
Rechtshilfeersuchens ermöglicht wird. Auch für 
Zwecke österreichischer Strafverfahren besteht ge
legentlich das Bedürfnis nach solcher Rechtshilfe. 
Eine Beeinträchtigung der Gebietshoheit ist nicht 
zu befürchten .. Ähnliches gJilt für dieZuziehung 
von am ausländischen Strafverfahren beteiligten 
Personen, vor allem des Verteidigers, zu Rechts
hilfehandlungen, insbesondere zu Zeugenverneh
munig,en od",r Augenscheilnen. Ln diesem Fall ist, 
anders als bei den ausländischen Behördenver
tretern, die Zustimmung des Bundesministeriums 
für Justiz nicht erforderLich, weil der Verteidiger 
nicht auf Grund eines staatlichen Auftrages für 
Zwecke der Durchsetzung eines Strafanspruches 
tätig wird. Für die Zulassung ausländischer Ver
teidiger ist vor allem die schon bei der Novellie
rung des § 162 StPO durch das StPAG, BGBL 
Nr.423/1974, a;n.gesteHte El'IWä!1iung ~aßgebend, 
die Weigerung, den Verteidiger bei einer Rechts
hilfevernehmung intervenieren zu Lassen, könnte 
mit der Bestimmung des Art. 6 Abs. 3 lit. d 
MRK unvereinbar sein. 

Abs. 2 enthält Vorschriften, nach denen Per
sonen, die nur zu dem Zweck einreisen, um sich 
an der Rechtshilfevernehmung mit Zustimmung 
der österrcichischen Behörden zu beteiligen, ähn
lich wie einreisende Zeugen freies Geleit genießen 

, sollen. 
Soll' auf Ersuchen eines anderen Staates eine 

dort in Haft befindliche Person zu Beweiszwecken 
nach Österreich üoerstellt werden (Abs. 3), so 

Person im Inland in Haft zu halten. DieS' ist 
jedoch nur dann gerechtfertigt, wenn ein auch 
nach österreichischem Recht, anerkannter' Haft
grund besteht oder wenn die überstellte Person 
bereits auf Grund eines verurteilenden ger>icht
lichen Erkenntnisses angehalten wird. 

Zum V. Hauptstück 

Vorbemerkungen zu den §§ 60 bis 67: 

Die Einleitung und Durchführung von Straf
verfahren aus Anlaß des Ersuchens eines fremden 
Staates ist eine Form der zwischenstaatlichen 
Zusammenarbeit, von der in letzter Zeit zu
nehmend Gebrauch gemacht wird. Einzelne Rege
lungen sind bereits in zwischenstaatlichen Ver
einbarungen, wie dem Europäischen überein
kommen über die Rechtshilfe iri Strafsachen und 
in Zusatzverträgen zu diesem übereinkommen, 
enthalten. Wegen der zunehmenden Bedeutung 
dieses Rechtsinstituts wurde vom Europarat über
dies das Europäische übereinkommen über die 
Übertragung der Strafverfolgung ausgearbeitet, 
das von österreich bereits unterzeichnet wurde 
und nunmehr auch ratifiziert werden solL 

Die Bestimmungen über die innerstaatliche Be
handlung aus dem Ausland einlangender Er
sucheri sollen sowohl für den außervertraglichen 
BereidJ. wie auch im Rahmen von Verträgen -
soweit diese nichts anderes bestimmen (§ 1) -
gelten und in das V. Hauptstück aufgenommen 
~erden. Entsprechende Vorschriften für Ersuchen 
um übernahme der Strafverfolgung, die von 
österreich gestellt- werden, sind im VI. Haupt
stück vorgesehen. 

Ein im Rahmen des Europarats abgeschlossenes 
übereinkommen, das von österreich nunmehr 
ebenfalls ratifiziert werden soll, wird die Mög
lichkeiteröffnen, eine in einem Strafurteil unter 
Setzung einer Probezeit bedingt ausgesprochene 
Strafe oder Maßnahme oder eine bedingte Ent
lassu~g zum Anlaß von überwachungsmaßnah
men auch im Ausland zu nehmen. Der Entwurf 
siJeht diese Maßnahmen - wieder unter der 
Bedi.ngung der Gegensei:cigwt (§ 3 Abs, 1) -
auch für ,den außerv,entragLichen Ber,eich vor. 
G1eichz'eJitig soHen <t·uch el'lgänz,end!e innersta,1t
liehe Besümmruillgen über die Beh.amlJung aus 
dem Aou-sbnd ,eilnLaI!lgender ErS/Uch.en 'ges,chaffen 
werden. Die hei Brsuehenum Erwlirkrung der 
Überwachung zu beachtenden Ble!ltU.mllmngen 
sind, wil,e auch bei der übetmahme der Str<lJf
v,erfolgullig und der VO'llstrieckung, im VI. Hatupt
stück zusammengefaßt. 
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Die V'Ollsoreckung ausländJisdrer Sorafuflteile in 
öSllerreich wa'r fflüher lU'51dTÜckl.ich ausg1eschlos
seil. Dementspr,echend ha.ndelt das Strafvollzugs
ge~etz nur VlOim Vol'1ZJug ,der von österr;eichischen 
Strafgerichten verhängten Freiheitsstrafen. Diese 
Rechtslage, hat sich in letzter Zeit zunehmend 
als unbefriedigend. und in vielen Fällen als für 
den im Ausland Verurteilten st;!lbst nachteilig 
erwiesen. Das n:eue Strafgesetzbuch mißt aus" 
ländischen Strafurteilen eine weitaus größere Be
deutung für die inländische Rechtsordnung zu als 
dies ehedem der Fall war. Es ist hier insbesondere 
auf die §§ 31 Abs. 2, 65 Abs. 4 Z. 2 und 3, 66 
und 73 StGB zu verweisen. Auch auf inter
nationaler Ebene ist diese Tendenz erkennbar. So 
wUI'lde lim R:l!hmen de,s BuflOpar1l'OOS ein Eu~pä
isches Obereim:kolmmen üJber die lntern:ationale 
Geltung von Strafurteilen ausgearbeitet und am 
28. Mai 1970 zur Unterzeichnung aufgelegt, das 
unter anderem eine wechselseitige Vollstreckung 
von Freiheitsstrafen, vorbeugenden Maßnahmen 
und Geldstrafen vorsieht und im Verhältnis 
zwischen mehreren Mitgliedsstaaten des Europa~ 
rates bereits in Kraft steht und nunmehr auch 
von österreich ratifiziert werden soll. Wieder
holt mußte die Erfahrung gemacht werden, daß 
über österreichische Staatsbürger, darunter 
Jugendliche, durch ausländische Ger,ichte zum 
Teil drakonische Freiheitsstrafen verhängt wur
den, die in den Vollzugsanstalten des betreffen
den Landes mitunter in einer dem' österreichi
schen Vollzugsstandard keineswegs entsprechen
den Weise vollstreckt wurden. Obwohl im Aus
land verurteilte österreichische Staatsbürger unter 
diesen Umständen einen Stflafvollzug in öster
reich anstrebten und der Staat, dessen Gericht 
die Strafe verhängt hatte, mit einer solchen Vor
gangsweise durchaus einverstanden gewesen wäre, 
fehlte es bisher an einer rechtlichen Handhabe, 
den Vollzug in Österreich vorzunehmen. Der 
Entwurf will hier vor allem aus Erwägungen des 
Rechtsschutzes im Ausland verurteilter öster
reicher Wandel schaffen. 

_ Der Vollzug wird sich nach den sonst gelten
den ,inländischen Rechtsvorschriften richten, und 
zwar auch in Ansehung bedingter Entlassungen 
und Gnadenrnaßnahmen. Eine Gnadenmaßnahme 
des Staates, dessen Gerichte das Urteil gefällt 
haben, wird auch in österreich zu beachten sein. 
So gesehen bestehen keine Bedenken dagegen, 

, auch die Vollstreckung von Freiheitsstrafen zu 
übernehmen, die nach österreichischer Auffassung 
als überhöht angesehen werden müssen oder gar 
den vom österreichischen Recht vorgesehenen 
Strafrahmen überschreiten. Durch das Exequatur
verfahren wird aber sichergestellt, daß eine nach 
österreichischem Recht nach Art und Dauer zu
lässige Strafe vollstreckt wird. Gerade in solchen 
Fällen wird die übernahme der Vollstreckung 
oder weiteren Vollstreckung im wohlverstande-

nen Interesse des Verurteilten liegen und. von 
diesem erfahrungsgemäß angestrebt werden. 

Erster Absdmitt 

Zu § 60: 

Ersuchen um übernahme der Strafverfolgung 
werden ebenso Wlie Auslieferungsersuchenim 
Weg zwischen den obersten Justizverwaltungen 
oder im diplomatischen Weg gestellt. Es ist daher 
zunächst eine Prüfung einlangender. Ersuchen 
durch' dasB).mdesministerium für Justiz vorge
sehen, die etwa bei offenkundigem Mangel der 
gerichtlichen Strafbarkeit nach österreichischem 
Recht zu einer Ablehnung führen wird. Im übri
gen soll mit dem Ersuchen, wie dies auch schon 
jetzt der Fall ist, die Staatsanwaltschaft im Hin
blick auf die erforderliche AntragsteIlung befaßt 
werden. 

Geltende vertragliche Vereinbarungen über di,e 
übernahme der Strafverfolgung, etwa Art: 21 
des Europäischen übereinkommens über die 
Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959, 
BGB1. Nr. 41/1969, oder Art. XIII des Zusatz
vertrages zu diesem übereinkommen zwischen 
österreich und der Schweiz vom 13. Juni 1972, 
BGBl. Nr: 716/1974, sehen die Strafverfolgung 
im ersuchten Staat nur wegen strafbarer Hand
lungen vor, die bereits nach den innerstaatlichen 
gesetzlichen Vorschriften (§§62 bis 65 StGB) des 
ersuchten Staates dessen Strafgeri<;htsbarkeit 
unterliegen. Nach dem von 'Ost,erreich und ande
ren Mitgliedssta'aten. des Europarates bereits 
unterzeichneten, für Xhterreich aber noch nicht 
in Kraft getretenen Europäischen übereinkom
men über die übertragung der Straf~erfolgung 
soll unter gewissen, in dies,em übereinkommen 
näher bezeichneten Voraussetzungen in besonders 
gelagerten Fällen die Strafverfolgung auch über
nommen werden können, wenn die Zuständigkeit 
des ersuchten Staates nicht schon auf dessen inner
staatlich-ern Recht, sondern auf den Kompetenz
tatbeständen des übereinkommens beruht. Wegen 
dieser Erweiterung von innerstaatlichen Straf
kompetenzen sind in dem übereinkommen auch 
besondere Garantien für den Beschuldigten ent
halten. Im Hinblick auf die. in Aussicht genom
mene Ratifikation dieses übereinkommens und 
anderer zweiseitiger Vereinbarungen dieser Art 
durch Osterreich soll vorgesehen werden, daß 
der Betroffene vor der Einleitung des Strafver
fahrens entsprechend dem Grundsatz des recht
lichen Gehörs Gelegenheit erhält, vor Gericht 
allfällige Einwendungen gegen das Vorliegen der 
in der zwischenstaatlichen Vereinbarung jeweils 
vorgesehenen Voraussetzungen der Strafverfol
gung vorzubringen. 

Besondere Verfahrensbestimmungen waren für 
eine übernahme der Strafverfolgung nicht vor
zusehen, weil sich das zur Durchsetzung eines -
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wenn auch nur auf Grund eines ausländischen 
Ersuchens begründeten - Strafanspruches durch
zuführende Verfahren nach der Strafprozeßord
nung 1975 zu r~chten haben wird. 

Zweiter Abschnitt 

Zu § 61: 

Ein weiteres von österreich und anderen Mit
gliedsstaaten -des Europarates -unterzeichnetes 
Europäisches übereinkommen vom 30. Novem
ber 1964 behßt sich mit den zwischenstaatlichen 
Aspekten der' überwachung 'bedingt verurteilter 
oder entlassener Personen. Dieses übereinkom
men wird den erkennenden Richter mehr als 
bisher dazu bewegen, von bedingten Maßnahmen 
auch bei ständig im Ausland wohnenden Per
sonen Gebrauch zu machen, was auch im Aus
land straffällig gewordenen Dsterreichern zugute 
kommen wird. Aus diesen Erwägungen soll auch 
dieses übereinkommen nunmehr ratifiziert wer
den. Die dadurch geschaffenen. Möglichkeiten, 
in Fällen der bedingten Strafnachsicht, des be
dingten Aufschubes des Ausspruches einer Strafe 
oder vorbeugenden Maßnahme und der beding
ten Entlassung überwachungsmaßnahmen auch 
im Ausland zu erwirken, sollen durch den Ent
wurf auCh auf den außervertraglichen Bereich 
ausgedehnt werden. Für diesen Bereich waren 
daher die Voraussetzungen für eine übernahme 
der überwachung vorzusehen, von denen als die 
wichtigste die beiderseitige Strafbarkeit zu er
wähnen wäre. Zur Beurteilung dieser "in con
creto" zu prüfenden Frage wird der Sachver
halt - wie bei der Auslieferung - sinngemäß 
umzustellen sein. 

Zu § 62: 

Im Hinblick auf die in den verschiedenen 
Rechtsordnungen vorgesehenen Möglichkeiten 
einer überwachung vor ,allem nach einem be
dingten Aufschub des Vollzuges einer Freiheits
strafe oder nach einer. bedingten Entlassung er
scheint es notwendig, zunächst den spezialpräven
tiven Zweck der übernahme eineroüberwachung 
hervorzuheben. Der Richter wird nach dieser 
Zielsetzung die für die Durchführung der über
wachung ,erforderlichen, in der österreichischen 
Rechtsordnung vorgesehenen Maßnahmen anzu
ordnen, dabei -aber auch auf die Entscheidung 
des ausländischen Gerichtes Bedacht zu nehmen 
haben. 

Zu § 63: 

Wie bei einlangenden Auslieferungsersuchen 
soll auch hier durch den Bundesminister für 
Jusriz vorläufig geprüft werden, ob über das 
Ersuchen eine gerichtliche Entscheidung herbei
geführt werden kann. Trifft dies zu, so wird das 

Ersuchen dem Gericht zu übersenden sein. Ge
gebenenfalls kann schon vom Bundesminister für 
Justiz eine Ergänzung -der Unterlagen verlangt 
werden, ohne daß dadurch der gerichtlichen Ent
scheidung vorgegriffen würde. Eine Befassung 
des Gerichtes könnte auch dann entfallen, wenn 

. das Ersuchen aus den Gründen der §§ 2 und '3 
.. Abs. 1 abzulehnen wäre. 

Zur Anordnun!g der notwendig-en Ülber
wachungsmaßnahmen 'sollen die Bez'irksgerichte 
und die Gerichts1höf,eerster Instanz je nach i-hrer 
sachlichen Zuständigikeit berufen sein. 

Dritter Abschnitt 

Zu § 64: . 

Wie die Obernahme der Str.afverfolgung oder 
Überwachung slOll auch die V:oHstreck.ung aus
ländischer Urt-eil-e sowohl auf der Grundbge -der 
Gegenseit~g'kJeit als auch auf Gund einler zwi
schenstaatlichen Vereinbarung möglich sein. Hier 
kommt derzeit nur das bel'eits mehrfach -erwähnte 
Europäische übereimkommen über die inter
nationaLe Geltung \11on Stra,furteilien vom 28. Mai 
1:970 in Betracht, ,das v-on österreich bereits 
unterzeichnet wurde und nunmehr ratifiziert 
wer-cl'en soll. Dieses übereinkommen steht der
zei,t im Ver'hä}tnis zwischen Zypern, Dänemark, 
Norwegen, Schweden un1d der Tür:k,ei in Kraft; 
s'eine Ratifikation wird auch von ,der Schweiz 
und der Bun

'
desrepulb.l1k Deutschland heabsichtigt. 

Das Übereinkommen 'sieht eine Vollstl1eckung 
nicht nur von Fr.eih'eitsstr,aifen und frevheitsent
ziehenden vOr1heugenden Maßnahmen, sondern 
auch von Geldstraif,en v.or. Im Ralhmen seines 
Gehungslbereiches wird es für Umfang sowie 
Art und Weise der Va1<lstreckung zunächst maß
gehen'd sein. Ergänzend zu ,dem übereinkommen 
soUen nach dem Entwurf die entsprechenden 
Bestimmungen, des StrafvoUzugsgesetlJes, des 
Strafgeset-nbuches: und der Str-afp11Ozeßordnung 
1975 angewendet werden: 

Di,e Vol.lstr'eckung der im Ausland verhärugten 
Freiheitsstrafe kann naturgemäß nur im Ein
verne'hmen mit dem Staat erfolgen, dessen Ge
richt die Stra:fe verhängt hat. Dieser Staat wird 
österreich häufig von sich aus um ,cl'ie üher
na'hme -der StraifvoUstfleckung ersuchen. Es könnte 
aiber ,eirr-e -entsprechende 'Anregung, die Straf
voHstr,eckung 'zu übertrag-en, auch von österreich 
aus1gehen. Im einzelnen hängt die Vollstreckung, 
sof-ern sich nicht aus zwis<:henstaatlichen Verein-

. ,barungen etwas an1deres -ergibt, davon ab, daß 
ei.ne nach österreichischem Recht _gerichtlich straf
hare Handlung vorliegt, daß die Entscheidung 
des ausländischen Gerichtes in einem Verfahren 
ergang-en ist, in dem die Mindestrechte des An
geklagten im Sinne -des Art. 6 MRK heachtet 
worden sin1d, und daß der V,erurteihe österrei
chiseher Sta.atslbiil1ger mit Wohnsitz oder Auf-
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enthalt in österreich ist und aer Vollstreckung 
in österreich zustimmt. Dies-e Zustimmung wird 
im ,Entwurf als Erfordernis besonders herausge
st-eHt, weildi-e', Übernahme der VoLlstreckung 
reg-elmäßig im Intenesse des Verurteilten liegen 
wird - oIb .dies der FaH ist, wird er am 
ibest-e11i lbeurtei-llen können -, und weil d,je Voll
stl1ecku11lg des auslänldischen Urteihs an -die Stelle 
der Durchführung eines inländischen Strafver~ 
farhrens weg,ender dem Urteil zugrunde liegen
den! stra'flbar,en Handlung tritt und der Verur
teilte in gewissen Fimend<er Mögllich~eit, seine 
Unschuld vor dem österreichischen Strafrichter 
darzutun, den Vorzug vor dem Vollzug ,des 

,Ul"teils in österreich g'elben könnte. Die Voll
streckung einer auslänldischen Entscheidung soH 
auch ausges,chlossen werden, wenn dadurch der 
Grun'dsatz "ne ibis in idem" verletzt würde oder 
wenn wegen der der Verurteilung zugrunde lie
ge11ldlen strafiba:re~ Handlung ein Str,afverfahren 
durchzUJfÜihr,e11l, ist. Dies wird wegen der Mög-
1ichkeit, g,emäß § 9 Albs. 4 vohi der Verfolgung 
ahzusehen, ausnalhmsweise ,()Ider a1ber dann er
forderlich sein, wenn der V-erurteilte der VoI.l-
streckung nicht zustimmt. ,-

Zu §65: 

Durch unterschiedliche StraJen bzw. Strafen
systeme soI.ldie VoLlstreckung a:usländischer straf
gerichtlicher Entsch,eidung-en nicht ausgeschlossen 
weJ:lden. Gemäß§ 65 ~o~Len grundsätzlich nur die 
im österreichischen Strafen~ und Maßn:!.hmen
s)"stem vor!;'eselhenen Sanktionen, die nach ö~ter
reichiseben Stra,fibemessun~gsgrundsätzen festzu
setzen sein werden, angeordnet werden können. 
Bei der erfoflderlichen Umwandlung oder Anpas
sung wirdj,edoch auf den Ausspruch des aus
ländrsch-en Urteiles entspr.echendB'edacht zu neh
men s,ein. Eine SchlechtersteIlung des Verurteihen 
soll im Rahmen der Anpassung jedenf,aHs ver
mieden werd-en. 

Soll die V:ollstreckung nur weglen des sich 
.auf ,einzelne von g'emeinsam albgeurteilten Str,af
tat,en beziehenden Strafte~l~s ü1bemommen wer
,den, sei es, daß der ersuchende Staat nUr ein 
entspr-ech,end eingeschränkt1es Ersuch,en gestell\ot hat 
oder daß Idie übernahme mangels der in diesem 
Entwurf vorgesehenen V:oraus,setzung,en (§, 64) 
teilweis'e aib~el-ehnt wird, so muß der auf diese 
straflbaren Handlungen enofal1ende T,eil der Strafe 
v-orher f,estgeset2)t werden. Die Entscheidung 
wird zunächst vom ,ersuchenden Staat zu trd
fen sein. Untenläßtdileser innerhalb einer ange
messenen IFristeine solche Entscheidung, so soll 
diese ,"on dem zustän1dig,en österreichischen Ge
richt getroffen werden. 

Zu-§ 66: 

Ersuch,en um übernahme ,der VoHstl"eckung 
werden 1m Weg zwischen den .obersten Justiz-

zwtrahtellen oder im diplomatischen Weg zu 
stellen sein. Dem Bundesminister f'ür Justiz soll 
daher auch hier die Befugnis ,eingeräumt werden, 
Ersuchen,die zu 'einer gerichtlichen Entscheidung 
keinesifaUs Anlaß ,gelben könnten, a Emine zurück
zUWICisen. Bei behe!blb,aren Mängeln kann ibereits 
der Bundesminister für J ustrz Zur Vereinfa.chung 
,des Viet1fahrenseine Ergänzung der Unterllagen 
verlangen, ohne daß dadurch der gerichtlichen 
Entscheidung vorgegrifl1en würde. Wie bei der 
Übernahme der überwachung soll der Bunldes
miilist-er ,für Justiz herufen sein, das, Vorliegen 
der in den I§§ 2 und 3 Albs. 1 bezeichneten 

,Umstände zu prüif1w; -dabei kann es' zu einer 
sof-ortigen Ablehnung Ider Vollstreckung kommen. 
Ill!den übrigen FäHen wipd das zuständige Ge
richt ~§ 67) zu befassen sIein. 

Zu§ 67: 

Die zur Anpassung der im Ausland ausge
sprochenen Strafe oder v-oriheug,enden Maßnahme 
an die österreichis:che Rechtsordnung notwendi
,gen Entscheidungen sollen nach dem Entwurf 
ebenso wie nach dem Über,einkOilllmen- vom 
Gericht :getroften wepden. § 67 sieht ,dementspre
chenld die Zuständigkeit des Gerichtshofes erster 
Instanz ,"or. Dieser hat, wenn dem VoHstrek
kungsersuchen stattzu'!;,eiben ist, darüber Beschluß 
zu fassen, wekhe 'entsprechende, i'nden öster
reichischen Gesetzen, vOJ:lgesehen'e Strafe oder 
vOt1beug,ende Maßnahme voHzogen werden s<oH. 
Di'e Beschluß,fassung s'O!.] durch den 3-Richt1er
Senat in nichtöffentlicher Sitzung erfolgen und 
durch B,eschwer,de an den Ülbergeordn'eten Ge
richtshof angefochten werden können. 

, Die Vollstreckung der nach Durchführung des 
Ex-equaturv-erfalhrens zu verlbüßenden Strafe rich
tet sich .nach innerstaadichem Recht; aus diesem 
Grund wird auf die Strafe auch das öst,er
reichische Gnadenrecht ohne Einschränkung anzu
wenden sein. Der Herr Bundespräsident hat 
im Zug,e des Begutachtungsverfahr1ens erk-lärt, 
von ,dies,em R-echt Gebrauch machen zu wollen . 

Zum VI. Hauptstück 

Vorbemerkungen zu den ,§§ 68 bis 76; 

Während sich die' Hauptstücke II bis V des 
Entwurfes mit Ange1egeniheiten Ibelfa.s!sen, in denen 
die österreichischen Behör.den auf Grund eines 
ausländischen Ersuchens ,eine Ibestimmte V,eran
'hssung tl1effen soUen" sind ~m VI. Hauptstück 
Be9ümmungen zusaiffimengefaßt, die österreichi
sch'e Ersuchen an ausländische Be!hörden zum 
Gegenstand halben. 

Erster Abschnitt 

Zu § 68: 

Nach § 421 Albs. 3 StPO hat das Gericht, 
wenn AUSTsicht vot'handen ist, daß die Ausliefe-

4 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)44 von 51

www.parlament.gv.at



-rung des im Ausland <befindlichen Beschuldigten 
~gemäß den ibeste1ienderu StaatsV'erträgen erwirkt 
werden könn,e, sich imvorgesch6ehenen Weg 
an die ,ausländische Straf,~erichtslbe1iörde zu wen
den, in deren Bezirk sich ~der Angeklagte befirudet. 
Derzeit findet der AuslieferungSIV'erkehr aus
nahmslosentweder im W,e,gzwi~ch,en den Justiz
m:ini'sueri,eh oder im di,pl'Olmatischen Weg s'tatt. 
Die erfol'derliche VeranlLassung Zur Erwirkung 
einer Auslieferung . obli,egt ,dem Bundesministe'r 
für Justiz, wesha,~b - im Gegensatz zur Rechts
hbH,e - ein urrmitteliharer Verkehr der Gerichte 
untereinander hier nicht in Betracht klOmmen 
kann. 

Albs. 2' enthält eine Auss,a;ge darülber, unter wel
,chen Voraussetzungen v'On der Erwirkung 'der 
Auslieferung albgese!hen werden kann. Tatsäch
'lieh wäre es z. B. kaum g,erechtfertigt, die Aus
lieferung ,eines österreich-isch-en StaatSlbür>gers 
weg,eneines nach Art und UlllIfa11ig geringfügi
.gen DiebstaMs aus Südamerika zu Ibegehren. 
Aus fremdenpolizeilichen El'Wägungen s'OU man 
unter Umständen auch v'On der 'Erwirkung der 
Auslietferung ,eines AUSlländers 'Oder Staaten
losen, der nach v.erurteilu-ng und Strafvollzug 
voraussichtlich nicht me!hr außer Landes geschafft 
werden könnte,albsehen können. 

:Zu § 69: 

Da Aus-Jlieferungsersuchen nur im diplomati
;schen W,eg -dder im Wege -der Justizministerien 
.,gest-ellt werden, bedarf es dner au~drücklichen 
Er1ffiächt~gung des zuständigen Gerichtes, vor' 
einem soJchen Ersuch,en die zuständige ausländi
.sche Behörde um Vel'lhängung der vorläufigen 
AusEef,erungsihaft zu ,ersuchen. Wegen der Dring
lich:k,eit wird dazu l'egelmäßig die Vermittlung 
der Interpol in Anspruch zu nehmen sein. Ein 
soLches Ersuchen soll nur gestellt werdel1! 'd'ül'fen, 
wenn die AusJieferung zulässig ist und ein Haft
<befehl oder ,ein V1011streckbares' Urtei1 vorliegt. 
Nach der zwisch,enstaatlichel1! Übung werden 
.auch zum Zwecke der internationaJ,el1! Fahndung, 
edassene Steck!briefe als Ersuchen um vorläufige 
Festnahme für den FaLl der Be-tretung im Aus
land angesehen. 

Zu § 70: 

§ 70 ist als G~genstück zu § 2'3 ausgebiLdet 
und hestillllmt, unter Wielch,en Voraussetzungen 
eine v'Om Ausland nach österreich ausgelieferte 
Person verfolgt 'oder weit:el1gdiefert Wierden darf. 
Eine derartige gesetzliche Regelung f,ehlte bisher. 

Ein Verzicht des ausländischerr Staates auf Ein
haltung der Spezialität (Albs. 1 Z. 3) wird etwa 
dann arrzunelhmen sein:, wenn in seinem Re,cht 
ceine § 32 entsprechende vereinfachte Ausliefe
rung vOl1gese'hen rst. 

45 

,Albs. 2' betrifft den Fall, daß sich !der Sach
verhak im Zuge des vom österreich ischen Ge
richtdurchgeführten Strarfvel'fa!hllens zwar nicht 
geändert hat, daß er a!ber nunmehr l~echt1ich 
,aibweichen:d v,om' Auslief erungsbegehren und vpn 
der Auslieferungsbewilligung ,gewür,digt werden 
soll oder ander:e straf,gesetzliche Bestimmungen 
Zur AnwenduIlig zu ,kommen hätten. Hier soll 
die StraherfoLgung zul~sig sein, wenn der Sa:ch
vel1haltt auch unter den neuen Gesichtspunkten 
- wenn etwa nicht Betrug, sondern Verun
tr,euung v,orliegt -'- ,die Auslief.erung zuließe. , 

Bezieht sich dn österreichisches Auslief,erungs
begehren zur Strafvollstreckung auf eine Strafe, 
,die sowohl wegen deI;" Aus1ie~erunlg unterliegen
der als auch wegen anderer straflbar'er Handlun
gen verhängt worden ist ~Albs. 3), so ,engilbt sich 
bei nurt:eiLweiser Bewilligung der Auslieferung 
die Notwendigkeit, die Strafe zu teilen 'Oder in 
einer W,eis,e neu zu hemes~en, Idaß j,ener Teitder 
Straf-e, der auf die auslieferungsfähigen straf-· 
bal'en Handlungen entJfällt, einIWandfrei festge
stellt werden kann. Bisher Ig,alb es zu dieser Frage 
nur einen f'ür die Gerichte nicht vel1bindlichen 
Erlaß des Bundesministeriums . fü~ Justiz aus 
dem Jahre 19}1, dem die Rechtsprechung freilich 
im wes-entEchen ,gefolgt ist. In dem Erlaß war 
unter anderem vorgesehen, ,daß die Neuibemes
sung der Stralbe durch Urtcil nach Durchfuhrung 
einer mündlichen Verhandlung zu erfolgen habe. 
In Ietzt,er Zeit kam es jed,och zu ahweichenden 
Gerichtsefiltscheidungen, die ,einer Beschlußfas
sung. in nichtöffentlicher Sitzung den Vorzug 
galben. Der Entwul'f übernimmt diese Lösung, 
die bereiusdas StraJvollzu,gsgesetz (§,§ 1'6, 17) 
vorgezeichn,et h;t; 

Zweiter Abschnitt 

Zu § 71: 

Recht!ihilf.eersuchen werden reg.elmäßig von 
einem Gericht oder von einer staatsarrwabtschaft
-lichen Behörde ausg1ehen. AUif weIchem Weg' sie 
zu steHen sind richtet sich nach allenfalls anzu
wendenden zwischenstaa1Jloichen Vereinibarungen, 
die den unmittdbaren Geschäfusweg, derr Weg 
zwischen den lbeiderseitigen Jusüzministeri,en oder 
derr dipl10matischen Wreg vors,ehen könn,en. In 
Ermang.elung einer solchen V,ereinlbarung' muß 
der diplomatisch,e Weg eingehalt:en werden. Dem 
Bundesminister für Justiz soll 'bei der Erwir
kung von RechtslhiUe die Befugrris 'eingeräum't 
werden, aus Gründen, die nicht der Beurtei
lung der R,echtsprechung unt'erEegen; etwa wenn 
die Beeinträchtigung v'On Interes~en der Repulblik 
Österreich zu Ib.efürchten wäl1e, 'von der Weiter
Leitung eines Ersuchens aJbzus,ehen. Der Man~el 
der Gegenseitigkeit soH unuer der Voraussetzung 
des § 3 Albs. 2 die Erwirkung v'On Rechtshilfe 
nicht unter allen Umständen ausschließen. 
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Zu § 72: 

Albs. 1 trifft Vorsorge rfür ·den Fall, daß eine 
Vernehmung im RcechtlshiLfeweg nicht ausreicht. 
Die Be~timmung ist als Er~atz des aufzuheb~nlden 
§ 157 StPO ,g.edacht. Nach dieser Bestimmung 
hat das Gericht, weIl!n sich das persönLiche Er
scheinen des Zeu,gen V'or dem Strafgericht als 
notw1endig darstellt, ,dem Bundesministerium für 
Justiz zu bericht,en; tfallsder Zeuge s,ich nicht 
freiwillig einfindet. Der :EntwuI'lf vleI'zichtet auf 
diesen :B.ericht, der schon ·desha,lb untel1bleilben 
kann, weil ai,bgesehen von 'der ZusteLlung der 
Vorla.dung irgend,ein EiIl!fluß aüf einen ~rrt' Aus
land hefindlichen Zeug·en, vor dem österreichi
schen Gericht zu erscheinen, Il!icht ausgeülbt wer
den kanin. EswiI'd lediglich vorgesehen, daß das 
zuständige ausländische Gericht auf dem vor~ 

.geschriehenen W,eg um die ZusteLlung der Vor
ladung. zum persönl1ichen Erscheinen vor Gericht 
zu ersuchen ist. . 

Albs. 2 entspricht im wesentlichen dem § 53 
Aibs. 1 .des Entwurfes, wendet sich ,a,ber im gege
benen Zusammenhang an die österreichischen 
Strafv'erifolgun:g~beihörden,. Wegen der Beschrän
kung der Strafverfolgung von Personen, die 
aus ,dem Ausland vor:ge1aden wurd'en, s,ei au·f 
die Erläuterungen zu § 53 verwiesen. 

Se,lihst w,enndas Best,ehen eines völkerrecht
lich allgemein anerkannten Grundsatzes. in dieser 
Richtung nachweisbar wäre, bedürfte es ,der nähe
ren Ausgestaltung eines solchen Grundsatz,es. Di·es 
gilt vor allem für ,die Dauer der Wirkung 'eines 
"Ifreien Geleites", dile nach dem Entwurf 15 Tage 
betragen solL In:nerlhalib dieses Zeitraumes wird 
es der verIl!ommenen Person regdmäßig möglich 
s'ein, österreich zu v.erlassen. Das, "dr,ei'e Geleit" 
giJlt nicht für strafbare Hanidlungen, welche die 
vorge1adene Person wäihrend ihres Aufenthalt.e's. 
in Österreich begeht. So wäre wegen einer im 
Zug1e der Vernehmung begangenen faLschen Be
weisaussage die inländische Strafverfolgung zu
lässig. 

Zu § 73: 

Di,e im § 59 Albs. 3 geregelte Übrerstellung von 
Personen, die sich im Au&land: in Haft befinden, 
kann nicht nur für ein ausländisches Strafver
fahreIl!, sondern auch für ein inIändisches Str,af
verfahren: erforderlich werden. Aus der Ver
pflichtung zur Rücküiberstellung wir,d sich regel
mäßig die Notwenrdigkeit ergeben, die üher
stellte Person auch in österreich in Haft zu hal
ten. Dies sOll1 i'edoch nur 'bei VorliCigen der im 
§ 5'9 Abs.3 angeführtenr Vorausset.zungen zu
lässig ~ein.Nach Durchfülhrun'g der Rechtshilfe
handlung wird ,die ütberstellt,e Person ungeachtet 
der Staatsbürg,erschaft un,verz'Ü-glich dem anderen 
Staatzurückzustellren sein. Auch für die über
stellung einer im InoJandin Haft Ibefindlichen 

P,erson in das A~sl.and, die zu IBeweiszwecken in 
heson1ders grelag.eruen Fällen erf'ordedich werden 
kann, ist eine gesetzliche Grundlage vorgesehen 
worden0Albrs. 2). Es wäre etwa an den Fall 
zu deniken, daß der Bleschuld~gte zum Tatort ge
bramt und dort unter dem unmittdbaren Ein
druck der Tatr·ekonstrukti'On vernommen werden 
soll. Die Zustimmung der <im Inland in Haft 
:befirudlicheIl! Person ist hier; aIl!ders als im Fa!'! 
des § S4 Albs. 1 Z. 1, nicht zu Ibedingen, weil 
di'e übrerstellung der 'Förderung eines inländi
schen StrarfveI'lfanrens dient. Da der,artige üher
st.eIlungen üher den Rahmen der sonst üblichen 
RechtsrhiHe ihinausg'ehen und so·wohL .für den 
BetI'offenen als auch im Ver'h:iltnis zu ·dem ande
ren Staat mit W,eiterungen v'eribunden s·ein kön
nen, wii'id'inr zwischenstaatlichen Verträgen regel-· 
mäßig ·d,er Geschäfts,wleg zwischen denr obersten 
Justizverwaltungen vorg.es!ehen. Im außerver
trarg.1ichen Bereich ist oIhnelhinder di,pl'Omatische 
Weg einzuhal,tJen, weshalb der Geschäftsweg nicht 
ges'ondert -zu regeln war. 

Dritter Abschnitt 

Zu § 74: 

Die überna:hme der StrafveI'folgung, die im 
Entwurf Q§ 6<0) bereits im Zusammenhang mit 
aus dem Auslan1d einlangenden Ersuch·en be
handelt wird, soH hier erstmalig eine ·auf das 
GruIl!dsäuzliche beschränkte ge&etzliche Regelung 
auch für ,die von österreich zu stellenden Er
suchen finden. Eine weitere Aus'gestaltung di'eser 
Einrichtung kann zwischenstaatlichen V,ereinba
rung·en vorlhdha-lten wer,den. Der Hauptanwen
dungshlr1 besteht darin, daß sich der Beschul
di,gte ~n seinem Heimat-staat befin1det und weg'en 
seiner Staatsangehörigk.eit nicht ausg.eIiefert wer
den kann. In diesem Fall wird die zuständige· 
ausländisch,e Justizzentralstelle vom Bundesmin,i
ster für JUStfZ unter Anschluß der erforderlich,en 
Unt,erlagen zu ,ersuch·en sein, gegen den Täter 
ein StralfV'erlfaJhr'en einLeiten zu ·1as'sen und dessen 
Ergebnis Ibekanntzugehen (Albs. 1 Z. 1). Ein 
Ersuchen um -übernahme der Strafverfol,gung soll 
auch dann gestellt werden können, wenn der 
B,eschulodigte ,ö~terreichischer Staatsbürger ist. Da
durch soU verhindert werden, da,ß ein öst,er
reicher, der sich dauernd im Ausland aufhält und 
nicht aus'geI,iefet't wird, straJl'Os ib1eiJbt. 'Es kann 
aud1 aus lbresonder,en Gründen zweckmäß-ig sein, 
einen um Auslieferung ersuchenden Staat gleich
zeitig mit der IBewilhgung dier Auslieferung um 
die übernahme der Strafver'fo1gun,gzu ersuchen. 
Der im Albs. 1 Z. 2 V'orgesehene Fall träJgt der 
bisheri,gen Übung Riechnrung, nach der etwa 
einem ausiländischen Fahrzeuglenker nach einem 
Verk'ehrsunfaH die W.eiterreise regelmäßig ge
stattet und~ein Heimatstaat umdi·e übernahme 
der Strafverf10lgung ersucht wird. 
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Die strafrechtliche Situation des Beschuldißten 
soH durch das Ersuchen ruicht erheblich ver
:schlechtert werden. Dies wäre etwa ,der FaLl, 
wenn angeruommen werd-en müßte, daß das 
Strafverhihr,en in ,dem zu' ,ersuchenIden Stilat 
nicht nach rechtsstaatlichen Grundsätzen durch
ge.führt w,erden würde. In solchen Fällen hätte 
ein Ersuchen zu unterbleiben (Albs. 3). 

Die im 'Albs. 4 vorg~sl{lhenen Vor~chrift-e~,die 
zum Teil §65 Albs. 4 StGB nachgebildet worden 
:sind, soUendem Grundsatz ",ne bis in idem" 
Rechnunig tragen. Ein Freispruch oder eine Ein
:stellung ,des Stra'h,erfaJhrem im anderen Staat 
vermag jedoch die Fortsetzuri'g Ides inländischen 
Strafv,erfahrens nicht zu hindern. Bben,so soll 
bei nicht. gehöriger Fortsetzung des ausländi
schen Strafv,erfahrens das inrEäri,dische Strafver
fahren fortgesetzt werden können. 

Zu § 75: 
Di,ese Bestimmung wurde 'einerseits -im Hin

blick auf die a,ngestreibte Ratifikation des Euro
päischen übereink'ommens über die Oberwa
.chung !bedingt verurtei1ter -oder entlassener Per
sonen, das bereits in den Erläuoerungenzu § 61 
'erwähnt wurde, und andererseits als Grundllige 
für die E~irkung' der Überw;achung im Rah
men ,der Gegenseiügk'eit aufgenommen. Während 
,die§§ 61 Ibis 63 aus 'dem Aus.landeiIlilangende 
Ersuchen zum Gegenstand halben, s'Üll für ent
sprechende österl1eichische Ersuchen § 75 als 
Gr,undl<l!ge ruenetn. 

Da nach dem Übereinlkommen grundsätzlich 
der Wegzwis,ch,en den obersten Justizv,erw,al
tungen vorg,esehen unld im außervertraglichen 
Ber,eich der di'plomatische w,eg einzuhalten ist, 
muß das Bundesministerium für Justiz befaßt 
werden, ,das ~odann auf 'dem vOllgesehenen Weg 
au den in 'Betracht kommenden Staat heran
tritt. Der Betroffene wird 'sich zumeist in dem 
Staat :befinden, durch dessen B,ehörden sein,e 
Überwachung oder weit,ere Überwachung über
nommen wetiden soll. Wenn -er sich noch im In
land befindet, sol! ihm im Hinblick auf den 
Grundsatz des rechd,ichen Gehörs Gelegenheit 
g-egeben werden, 'zu ,den im 'ühereinkommen im 
einzelnen V'orgese'henen V;oraussetzungen einer 
Übertragung der Überwachung Stellung zu neh
m'en. 

, 2u§ 76: 

§ 76 wurde als Gegenstück zu den die VoH
streckung ausläindischer strafgerichtlicher Ent
scheidungen betlleffenden ,B'estimmungen des 
V. Hauptstück-es ausgebildet und so.ll Idie not
'wendi,gen gesletz1ichen Voraussetzungen schaffen, 
·damit von österreichischen Gerich,ten verhängt,e 
Stralf.en oder vorbeugen-de Maßn,ahmen :bei Vor
hegen der erfor,derlichen Voraussetzungen in Voll
zugsanstalt,en des Auslands vollzogen werden 
können. 

Auf die Vorteile, die mit dem· VQllz~g im 
Heimatstaat des VerurteiLten oder in dem Staat, 
zu dem der Verurt·eilte die engste Beziehung hat, 
regdmäß~g V'erlbund,en sind un'd die vor allem in 
den v.eribesserten Möglichkeiten seiner Res'oziali
sierung 'besteh,en, ist bereits in den V'Ürbemer
kungenzum V. Hauptstück hingewiesen worden. 
Für die vorgeschlagene ~~gelung spricht arber 
auch, daß die Eingliederung von AusLändern' in 
den VOl~lZ'Ug lin sich und· beSOl1Jd!et1s bei P.erso
nen, die sichausschfießlich order fast ausschließ
lichin einer .fllemden iSprachezu v,erständigen 
vermögen, zu ,erhelblichen Sch,wieri,gkeiten führt. 
In solchen FäHen muß sich der VoHizug vieHach 
entgeg,en denV;orschriften -des § 2'0 StVG auf 
,eine b.Joß·e Verwahrung, allenfalls un1:'er Anhal
tung zur Verrichtung v-on ,Aribeiten 'beschränken, 
wälhrend eigentliche Resozialisierungsarbeit nicht 
gelreistet werden kann. Die durch den Bntwurf 
eröffnete Möglichikeit, unuergewissen Vorausset
zungen ,den Vol1rug oder den weiteren Vollzug 
an das Ausland, zumeist an den Heimatstaat des 
V:erurteilten; aJb zu gelben, witid uberdies zu einer 
fÜ'hlhallen Entla'stung 'des ösot,erreichischen Straf
voUzuges beitragen. 

Ähnlich Wlie bei der Erwirkung d;er' '&usEefe
rung wird zunächst das Gericht tätig werden und 
das Bundesministerium f'ür Justiz unter Vorlage 
der ·erlfordedichen Unt,e~lagen befassen müs~en. 
Das Ersuch~n wird sodann,entweder auJ der 
Grundlage der Gegenseitigkeit oder ,auf Grund 
eines zwischenstaatlichen übereinkommens, etwa 
des Ihereits erwähnten Europäisch,en Übereinkom
mens über di,e internationale Geltung von Straf
urteilen, vom Bundesminister Ifür Justiz, -gegebe
nenfaH~ im ,dipLomatischen Weg, zu st-eHen sein. 
Der Bunde:>minister t:ür Justizsoll auch in diesem 
Zusiammenhang aus den im Albs. 1 an-g.eführten 
Gründen von ,der Stellung des Ersuchens absehen 
können. . 

Albs. 2 Z. '1 handelt V'on dem Fall, daß sich 
der Verurteilte um Zeitpunkt des Ersuchens in 
dem zu -ersuchenden Staat aufhält, wobei /leine 
AusIief,erung -zum Zweck'e 'des VoLlzuges der 
Freiheitsstrafe 'Oder ·vonbeugenden Maßnahme 
nicht in Betr,acht kommt, z. B. deshaLb, wej,l er 
An,gehöriger dieses Staates ist. Gemäß Ab •. 2 
Z. 2 soU um die ÜlbernaJhme der Vollstreckung 
auch ersucht 'werden können, wenn anzunehmen 
ist, daß der Vollzug in 'dem anderen Staat der 
Verwirklichung der Vollizugszwecke dient und 
vor. aLlem ,eine Wi,edereingliederung des_ V;erur
teüten ermöglicht -oderer-leichtert werden kann. 
Der Verurteilte wird vor seiner Überstellung 
zu den V'Üraussetzungen des Ersuch-ens zu ver~ 
nehmen sein '(Abs. 8); die Oberg:rbe wird sodann 
in Anwendung der entsprechenden Vorschriften 
für die Auslieferung zu e!1f~olgen halben. 

Die Gründe, die eine Aibga:be der Strafvoll
str,eckung unzulässig machen, sind im Ahs. 3 
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angeführt. Bei österreichischen Staatsbürgern 
wird ein V{)Hz1.i<g nur in österreich in Betracht 
k{)mmen,es sei denn, er hätte seinen, Aufent
halt in dem ·zuersuch·enden Staat genommen. 
Ein ·Ersuchen wind auch bei Gefahr eines un
mcnschloi'ch harten Vollzuges oder politischer 
Ven.olgung in dem zu el"Suchenden Staat unzu
lässig sein. 

Wie rbei der Erwirkung einer Auslieferung 
könnte auch hei österreichischen Ersuchen die 
Ülbernahme der Strafvolls'tI1eckung nur hinsicht
.lich eines Teiles 'der wegen zusammentreffender 
strafbarer Hand1urugeru ausgesprochenen Strafe in 
Betracht kommen; zu der ;dadurch notrwendi,gen 
Sttafhem.es'Sung soll elbenf.alls das für die gleich
arti'ge Entscheidung bei Erwirkung ·einer Aus
l'ieferung zuständige Gericht (§ 70 Aibs. 3) beru
fen sein (Abs. 5). 

Vom VoHzug oder weiteren VoIlzug soll erst 
albgesehen werden dÜr'fen, wen,n feststeht, daß 
der Vollzug vom ·ersuchten Staat Üibernommen 
wurde. Das Albsehen V10m Vollzug ist, wenn der 
Verurteilte in da& 'Bun1d'esgelbiet zurückkehrt, 
nicht als ·endgühif; amus.ehen;grundsätzJich ist 
die Strafe 'dder vOI1beug·ende Maßnahme dann 
zu vollziehen. Nach dem VOI1bild des § 4 
StVG wurde auch ·eine bedingte oderun'bedingte 
Straf,nachsicht vongesehen (Ahs. 4). 

Albs. 6 hri,ngtzum Ausdruck, daß das Gria
<1enrecht des 'Bundespräsidenten durch die über
nahme der Vo·1Istreck.ung durch den ersuchten 
Staat in keiner W.e~se geschmälert wird. Da es 
sich um ·das Stra:furteil eines öst·erreichisochen 
Gerichtes handelt, das im 'Ausland vollstreckt 
wird, sind d]e österreichisch.en Gerichte auch 
weiterhin zur En'tscheidun.g ü:ber eine Wieder
aufnahme ihefrugt. Die Vollzugsmodalitäten, ins
besondere auch die Entscheidungülber eine be
dingte Entla'Ssung, unterliflgcn ,dagegen der aus
schließlich·en 'Beurteilungdesersuchten Staates. 
Dies entspricht aum der Regelung für ausländi
sche Vollstreckungsersuchen an 'Österreich. 

Zum VII. Hauptstück 

Zu § 77: 

Mit dem Intkralfttreten des Ces·etzes werdern. 
jene Bestimmungen der Straifprozeß<Jr.dnung 1975 
aufzuheben ·sein, di,e sich mit der Auslieferung 
und der RemtshiHe lbefassen. Es sind dies die
§§ 5,9, 157 und § 4211 Albs. 3 StPO. § 59 Ahs. 1 
StPO soll allerdings nach dem Inkrafttreten des, 
vorliegenden Bundesges'etzes ollom insoweit anzu
wenden sein, a·ls da:s AuslieferungsverJahren bei' 
Gericht vor .dieserri Tag aruhängig geworden 
ist. Die ibereits in weiten Teilen nicht mehr 
anwendbare Verordnung 'des J ustiZl1l1inisteriums. 
vom 2. Sep1Jemiher: 1891 betteff,end' .dUe Dwrch-
1iderrunlg wind .dUlrch <liie Bestimmungen des Ent
wunfes ,gegenstaIlldlilos. 

Zu § 78: 

Albs. 1 ,enthält 'die Vollziehungsklausel. 

Auf die Besonderheillen, die sim im Ausli·efe-, 
rungs- und RechtshiLf'everkehr mit' ibestimmten 
Staaten herausgebiJdet halhen oder ,die nach zwi
schenstaatloicher übung zu beamten sind, ist 
bel'eitsim RechtshiHeerlaß für Strafsach,en des 
Bundesminisueriums für Justiz vom 13. Juli 
1959, JASl. 16, hlngi6Wlieoo11! worden. Da:1'Über 
hinaus sind Hinweise auf den jeweils ei'nzuhal
tenden Geschäftswleg, auf Form und Inhalt 
von Schrdbeoll an das Ausland und auf den An
schJuß von Überi>etzungen erf.ordedich. Auch der 
hei der DurchführunJgeiner Ausliefierung, Durch
lieferung oder hei der übernahme (ühertragung)' 
einer Strafy·erfolgung .oder Strafvollstreckung im 
einzelnen einzuiha·1tendie Vorgang bedamf einer 
n~heren Ausfü'hrun,g und Erläuterung, für die 
§ 78 Albs. 2 die Grundlage bildet. Einle sokhe
Ver:ordnung soll bereits vor 'dem Inkra'fttretenc 
dieses Bunde~gesetzes erlassen werden dürfen, 
(§ 77 Ahs. 2). 
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VI. HAUPTSTÜCK 

Erwirkung der Auslieferung, der Durchlieferung, der Ausfolgung, der Rechtshilfe sowie 
der Übernahme der Strafverfolgung, der Überwachung und der Vollstreckung 

l. ABSCHNITT: Erwirkung der Auslieferung, der~Durchlieferung und der Ausfolgung 
, Seite 

§ 68 Zuständigkeit und Verfahren ............................................. : . . . .• 13 
§ 69 Erwirkung der Auslieferungshaft ............................................... 14 
§ 70 Spezialität der Auslieferung.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14 

2. ABSCHNITT: Erwirkung der Rechtshilfe 

§ 71 Voraussetzungen und Verfahren ................................................ 14 
§ 72 Vorladung von Personen aus dem Ausland. . .. ....... .... ..... ......... .. . .... .. 14 
§ 73 ÜbersteIlung verhafteter Personen zu Beweiszwecken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

3. ABSCHNITT: Erwirkung der Übernahme der Strafverfolgung, der Überwachung 

§ 74 
§ 75 

§ 76 

sowie Vollstreckung inländischer strafgerichtlicher Verurteilungen im 
Ausland 

Erwirkung der Übernahme der Strafverfolgung ................................. . . . 

Erwirkung der Überwachung .................................................. . 
Erwirkung der Vollstreckung ................................................. . 

VII. HAUPTSTÜCK 

Schlußbestimmungen 

15 
15 
15 

§ 77 Inkra,fttreten und Übergangsbestimmungen ......................... '. . . . . . . . . . . . . 16 
§ 78 Vollziehungsklausel ................. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 
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